
29 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des NationalratesXIII.GP 

16. 11. 1971 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
mit dem das Wohnbauförderungsgesetz 1968 

geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Wohnbauförderungsgesetz 1968, BGBl. 
Nr. 280/1967, wird wie folgt geändert: 

1. § 1 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Die Förderung kann sich weiters auf die 
Errichtung von Geschäftsräumen in geförderten 
Baulichkeiten (Abs. 1) oder bei größeren geför
derten Wohnhaus anlagen mit jeweils mehr als 
zweihundert Klein- oder Mittelwohnungen 
außerhaJb einer geförderten Baulichkeit (Abs, 1) 
erstrecken, wenn die Geschäftsräume zur Unter
bringung von Ordinationen und Kleinbetrieben 
erforderlich sind, um die Bewohner eines Wohn
gebietes ärztlich zu ·betreuen und mit Bedarfs
gegenständen und Dienstleistungen des täglidIen 
Lebens zu versorgen. Auf diese Geschäftsräume 
dürfen nicht mehr als ein Viertel, bei Baulich
keiten mit mehr als vier Geschossen oder einer 
grÖßeren Wohnhausanlage ~it mehr als zwei
hundert Klein" oder Mittelwohnungen nicht 
mehr als ein Fünftel der Gesamtnutzfläche der 
Baulichkeit entfallen." 

2. § 2 hat zu lauten: 

"Begriffsbestimmungen 

§ 2. (1) Im Sinne dieses Bundesgesetzes gelten: 
1. als· Eigenheim eine BaulidIkeit mit einer 

oder zwei Klein- oder Mittelwohnungen, inso
lange diese ausschließlich vom Eigentümer, den 
ihm nahestehenden Personen oder seinen Dienst

. nehmern benützt werden sollen oder benützt 
werden; als nahestehende Personen sind außer 
dem Ehegatten Verwandte in gerader Linie ein
schließlich der Wahlkinder, Verwandte im zwei
ten Grad der Seitenlinie und Verschwägerte in 
gerader· Linie sowie eine Person, die mit dem 
Eigentümer durch mindestens fünf Jahre hin
durch in einer in wirtschaftlicher HinsidIt gleich 
einer Ehe eingerichteten Haushaltsgemeinsdlaft 
gelebt hat, anzusehen; 

2. als Kleinwohnung eine für die dauernde 
Bewohnung bestimmte, baulich in sich abge~ 
schlossene, normal ausgestattete Wohnung, die 
mindestens aus Zimmer, Küche (Kochnische), 
Vorraum, Klosett und Badegelegenheit (Bade
raum oder Badenische) besteht und deren Nutz
fläche nicht weniger als 30 m2 und nicht mehr 
als 90 m beträgt; 

3. als Mittelwohnung eine Wohnung der in 
Z. 2 genannten Art, wenn ihre Nutzfläche über 
das in Z. 2 für Kleinwohnungen vorgesehene 
Ausmaß hinausgeht, aber 130 m2 , bei Familien 
mit mehr als drei Kindern 150 m2 nicht über
steigt; 

4. als Umbau die Neuerrichtung von Klein
und Mittelwohnungen durch Niederreißen und 
Neuherstellung von Teilen von Baulichkeiten; 

5. als Heim für Ledige (Ledigenheim) ein Heim 
in normaler Ausstattung, das neben Wohnräu
men für Einzelpersonen gemeinsame Küchen und 
Aufenthaltsräume, allenfalls audl gemeinsame 
sanitäre Anlagen (Klosette, Wasch- und Bade
gelegenheiten) sowie Wohn(Schlaf)räume des 
Hauspersonals und die für Verwaltungszwecke 
des Heimes notwendigen Räume enthält; 

6. als Heim für betagte Menschen ein Heim 
in normaler Ausstattung, das neben Wohnräu
men für Einzelpersonen oder für Ehepaare 
gemeinsame Küchen, Aufenthalts- und Kranken
räume, allenfalls auch gemeinsame sanitäre An
lagen (Klosette, Wasch- und Badegelegenheiten) 
sowie Wohn(Schlaf)räume des Hauspersonals und 
die für Verwaltungszwecke des Heimes notwen-
digen Räume enthält; . 

7. als Heim für Lehrlinge und jugendliche 
Arbeitnehmer, Schüler, Studenten ein Heim in 
normaler Ausstattung, das zur Unterbringung 
von Lehrlingen und jugendlichen Arbeitnehmern, 
Schülern oder Studenten bestimmt ist und das 
außer Schlafräumen mit einer oder mehreren 
Schlafstellen auch Gemeinschaftsräume (Küchen-, 
Speise-, Aufenthalts-, Krankenräume u. dgl.), 
allenfalls auch gemeinsame sanitäre Anlagen 
(Klosette, Wasch- und Badegelegenheiten) sowie 
Wohn(Schlaf)räume für das Haus- oder Auf
sichtspersonal und die für Verwaltungszwecke 
des Heimes notwendigen Räume enthält; 
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2 29 der Beilagen 

, ! ;8: ,:ils ;normale· Ausstattung eine solche; bei der' Hinzurechmihg der' bei 'der Einkommenserinitt
die - Gesafu1:ausstattung, insbesoridere die Aus- lürig"abgezogenen Betrage nach "§'4 Abs. 4 Z. 4, 
stattung der Räume mit Koch-, Heiz- und Bade- § 6 e und § 10 Abs. 1 Z. 5 des Einkommen
gelegenheiten zwar den Erfordernissen der Haus- steuergesetzes 1967 sowie der steuerfreien Ein
haltsführung und Hygiene entspricht, hinsicht- künfte gemäß § 3 Abs. 1 Z. 8,9, 10 und 11 
lich des Baukostenaufwandes unter Bedachtnahme des Einkommeristeuergesetzes 1967; 
auf eine einwandfreie Ausführung, insbesondere 
hinsichtlich des Schall-, Wärme- und Feuchtig- 13. als Familieneinkommen die Summe der 
keitsschutzes, nach dem jeweiligen Stand der Einkommen im Sinne der Z. 12 des Förderungs
Technik jedoch größte WirtschaftliChkeit gewähr~ w.erbers oder Mieters (Nutzungsberechtigten), 
leistet erscheint; , dessen Ehegatten, Verwandten in gerader Linie 

einschließlich der Wahlkinder und Verwandten 
9. als Nutzfläche einer Wohnung oder eines im zweiten Grad der Seitenlinie sowie Ver

Geschäftsraumes ,die Gesamtbodenfläche abzüg- schwägertenin gerader Linie, sofern diese Per
lich.' der Wandstärken und der in deren Verlauf sonen im gemeinsamen Haushalt mit dem För
befindlichen Durchbrechungen (Ausnehmungen); derungswerber oder Mieter' (Nutzungsberech
Treppen, offene Balkone und Terrassen sowie tigten) wohnen, soweit diese Personen nicht 
KelIer- und Dachbodenräume, soweit sie ihrer ohnehin zusammen 'veranlagt werden; ebenso ist 
Ausstattung nach nicht für Wohn- oder Ge- das Einkommen jener Person zu berücksichtigen, 
schäftszwecke geeignet sind, sowie für landwirt- mit der der Förderungswerber oder Mieter 
schaftliche oder gewerbliche Zwecke spezifisch (Nutzungsberechtigter) dauernd in einer Hau,s
ausgestattete Räume innerhalb einer Wohnung haltsgemeinschaft lebt, die in wirtschaftlicher 
sind bei der Berechnung der Nutzfläche der Hinsicht gleich einer Ehe eingerichtet ist. 
Wohnung beziehungsweise des Gesdläftsraumes 
nicht zu berücksichtigen; (2) Durch Verordnung der Landesregierung 

sind nach Anhörung des Wohnbauförderungs-
10. als Baukosten einer Wohnung (Geschäfts- beirates die angemessenen Gesamtbaukosten je 

räume) der Anteil an den Gesamtbaukosten, der Quadratmeter' sowie die Ausstattung im Sinne 
dem Verhältnis der Nutzfläche der Wohnung des Abs. 1 Z. 8 festzusetzen. In dieser Verord
(Geschäftsraum) zur Nutzfläche sämtlidler im nung ist eine Erhöhung der angemessenen Ge
§ 1 Abs. 1 und 2 bezeichneten Wohnungen und samtbaukosten je Quadratmeter vorzusehen, 
Geschäftsräume des Hauses (Gesamtnutzfläche) wenn die Gesamtbaukosten durch unvorherseh
entspricht; bare Erschwernisse bei der BaufUhrung oder 

11. als Gesamtbaukosten die Kosten der Er- durch Vornahme von Bauarbeiten während der 
richtung der im § 1 Abs. 1 und 2 bezeichneten Monate November bis März ansteigen. Die durch 
Wohnungen - ausschließlich der für landwirt- die Winterbautätigkeit entstehenden Mehr
schaftliche oder gewerbliche Zwecke spezifisch kosten, soweit sie nicht durch andere, den Win
ausgestatteten Räume -, Heime und Geschäfts- terbau fördernde Maßnahmen gedeckt sind, kön
räume einschließlich der Hausbesorgerdienst- nen in einem' Prozentsatz der angemessenen Ge
wohnung und der der gemeinsamen Benützung samtbaukosten generell festgelegt werden. Wird 
aller Bewohner dienenden Gebäudeteile und An- in der Verordnung für die Förderung der Errich
lagen, wie Zentralheizungen, Aufzüge und tung von Klein- und Mittelwohnungen durch 
maschinelle Zentralwaschküchen sowie der für Umbau der im § 1 Abs. 1 lit. a bezeichneten 
Kraftfahrzeuge bestimmten Einstellplätze (Gara- Baulichkeiten eine Erhöhung der Sätze der ange
gen) und Abstellplätze und der dem Zivilschutz messenen Gesamtbaukosten je Quadratmeter fest
dienenden Anlagen, sofern deren Herstellung auf gesetzt, so ist hiefür eine Obergrenze zu bestim
Grund gesetzlicher Vorschriften zu erfolgen hat men. Das gleiche gilt für eine allfällige Fest
sowie für die Herstellung des Gehsteiges und, setzung eines Kostenmehrbetrages für die künst
die Anschlußgebühren, jedoch ausschließlich der lerische Ausgestaltung der geförderten Baulich
Grundbeschaffungs- und jener Aufschließungs- keiten.", 
kosten, die für die Aufschließung außerhalb der 
Bauparzellen erforderlich sind, auf der die geför
derte Baulimkeit errichtet wird; die für die Auf
schließung innerhalb der Bauparzelle erwachsen
den Kosten müssen in einem angemessenen Ver
hältnis zu den gesamten Aufschließungskosten 
stehen; 

12. als Einkommen das durchschnittliche Ein
kommen (§ 27 Abs.5 lit. a und b) gemäß § 2 
Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes 1967, BGBI. 
Nr. 268, in der jeweils geltenden Fassung, unter 

3. § 3 Z. 4 hat zu lauten: 

,,4. durch Erträgnisse aus Förderungsmitteln." 

4. § 5 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,§ 5. (1) Die im § 4 angeführten Bundesmittel 
sind unter Bedamtnahme auf die gemäß § 10 c 
des Wasserbautenförderungsgesetzes, BGBI. 
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Nr. 34/1948, in der Fassung des Bundesgesetzes' ßenden Bundesmittelbis 31. Dezember 1973 1m 
BGBl. Nr. 299/1969 sowie gemäß Abs. 4 in Sinne dieses Bundesgesetzes zu ~erwenden. Hat 
Abzug zu bringenden Beträge den einzelnen Län- ein Land in einem Jahr Landesmittel in einem 
dern nach Hundertsätzen als zweckgebundene das gesetzliche Mindestausmaß (Abs. 1) über
Zuschüsse zuzuteilen." steigenden Betrag für Förderungsmaßnahmen 

nach diesem Bundesgesetz bereitgestellt, so kann 
5. Im§ 5 haben die Abs. 4, 5 und 6 zu lau- es innerhalb von sechs Monaten nach Bereit

t~n: . stellung der zusätzlichen Landesmittel die An-
,,(4) Von den im Abs. 1 angeführten Bundes- rechnung des Mehrbetrages auf seine gesetzliche 

mitteln ist beim Bundesministerium für Bauten Mindestleistung für die nächstfolgenden Jahre, 
und Technik für d,ie Förderung von Einrich- höchstens jedoch für einen Zeitraum von fünf 
tun gen einschließlich juristischer Personen, die Jahren, beim Bundesminister für Bauten und 
sich mit der Forschung auf dem Gebiet des Technik beantragen. 
Wohnungsbaues befassen, und für die Förderung (3) Insoweit ein Land die im Abs. 1 vorge
der Wohnbauforschung von natürlichen Perso- . sehenen Bedingungen oder die sonstigen Be
nen 1 v. H. zu binden (Sondermittel), wobei stimmungen dieses Bundesgesetzes nicht einhält, 
im letzteren Falle die Förderung nur in der hat es die Bundesmittel oder den entsprechenden 
Leistung von Beiträgen für Forschungsvorhaben Anteil davon auf Grund eines vom Bundesmini
oder in der Erteilung von Forschungsaufträgen ster für Bauten und Technik beim Bundesmini
gegen Entgelt auf dem Gebiete des Wohnungs- ster für Finanzen gestellten Antrages auf Ver
baues bestehen kann. Diese Sondermittel können langen des letztgenannten Bundesministers bin
auch für Zwecke der Dokumentation und Infor- nen sechs Monaten zurückzuerstatten. Diese Mit
mation für den Bereich der Wohnbauforschung tel sind den übrigen Ländern für Förderungs
verwendet werden. Nicht zugesicherte Sonder- maßnahmen nach diesem Bundesgesetz unter 
mittel sind gemäß Abs. 1 zum Ende des Kalen- sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen des' 
derjahres an die Länder nach Maßgabe des in § 5 zuzuteiten; das gleiche gilt, wenn auf Grund 
diesem Zeitpunkt geltenden Zuteilungsschlüssels der Bestimmungen des § 5· Abs. 7 Bundesmittel 
abzuführen. an einzelne Länder nicht zugeteilt werden. Die 

(5) Die Vergabe der So~dermittel für Zwecke 
der Förderung der Wohnungsforschung (Abs. 4) 
hat nach Maßgabe eines vom Bundesminister für 
Bauten und Technik zu erstellenden Forschungs
programms zu erfolgen, aus dem eine Gliede
rung der Wohnbauforschung nach Sachgebieten 
ersichtlich sein muß. 

(6) Von der Förderung der Wohnbauforschung 
(Abs. 4) sind Forschungsvorhaben ausgenommen, 
wenn zu deren Durchführung länger als drei 
Jahre benötigt und die Forschungsergebnisse 
innerhalb dieses Zeitraumes der öffentlichkeit 
nicht zugänglich gemacht werden. Diese Frist 
kann in Ausnahmsfällen, insbesondere bei der 
Durchführung von Musterbauvorhaben erstreckt 
werden. Gewährte Förderungsmittel sind aus den 
im ersten Satz angeführten Gründen zurückzu
fordern. Bei Forschungsaufträgen darf das Ent
gelt für die Veröffentlichung die Kosten der
selben nicht übersteigen." 

6. Im § 5 erhalten die bisherigen Abs. 5 und 6 
die Absatzbezeichnungen ,,(7)" und ,,(8)". 

im § 3 angeführten Mittel sind vom Land auf 
einem gesonderten Konto zu führen." 

8. Dem § 7 ist folgender zweiter Satz anzu
fügen: 

"Diese Angelegenheiten der Gemeinde sind solche 
des 'eigenen Wirkungsbereiches." 

9. § 8 hat zu lauten: 

~ "Allgemeine Voraussetzungen der Förderung 

§ 8. (1) Die Finanzierung des Bauvorhabens 
muß für den Fall der Gewährung einer Förde
rung gesichert sein. Die Förderung ist unzuläs
sig, wenn die Kosten der Grundstücke, auf denen 
die zu fördernden Baulichkeiten errichtet wer
den sollen, als überhöht gewertet werden müs
sen. 

(2) Natürlichen Personen darf für die Errich
tung eines Eigenheimes oder einer Klein- oder 
Mittelwohnung (Geschäftsraum) im Wohnungs
eigentum eine Förderung nur gewährt werden, 
wenn sie bei Einbringung ihres Begehrens zum 
Kreise der begünstigten Personen gehört haben. 

7. Im § 6 haben die Abs. 2 und 3 zu lauten: Von natürlichen oder juristischen Personen auf 
,,(2) Das Land ist verpflichtet, die ihm gemäß Grund von Förderungsmaßnahmen errichtete 

§ 5 in einem Zeitraum von jeweils fünf Jahren, Eigenheime oder Klein- oder Mittelwohnungen 
gerechnet ab 1. Jänner 1973, zugeteilten Bundes- (Geschäftsräume) im Wohnungseigentum dürfen 
mittel innerhalb dieses Zeitraumes im Sinne die- nur an begünstigte Personen übertragen werden. 
ses Bundesgesetzes zu verwenden. Das Land hat Ebenso können solche Eigenheime, Eigentwns
die ihm gemäß § 5 bis 1. August 1973 zuflie-! wohnungen (Geschäftsräume) oder Miet(Genos-

2 
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4 29 der Beilagen 

senschafts)wohnungen (Geschäfts räume) nur an 
begünstigte Personen in Miete (Nutzung) oder 
von gemeinnützigen Bauvereinigungen an juri
stische Personen zur Weitergabe an begünstigte 
Personen überlassen werden. ' 

(3) Begünstigt ist eine Person, deren Jahres-
'einkommen (Familieneinkommen) gemäß § 2 
Abs. 1 Z. 13 das Vierzehnfache der auf den 
Monat berechneten jeweiligen Höchstbeitrags
grundlage der Pensionsversicherung gemäß den 
Bestimmungen des Allgemeinen Sozialversiche
rungsgesetzes nicht übersteigt; Dieser Grenzwert 
erhöht sich für den Ehegatten um 100 v. H., 
für jede andere im Haushalt lebende Person, die 
dem im § 2 Abs. 1 Z. 13 genannten Personen
kreis angehört, um je 20 v. H., höchstens jedoch 
um 100 v. H. 

,(4) Werden die im Abs. 3 festgesetzten Ein
kommensgrenzen überschritten, kann natürlichen 
Personen ein eingeschränktes Darlehen für die 
Errichtung von Eigenheimen oder Klein- oder 
Mittelwohnungen (Geschäftsräumen) im, Woh
nungseigentum gewährt werden. Das Darlehen 
ist derart einzuschränken, daß es für jeweils 
begonnene 7000 S,um welche die im Abs. 3 
festgesetzten Einkommensgrenzen überschritten 
werden, um ein Siebentel gekürzt wird." 

10. § 9 hat zu lauten: 

,,§ 9. Der Förderungswerber um ein Darlehen 
gemäß § 11 Abs. 1; um die Gewährung eines 
Annuitätenzuschusses gemäß § 15 a oder um die 
übernahme einer Bürgschaft gemäß § 16 muß 
hinsichtlich der zu verbauenden Li'egenschaft 
Eigentümer (Miteigentümer), Wohnungseigen
tümer oder Bauberechtigter sein." 

11. § 10 hat zu lauten: 

"Art der Förderung 

§ 10. (1) Die Förderung kann bestehen 
a) in de~ Gewährung von Darlehen (§ 11 ff.), 
h) iri ,der Gewährung einer W ohnibeihilfe 

(§ 15), 
c) in der Gewährung von Annuitätenzuschüs

sen für Hypothekardarlehen (§ 15 a), 
d) in der übernahme einer Bürgschaft für 

Hypothekardarlehen (§ 16 ff.). 

(2) Die in Abs. 1 lit. a und cl genannten För
derungsmaßnahmen können jede_ für sich allein 
oder nebeneinander, die in lit: b genannte För
deningsmaßnahme nur in Verbindung mit einer 
Förderungsmaßnahme nach lit. a und eine För
derungsmaßnahme nach lit. a, sofern ein Hypo
hekardarlehen aufgenommen wurde, nur in Ver
bindung mit einer Förderurigsmaßnahme nach 
lit. c gewährt werden." 

12. § 11 hat zu lauten: 

"Darlehen 

§ 11. (1) Das Darlehen hat 45 v. I{. der Ge
samtbaukosten zu betragen. Für die Errichtung 
von Eigenheimen kann auf Begehren des Förde
rungswerbers das Darlehen in einem niedrigeren 
Ausmaß gewährt werden. Der För,derungswer'ber 
hat Eigenmittel im Ausmaß von mindestens 
10 v. H. der Gesamtbaukosten aufzubringen. 

(2) Das Darlehen ist jährlich mit 1 v. H., 
beginnend mit .dem der Zuzählung 'des gesamten 
Darlehens nachfolgenden 1. April oder 1. Okto
ber zu verzinsen. Die Annuitäten für das Dar
lehen müssen der Höhe nach den tatsächlich ge
leisteten Annuitäten für das Hypothekardar
lehen entsprechen, mindestens aber in den ersten 
zehn Jahren des Tilgungszeitraumes 4 v. H. und 
in den folgenden Jahren 8 v: H. betragen. Wurde 
kein Hypothekardarlehen aufgenommen, so 
haben die Annuitäten in den ersten zwanzig 
Jahren des Tilgungszeitraumes 2 v. H. und in 
den folgenden Jahren 3 v. H. zu betragen. 

(3) Die Tilgung des Darlehens und die Zinsen
zahlung beginnt mit 1. April oder 1. Oktober, 
welcher der volls1'ändigen Tilgung des Hypothe
kardarlehens nachfolgt, längstens nach fünfund
zwanzig Jahren, sofern kein Hypothekardar
lehen oder ein Hypothekardarlehen aufgenom
men wurde, welches weniger als 20 v. H. der 
Gesamtbaukosten beträgt, am 1. April oder 
1., Oktober, welcher' der Zuzählung des gesamten 
Darlehens' nachfolgt. 

(4) Das Darlehen ist in Teilbeträge!). nach Maß
gabe des Baufortschrittes flüssigzumachen. , Das 
Darlehen ist durch grundbücherlid1.e Einverlei
bung eines Pfandrechtes sicherzustellen; im Falle 
von Wohnungseigentum ,ist für den auf die Bau
kostender Wohnung (§ 2 Abs. 1 Z; 10) ver
hältnismäßig entfallenden Teil des Darlehens das 
Pfandrecht auf den einzelnen Anteil grund
bücherlich einzuverleiben. Sofern dem zur Siche
rung eines, Darlehens einverleibt~n Pfandrecht 
andere Pfandrechte im Range 'vorangehen, hat 
der Liegenschaftseigeritümer (Bauberechtigte) il:J1 
Grundbuch zugunsten des L'andes die Ver
pflichtung anmerken zu lassen, diese Pfandrechte 
nach Tilgung der ihnen zugrunde liegenden For
derungen vorbehaltlos löschen zu lassen. 

(5) Bei Jungfamilien, das sind Familien, deren 
Familienerhalter das 30. Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat, bei Familien mit drei und mehr 
Kindern, für die der Familienerhalter Familien
beihilfen bezieht, sowie in Fällen sozialer Härte 
tritt anstelle der Eigenmittel ein Darlehen aus 
Förderungsmitteln (Eigenmittelersatzdarlehen), 
sofern die Aufbringung der Eigenmittel unter 
Berücksichtigung des Familieneinkommens und 
der Anzahl der Familienmitglieder das zumut-
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bare Ausmaß übersteigt; dieses Darlehen ist un
verzinslich und in Halbjahresraten in der' Höhe 
von 2'5 v. H. zurückzuzahlen. Ein Fall sozialer 
Härte liegt vor, wenn eine außerordentliche wirt
schaftliche Belastung aus familiären oder beruf
lichen Gründen oder wegen. Krankheit des För
derungswerbers besteht. Bei Miet(Genossen
schafts)wohnungen kann das Eigenmittelersatz
darlehen dem Mieter (Nutzungsberechtigten) in 
der Höhe der auf seine Wohnung entfallenden 
Eigenmittel gewährt werden. 

(6) Die Tilgung des Eigenmittelersatzdarlehens 
(Abs. 5) beginn~ arri zweitnächsten 1. April oder 
1. Oktober, welcher der Erteilung der bau
behördlichen Benützungsbewilligung, bei allfäl
lig früheren Beziehen der Baulichkeit diesem 
Zeitpunkt nachfolgt. In sozialen Härtefällen kann 
die Landesregierung die Tilgung für die Dauer 
der außerordentlichen wirtschaftlichen Belastung 
des Förderungswerbers (Abs. 5) stunden. Nach 
Ablauf der Stundung ist der gestundete Tilgungs
betrag auf die restliche Laufzeit des Eigenmittel
ersatzdarlehens, ist diese geringer als zehn Jahre, 
mindestens auf die Dauer von zehn Jahren, auf
zuteilen. 

(7) Das Eige'nmittelersatzdarlehen ist sofort 
fällig zu stellen, wenn es zu Unrecht empfangen 
wurde oder wenn der Förderungswerher sein 
Recht an der geförderten Wohnung verliert. Im 
.übrigen sind bei Eigenheimen oder Eigentums
wohnungen (Geschäftsräumen) die BestimmuO:
gen der §§ 12 bis 14 anzuwenden. 

(8) Die Erlassung von. Durchführungsverord
nungen zu den Abs. 5 bis 7 obliegt den Landes-
regierungen. " 

13. Im § 13 Abs. 1 lit. a, bund d treten 
anstelle ,,§ 2 Z. 1 lit. b" die Bezeichnungen ,,§ 2 
Abs. 1 Z. 1" und im Abs. 1 Iit. c anstene 
,,§ 23 Z. 3" die Bezeichnungen ,,§ 23 Z. 2, 3 
und 4". 

Im Abs. 1 wird der Schlußpunkt nach dem 
Wort"dienen" in lit. f durch einen Beistrich 
ersetit und folgende lit. gangefügt: 

"g) der Erwerber (§ 22 Ahs. 2) .eines Eigen
heimes, einer Klein- oder Mittelwohnung 
(Geschäftsräume), an der Wohnungseigen
tum begründet wurde, keine begünstigte 
Person ist." 

Nach Abs. 2 werden die folgenden Abs. 3 
und 4 angefügt: 

(§ 22 Abs. 2 lit. abis c) durch ein Rechtsgeschäft 
unter Lebenden ins Eigentum einer anderen Per
son überträgt. 

(4) Das Land hat die vom Zeitpunkt der 
übertragung an geleisteten Annuitätenzuschüsse 
zurückzufordern, wenn der Annuitätenzuschuß 
nach dem letzten Satz des Abs. 3 eingestellt 
wurde." 

14. § 15 hat zu lauten: 

"Wohnbeihilfen 

§ 15. (1) Die Landesregierung hat zum Woh
nungsaufviand, der' für die nach diesem Bundes
gesetz geförderten Klein- oder Mittelwohnungen 
zu leisten ist, einen Zuschuß (Wohnbeihilfe) nach 
Maßgabe der nachstehenden Bestimmungen mit 
Bescheid zu gewähren. 

(2) Die Wohnbeihilfe (Abs. 1) ist dem Förde
rungswerber, bei Miet- und Genossenschaftswoh
nungen dem Mieter oder Nutzungsberechtigten, 
unter Berücksichtigung der durchschnittlich für 
Bevölkerungsschichten mit geringem Einkommen 
zumutbaren Wohnungsaufwandbelastung nach 
dem Familieneinkommen, der Anzahl der im 
Haushalt lebenden Familienmitglieder und dem 
danach angemessenen Ausmaß an Nutzfläche zuzu
erkennen. Das angemessene Ausmaß an Nutz
fläche beträgt bei einer Person höchstens 50 m2 

und erhöht sich für jede weitere im Haushalt 
lebende, dem Personenkreis des § 2 Abs. 1 Z. 1 
zugehörige Person um höchstens je 20 m2 bis 
zum höchstzulässigen Gesamtausmaß der Nutz
fläche (§ 2 Abs. 1 Z. 2 und 3). Im Falle der 
überschreitung der angemessenen Nutzfläche ist 
der Berechnung der W9hnbeihilfe jener Teil des 
Wohnungs aufwandes zugrunde zu legen, der dem 
Verhältnis des angemessenen Ausmaßes der Nutz
fläche zur Nutzfläche der Klein- oder Mittel
wohnung entspricht. 

. (3) Der Berechnung des Zuschusses ist jener 
Teil des Wohnungsaufwancles (Abs. 1) zugrunde 
zu legen, der sich für die einzelnen 'Klein- oder 
Mittelwohnungen unter .Heran:iiehung der Rege
hing über die Hauptmietzirtsbildung im Sinne 
des § 32 Abs. 2 und 3 unter Außerachtlassung 
der z~ 3 der beiden Absätze und der Berech
rtungsgrundlage für die Aufschließungskosten in 
derZ. 2 des Ahs. 3 ergibt. Wohnbeihilfen, die 
eine Höhe von 30 S monatlich nicht übersteigen 
würden, sind nicht zu gewähren. 

(4) Die Wohnbeihilfen dürfen jeweils höch
stens auf die Dauer von drei Jahren bewilligt 

,,(3) Die Zahlung' von Annuitätenzuschüssen und nur flüssig gemacht werden, wenn der Mieter, 
(§ 15 a) ist im Falle einer Kündigung des Dar- Nutzungsberechtigte, Liegenschaftseigentümer 
lehens· einzustellen. Das gleiche gilt, wenn der (Miteigentümer), Wohnungseigentümer oder Bau
Liegenschaftseigentümer (Miteigentümer), Woh- berechtigte nachweist, daß er sämtliche Zahlun
nungseigentümer oder Bauberechtigte die geför- gen in der Höhe des Wohnungs aufwandes lei-
derte Baulichkeit ohne Zustimmung des Landes I stet. . 
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(5) Der Anspruch auf Wohnbeihilfe erlischt 
außer bei Wegfall der Voraussetzungen nach 
Abs. 2 und 3 insbesondere auch: 

a) im Falle von Eigenheimen oder von Klein
oder Mittelwohnungen im' Wohnungs
eigentum,bei deren Veräußerung, 

b) im Falle von Klein- oder Mittelwohnungen 
in Miete (Nutzung) mit Ende der Miete 
(Nutzung) und 

c) in allen Fällen bei entgeltlicher überlassung 
der Klein- oder Mittelwohnung an Dritte 
sowie bei vollständiger Tilgung des Dar
lehens (§ 11). 

(3) Die Annuitätenzuschüsse dürfen nur flüs'
sig gemacht werden, wenn der Liegenschaftseigen
tümer (Miteigentümer), Wohnungseigentümer 
oder Bauberechtigte nachweist, daß er Zahlungen 
in der Höhe der schuldscheinmäßigen Annuitäten 
leistet. 

(4 ) Wenn sich die fütdie Gewährung der 
Annuitätenzuschüsse maßgebenden wirtschaft
lichen Verhältnisse wesentlich ändern und damit 
ein außerordentlicher Notstand eintritt, so kann 
die Bundesregierung mit Zustimmung des Haupt
ausschusses des Nationalrates durch, Verordnung 
die Annuitätenzuschüsse für die Leistung des 
Annuitätendienstes von Hypothekardarlehen neu 
festsetzen. (6) Der Empfänger der Wohnbeihilfe ist ver

pflichtet, der Landesregierung sämtliche Tat
sachen; die eine Änderung der Höhe der Wohn- (5) Diese Neufestsetzung (Abs. 4) kann durch 
beihilfe oder den Verlust des Anspruches zur befristete Erhöhung und durch Wegfall der Min
Folge haben könnten, innerhalb von einem d~rung der .Annuitätenzuschüsse ~uch für be
Monat nach deren Bekanntwerden anzuzeigen. stimmte reglOnal begrenzte GebIete erfolgen. 

. ,Ebenso kann von der Anwendung der Bestim-
. (7) ~u Unrecht empfange~e ~ohnbeihilfen mungen des § 13 Abs. 3 und 4 Abstand genom-

smd ruckzuerstatten. über dIe Ruckerstattung men werden." ' 
hat mit Bescheid die Landesregierung zu ent-
scheiden, die den Bescheid über die Gewährung 
der Wohnbeihilfe erlassen hat. 

(8) Die Landesregierung hat durch Verord
nung die näheren' Bestimmungen über die Ge
währung der Wohnbeihilfe für alle Förderungs
werber nach gleichen Grundsätzen festzulegen." 

15. Nach § 15 wird folgender § 15 a einge
fügt: 

"Annuitätenzuschüsse 

§ 15 a. (1) Für die Leistung des Annuitäten
dienstes von Hypothekardarlehen mit einer 
Laufzeit von mindestens 20 Jahren, die zur 
Finanzierung des Bauvorhabens erforderlich sind 
und deren jährlicher Zinsfuß nicht höher liegt 
als 3112 v. H. über der im Zeitpunkt der Zusiche
rung von der Oesterreichischen Nationalbank 
festgesetzten Bankrate, können für die Dauer 
von 25 Jahren, jedoch höchstens für die Dauer 
der Laufzeit Annuitätenzuschüsse 'gewährt wer
den. Diese Zuschüsse sind vom ursprünglichen 
Darlehen zu bemessen und mit 35 v. H. der 
Annuität zu berechnen. Die Annuitätenzuschüsse 
dürf.en nur für den Teil des HypothekaI'darlehens 
gewährt werden, der 45 v. H. der Gesamtbau
kosten nicht übersteigt. Diese Annuitäten
zuschüsse verringern sich nach Ablauf der ersten 
5 Jahre und in der Folge nach Ablauf von jeweils 
3 Jahren um je 10 v. H. des ursprünglichen 
Zuschusses, gerechnet von der Zahlung der 
ersten schuldscheinmäßigen Annuität an. 

(2) Annuitätenzuschüsse (Abs. 1) dürfen nur 
für 'den Teilbetrag des Hypothekardarlehens 
gewährt werden, der auf Baulichkeiten, die 
gemäß § 1 Abs. 1 und 2 gefördert werden 
können, entfällt. 

16. § 16 hat zu lauten: 

"Bürgschaftsübernahme 

§ 16. Die Bürgschaft darf nur für zweit- oder 
nachrangige, auf inländische Währung lautende 
Hypothekardarlehen übernommen werden, 
deren jährlicher Zinsfuß nicht höher liegt als 
31/2 v. H. über der im Zeitpunkt der Zusiche
rung von der Oesterreichischen Nationalbank 
festgesetzten Bankrate und deren Laufzeit 
30 Jahre nicht üherschreitet; die Lauheit des 
zu verbürgenden Hypothekardarlehens darf 
jedoch nicht länger sein als die Laufzeit der 
übrigen zur Finanzierung des Bauvorhabens 
erforderlichen Hypothekardarlehen, die dem zu 
verbürgenden Hypothekardarlehen bücherlich im 
Ral}.ge vqrangehen." 

17. Der § 18 hat zu lauten: 

,,§ 18. Der Betrag des zu verbürgenden 
Hypothekardarlehens darf 90 v. H. der Gesamt
baukosten (§ 2 Abs. 1 Z. 11) nicht überschreiten." 

18. § 22 hat zu lauten: 

"Eigentumsbeschränkung 

§ 22. (1) Wurde die Errichtung einer Baulich
keit durch Gewährung eines Darlehens, durch 
Annuitätenzuschüsse oder durch, die übernahme 
einer Bürgschaft für Hypothekardarlehen geför
dert, so hat der Liegenschaftseigentümer (Mit
eigentümer, Wohnungseigentümer, Bauberech
tigte) im Grundbuch ein Veräußerungsverbotzu
gunsten des Landes einverleihen zu lassen; die
ses Veräußerungsverbot wirkt gegen Dritte und 
bindet auch die Rechtsnachfolger. 
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(2) Ist das Veräußerungsverbot einverleibt, so I Sprachzugehörigkeit, die staatenlos sind oder 
kann das Eigentum (Miteigentum, Wohnungs- deren Staatsangehörigkeit ungeklärt ist, sowie 
eigentum, Baurecht) an der Liegenschaft bis zur Ausländer, die die österreichische Staatsbürger
Tilgung des. Darlehens, längstens für die Dauer schaft nach dem 6. März 1933 verloren haben, 
von fünfzig Jahren, durch Rechtsgeschäft unter aus politischen, rassischen:, oder religiösen Gtün
Lebenden nur mit schriftlicher Zustimmung des den aus österreich auswandern mußten, wieder 
Landes übertragen werden. Die Zustimmung ist nach österreich zurückgekehrt sind und sich für 
zu verweigern, ständig in österreich niederzulassen beabsichti-

a) wenn auf der Liegenschaft ein Eigenheim gen, sind den österreichischen Staatsbürgern 
gemäß § 2 Abs. 1 Z. 1 oder Eigentums- gleichgestellt; 
wohnungen errichtet wurden und diese 2. Gemeinden, sofern es sich um die Errichtung 
nicht für Wohnzweckedes Bewerbers oder von Klein- und Mittelwohnungen (Geschäfts": 
der ihm nahestehenden Personen im Sii10e räumen) in Miete oder für ihre Dienstnehmer 
des § 2 Abs. '1 Z. 1 oder seiner Dienst- oder zur Übertragung an begünstigte Personen 
nehmer bestimmt sind; ins Wohnungseigentum oder von Eigenheimen 

b) wenn der Bewerber um ein Eigenheim oder zur Übertragung an begünstigte Personen ins 
um eine Eigentumswohnung keine begün- Eigentum oder um die Errichtung von Heimen 
stigte Person ist, es sei denn, daß als handelt; 
Bewerber eine gemeinnützige Bauvereini- '3. gemeinnützigen Bauvereinigungen, wenn sie 
gung in Ausübung eines Wiederkaufsrechtes ihren Sitz im Inland haben und Eigenheime, 
oder eine nichtbegünstigte natürliche ,Per- Klein- oder Mittelwohnungen (Geschäftsräume) 
son oder eine juristische Per'son für Zwecke zur Übertragung an begünstigte Personen ins 
ihrer Dienstnehmer auftritt; Eigentum (Wohnungseigentum) oder Klein- oder 

c) wenn der Bewerber um ein Eigenheim oder Mittelwohnungen . zur Überlassung in Miete 
um, eine Eigentumswohnung weder die (Nutzung) oder Heime errichten; 
österreichische Staa:tsbürgerschaft besitzt 4. anderen juristischen Personen, wenn sie 
noch dem Personenkreis der nach § 23 ihren Sitz im Inland haben und die von ihnen 

,Z. 1 den österreichischen Staatsbürgern zu errichtenden Eigenheime zur übertragung an 
gleichgestellten Personen angehört, oder begünstigte Personen ins Eigentum oder die in 
wenn vom Bewerber nach seinen Erwerbs- sonstigen Baulichkeiten zu errichtenden Klein
und Vermögensverhältnissen nicht erwartet oder Mittelwohnungen (Geschäftsräume) zur 
werden kann, daß er das gewährte oder Übertragung an begünstigte Personen ins W oh
das verbürgte Darlehen tilgungsplanmäßig nungseigentum bestimmt sind oder wenn sie 
abstatten wird; ohne Begründung von Wohnllngseigentum Klein-

d) wenn auf der Liegenschaft eine Baulichkeit oder Mittelwohnungen für ihre Dienstnehmer 
errichtet wurde, deren Klein- oder' Mittel- (§ 8 Abs. 3) errichten; 
wohnungen zur Vermietung (Nutzung) 5. Körperschaften, Personenvereinigungen und 
bestimmt sind und der Bewerber weder Vermögensmassen, die nach der Satzung, Stiftung 
eine Gemeinde noch eine gemeinnützige oder sonstigen Verfassung und nach ihrer tat
Bauvereinigung ist. s3chlichen Geschäftsführung ausschließlich und 

(3) Das Land hat die Einwilligung zur 
Löschung des Veräußerungsverbotes (Abs. 1) zu 
erteilen, wenn das Darlehen (§ 11) zurück
gezahlt, der Annuitätenzusmuß (§ 15 a) einge
stellt oder die übernommene Bürgschaft (§ 16 ff.) 
erloschen ist." 

19. § 23 hat zu lauten: 

"Förderungswerber 

§ 23. Eirie Förderung darf nur gewährt wer
den: 

1. natürlichen Personen, welche die österrei
chische Staatsbürgerschaft besitzen, sofern es sich 
um die Gewährung von Wohnbeihilfen oder um 
die Förderung der Errichtung von Eigenheimen 
oder von Klein- und Mittelwohnungen (Ge
schäftsräumen) im Wohnungseigentum handelt. 
Volksdeutsche, das sind Personen deutscher 

unmittelbar kirchlichen, gemeinnützigen oder 
m,ildtätigen Zwecken dienen (§ 5 Abs. 1 Z. 6 
Körperschaftstieuergesetz 1966, BGBl. Nr. 156), 
sofern es sich um die Errichtung von Heimen 
(§ 1 Abs. 1lit. b) handelt." 

20. § 24 hat zu lauten: 

" Wohnbauförderungsbeirat 

§ 24. (Grundsatz'bestimmung) (1) Zur Begut
achtung der Begehren auf 'Gewährung einer 
Förderung und von Fragen der Wohnbauförde
rung, die von grundlegender Bedeutung sind, hat 
das Land einen Wohnbauförderungsbeirat zu 
bestellen. 

(2) Zu den Fragen von grundlegender Bedeu
tung gehören insbesondere die Erstellung von 
Finanzierungs- sowie von zeitlich und räumlich 
gegliederten Wohnbauprogrammen unter Be-
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rücksichtigung der Schwerpunktbildung in indu
striellen Ballungsräumen und Entwicklungs
gebieten. 

(3) Der Wohnbauförderungsbeirat hat hin
sichtlich der Za:hlseiner Mitglieder, 
der Mitgliederzahl ,der Landesregierung 
und hinsichtlich seiner Zusammensetzung dem 
Kräfteverhältnis der im Landtag vertretenen 
politischen Parteien zu entsprechen. Die Mitglie
der werden von der Landesregierung auf die 
Dauer ihrer Amtszeit über Vorschlag der im 
Landtag vertretenen politischen Parteien bestellt. 
Ein Mitglied des Beirates soll ein Vertreter einer 
Familienorganisation (§ 3 Abs. 2 Z. 1 des Bun
desgesetzes über die Errichtung eines .. familien
politischen Beirates beim Bundeskanzleramt, 
BGBL Nr. 112/1967) sein. Für jedes Mitglied ist 
ein Ersatzmitglied zu bestellen, das das Mitglied 
bei dessen Verhinderung vertritt. Mitglieder des 
Beirates sind in dessen Sitzungen von der Bera
tung und Abstimmung in einzelnen Fällen aus
geschlossen, wenn wichtige Gründe vorliegen, die 
geeignet sind, ihre. volle Unbefangenheit in 
Zweifel zu setzen (§ 7 Abs. 1 A VG. 1950, BGBL 
Nr.I72). 

(2) Den Begehren auf Gewährung eines Dar
lehens gemäß § 11 Abs. 1, auf Gewährung eines 
Annuitätenzuschusses und auf Übernahme einer 
Bürgschaft sind· alle zur Beurteilung und Über
prüfung des Bauvorhabens erforderlichen Unter
lagen anzuschließen; insbesondere ist der Nach
weis zu erbringen, daß das Bauvorhaben von der 
Baubehörde bereits genehmigt ist, ferner ein 
Grundbuchsauszug hinsichtlich der Bauliegen
schaft, die baubehördlich genehmigten Bau- und 
Lagepläne, die Baubeschreibung und eine geglie
derte Darstellung (Kostenberechnung) der zur 
Ausführung des Baues notwendigen Gesamt
kosten und der Finanzierungsplan. 

(3) Ist das benannte Bauvorhaben ein Wohn
haus mit mehr als. einer Wohnung, so ist anzu
geben, ob die Wohnungen (Geschäftsräume) im 
W ohJiungseigentum, in Miete oder sonst in 
Nutzung vergeben werden sollen. 

(4) Zum Antrag auf Gewährung einer Wohn
beihilfe sind die Nachweise über FamiIienein
kommen beizubringen und die Anzahl der im 
Haushalt lebenden F3,milienmitglieder anzugeben. 

(4) Die Mitgliedschaft zum Beirat ist ein unbe- (5) Das Einkommen (§ 2 Abs. 1 Z. 12) ist 
soldetes Ehrenamt. nachzuweisen: 

(5) Der Wohnbauförderungsbeirat ist zur 
Begutachtung· der· Begehren auf Gewährung einer 
Förderung mindestens zweimal im Jahr einzu-
berufen." . . 

21. § 25 hat zu lauten: 

"Wohnbauprogramm 

§ 25. Die Länder haben für jeweils fünf Jahre, 
gerechnet ab 1. Jänner 1973, zeitlich und räum
lich gegliederte Wohnbauprogramme unter Be
rücksichtigung der Schwerpunktbildung in indu
striellen Ballungsräumen .. und Entwicklungs
gebieten zu erstellen, wobei insbesondere auf den 
Wohnungsbedarf, die regionalen wirtschaftlichen 
sowie die arbeitsmarktpolitischen Erfordernisse 
und auf die wirtschaftliche Entwicklung Bedacht 
zu nehmen ist. Diese Wohnbauprogramme haben 
auch entsprechende Finanzierungspläne zu ent
halten. " 

22. § 27 hat zu lauten: 

"Begehren und Anträge 

§ 27. (1). Begehren auf Gewährung eines Dar
lehens, eines Annuitätenzuschusses, auf Über
nahme einer Bürgschaft für. ein Hypothekardar
lehen und Anträge auf Gewährung einer Wohn
beihilfe sind an das Amt der Landesregierung zu 
richten. . 

. a) von Personen, die zur Einkommensteuer 
veranlagt werden, durch Vorlage der über 
die drei letzten Jahre vorliegenden Steuer
bescheide, 

b) von Personen, die nicht zur Einkommen
steuer veranlagt werden, durch eine Be
stätigung des Arbeitgebers (der Arbeit
geber) für das dem Begehren (der Antrag
steIlung) vorangegangene letzte Kalender
jahr oder über Antrag für die drei letzten 
Jahre, wobei jeweils eine Erklärung über 
allfällige ausländische. Einkünfte abzugeben 
ist. Bei der Prüfung des Einkommens kön
nen noch weitere Nachweise verlangt wer
den." 

23. Im§ 28 haben die Abs:i und 4 zu lauten: 

,,(2) Ein Begehren oder Antrag auf Förderung 
gilt als eingebracht, wenn diesem die im § 27 
angeführten jeweils erforderlichen Unterlagen 
angeschlossen sind." 

,,(4) Die Landesregierung hat die Begehren 
unter Bedachtnahme auf das Wohnbauprogramm 
(§ 25) einer Erledigung zuzuführen. Im Falle der 
aufrechten Erledigung eines Begehrens hat die 
Landesregierung dem Förderungswerber .eine 
schrift~iche Zusicherung zu erteilen, die jedenfalls 
den Finanzierungsplan zu enthalten hat. Mit der 
schriftlichen Zusicherung erwirbt der Förderungs
werber einen Anspruch auf die Förderung." 
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24. Im § 32 haben Abs. 2 Z. 2, Abs. 3 Z. 4 und 
Abs. 4 zu lauten: 

,,2. aus dem Betrag, der nach der Endabrech
nung (§ 34 Abs. 2) zur Tilgung und Verzinsung 
der auf den einzelnen Mietgegenstand entfallen
den sonstigen Darlehen (Fremdmittel) abzüglich 
eines allenfalls gewährten Annuitätenzuschusses 
(§ 15 a) erforderlich ist;" 

,,4. für die Kostender ordnungsmäßigen 
Erhaltung des Hauses jährlich 5 S je Quadrat
meter der Nutzfläche des Hauses. Dieser Betrag 
vermindert sich um die aus der Vermietung von 
Einstellplätzen (Garagen) und Abstellplätzen 
erzielten Einnahmen und erhöht sich um die im 
Abs: 2 Z. 1 und, 2 genannten Beträge, sobald sie 
nicht mehr zur Amortisation der Eigenmittel, 
der Tilgung der sonstigen Darlehen (Fremd
rnittel) oder des Darlehens zu verwenden sind." 

,,(4) Der Anteil des einzelnen Mietgegenstati
des ist bei den im Abs. 2 Z. 3 und 4 genannten 
Beträgen sowie bei den Betriebskosten (§ 2 Abs. 2 
des Mietengesetzes) und den öffentlichen Abgaben 
(§ 2 Abs. 1 lit. c des Mietengesetzes) nach' dem 
Verhältnis der NutzfläChe des einzelnen Miet
gegenstandes (§ 2 Abs. 1 Z. 9) sowie der ohne 
Förderung errichteten Räume zur Nutzfläche 
aller Räume des Hauses zu berechnen." 

25. Im § 33 Abs. 1 hat lit. c zu.1auten: 

"c) wenn 'die Voraussetzungen für eine auf
rechte Erledigung des Begehrens gegeben 
sind und". 

26. Der § 35 hat zu lauten: 

"Gebührenbefreiung 

§ 35.(1) Die durch dieses Bundesgesetz ver
anlaßten Schriften und die nach Maßgabe des 
Finanzierungsplanes zur Finanzierung eines nach 
diesem BUndesgesetz geförderten Bauvorhabens 
erforderlichen Rechtsgeschäfte sind von' den 
Stempel- und Rechtsgebühren befreit. 

(2) Ohne "Riicksicht auf eine Förderung nach 
diesem Bundesgesetz sind Rechtsgeschäfte, die zu 
den in diesem Bundesgesetz vorgesehenen Zwek
ken (§ 1 Abs. 1) mit GebietskörperschaJten, mit 
Fonds von Gebietskörperschaften, die mit eige
ner Rechtspersörilichkeit ausgestattet sind, oder 
mit gemeinnutzlgen 'Bauvereinigungen abge
schlossen werden, von den Stempet- und Rechts
gebühren befreit; sofern der begünstigte Zweck 
durch Vorlage des Firianzierungsplanes oder in 
sonst geeigneter Weise nachgewiesen wird. 

,,(3) Die gerichtliche Beglaubigung der Unter
schrift des Förderungswerbers auf den zur 
pfandrechtlichen SiCherstellung des Darlehens 
{§ 11) errichteten Urkunden, die gerichtlichen 
Eingaben und die grundbücherlichen Eintragun-

gen zur pfandrechtlichen Sicherstellung von 
Hypothekardarlehen, die zur Finanzierung der 
nach diesem Bundesgesetz geförderten Bauvor
haben erforderlich sind, sind von den Gerichts
gebühren befreit. 

(4) Die Gebührenbefreiung nach Abs. 3 gilt 
auch für die Förderung der Errichtung von 
Klein- und Mittelwohnungen sowie von Heimen 
und Geschäftsräumen gemäß § 1 Abs. 1 und 2, 
die auf Grund von Landesgesetzen durch die 
Länder oder durch Fonds, deren Abgap,g die 
Länder zu decken haben, erfolgt. 

(5) Die Gebührenbefreiung nach Abs. 3 gilt 
ferner für das Bausparkassendarlehen, das, eine 
österreichische Bausparkasse einem Bausparer, der . 
dem im § 23 Z. 1 angeführten Personenkreis 
angehört, zur Errichtung einer zur Befriedigung 
des dauernden Wohnbedürfnisses des Bausparers 
oder der ihm nahestehenden Personen bestimm
ten Klein- oder Mittelwohnung in normaler Aus
stattung im Sinne des § 2 Abs. 1 dieses Bundes
gesetzes gewährt." 

27. § 36 hat zu lauten: 

, "Übergangsbestimmungen 

§ 36. (1) Mit 1. JänlJ.er 1968 verlieren ihre 
Wirksamkeit 

a) das Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz, BGBI. 
Nr. 130/1948, zuletzt geändert durch die 
Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz-Novelle 
1967, BGBl. Nr.54, mit Ausnahme der 
Bestimmungen der §§ 2, 3, 4, 7 Abs. 1 Z. 2 
und 3, 7 a, 7 b, 8, 8 a, 9, 10; 13, 14, 15 
Abs. 4 bis 6 und 8 bis 19, 19,20,21,22,24, 
25, 26, 29, 31, 31 a und 34, wobei § 7 
Abs. 1 Z. 2 lit: aa) zu lauten hat: 
,aa) Den Beltra,gsgegenstand biLden die 

Wohnungen (Wohnräume) und Ge
schäftsräume, wenn sie hinsichtlich der 
Mietzinsbildung den Bestimmungen 
des Mietengesetzes, BGBl. Nr. 210/ 
1929, zuletzt geän~ert durch das Bun
desgesetz vom 30. Juni 1967, BGBl. 
Nr. 281, unterliegen oder hinsichtlich 
des Mietzinses, eine Vereinbarung 
gemäß §§ 16 und 16 ades Mieten
gesetzes getroffen wurde.' 

h) 1. das Gesetz vom 22. Dezember 1910, 
RGBl. Nr. 242, 

2. das Gesetz vom' 25. Jänner 1919, 
StGBl. Nr. 45, mit Ausnahme der Be
stimmungen des § 1, 
, 3. das Bundesgesetz vom 15. April 1921, 
betreffend Ausgestaltung des Staatlichen 
,Wohnungsfürsorgefonds zu einem Bundes
Wohn- und Siedlungsfonds, BGBl. Nr. 252, 
in der Fassung des Bundesgesetzes vom 
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10 29 der Beilagen 

25. Jänner 1967, BGB!. Nr. 55, mit Aus
nahme der Bestimmungen der §§ 3, 14 
Abs. 1, 15, 15 a, 19 Abs. 1,21 und 24; 

c) das Wohnbauförderungsgesetz 1954, BGBL 
Nr. 153, in der Fassung des Bundesgesetzes 
vom 15. Dezember 1966, BGBI. Nr. 4/ 
1967, mit Ausnahme der Bestimmungen 
der §§ 2, 6, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22 
Abs. 3, 23, 25, 26 Abs. 1 und 2 lit. a, b 
und d, 29 Abs. 4, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 
39 und 40. 

(2) Wird eine Eigentumswohnung (Geschäfts
lokal), die aus Mitteln des Wohnhaus-Wieder
aufbaufonds errichtet wurde, durch Rechts
geschäft unter Lebenden von dem Eigentümer 
auf einen mit diesem weder im Verhältnis eines 
Verwandten in gerader Linie noch in dem des 
Ehegatten stehenden Erwerber übertragen, so hat 
der Erwerber, Wenn das Fondsdarlehen auf 
100 Jahre gewährt wurde, 25 v. H., wenn es auf 
75 Jahre gewährt wurde, 15 v. H. und wenn es 
auf 50 Jahre gewährt wurde, 10 v. H. der noch 
offenen Darlehensschuld zurückzulbezahten. Ferner 
erhöhen sich bisher vorgeschriebene Tilgungs
raten von 1 v. H. auf 4 v. H. und von 11/3 v. H. 
auf 3 v. H. Im Falle des Tausches von Eigen
tumswohnungen entfällt die Leistung des im 
ersten Satz dieses Absatzes vorgeschriebenen 
außerordentlichen Tilgungs~etrages. 

(3) Die Länder haben die vom Wohnhaus
Wiederaufbaufonds und vom Bundes-Wohn- und 
Siedlungsfond~ übermittelten Anträge auf Ge
-w:ährung yon Fondshilfen und die noch nicht 
erledigten Anträge n<lch dem Wohnbauförde
rungsgesetz 1954 in sinngemäßer Anwendung der 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes einer Er
ledigungzuzuführen. Zuständig zur Erledigung 
eines Antrages ist jenes Land, in dessen Gebiet 
das projektierte' Bauvorhaben liegt. Bei Anträ
gen nach dem Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz 
gelten nachstehende Ausnahmen: Als Förde
rungswerber gilt der Antragsteller; Geschäfts
räume können ohne die Einschränkungen des· 
§ 1 Abs. 2 bis zu jenem Ausmaß gefördert wer
den, das dem Verhältnis der Geschäftsräume zu 
den Wohnräumen im Altbestand entspricht; 
nicht anzuwenden sind die §§ 1 Abs. 1 hinsicht
lich der Worte "für die nach Maßgabe der Be
stimmungen dieses Bundesgesetzes förderungs
würdigen Bevölkerungskreise (§ 8)", 7, 8 Abs. 2 
bis 4, 13 Abs. 1 lit. c und 23 dieses Bundes
gesetzes; die übrigen Vorschriften gelten mit der 
Maßgai;>e, daß die für' begünstigte Personen gel
tenden Bestimmungen auf alle natürlichen Per
sonen sinngemäß anzuwenden sind. 

(4) Zur Abdeckung der jeweils fällig werden
den Verpflichtungen' ·des Wohnhaus-Wieder auf
baufonds und des Bundes-Wohn- und Siedlungs
fonds sowie zur Deckung. der Kosten der Ab-

wicklung dieser Fon.ds ist zunächst das Ver
mögen dieser Fonds, soweit es in Bargeld, Ein
lagen, Wertpapieren und Gesellschaftsanteilen 
besteht, heranzuziehrm. Reichen diese Mittel zur 
Abdeckung der genannten Verpflichtungen und 
Kosten der Abwicklung nicht aus, so sind die 
Rückflüsse aus gewährten Fondshilfemaßnahmen, 
vermindert um die gesetzlichen Verpflichtungen, 
insbesondere' gemäß § 4 Abs. 1 des Wohnungs- . 
vetbesserungsgesetzes, BGBL Nr. 426/1969, in 
der jeweils geltenden Fassung, heranzuziehen. 
Insofern auch diese nicht ausreichen, sind den 
beiden Fonds die hiefür benötigten Mittel vom 
Bundesminister für Finanzen bereitzustellen. Zu 
diesem Zweck hat der Bundesminister für Finan
zen vor Zuteilung der für Zwecke dieses Bundes
gesetzes' einfließenden Bundesmittel an die Län
der gemäß § 5 die von den beiden Fonds benö
tigten Mittel aus den Eingängen gemäß § 4 
Abs. 1 lit. b, soweit diese für den Wohnhaus
Wiederaufbaufonds vorgesehen waren, und 
lit. c bis e in Abzug zu bringen. Der Bundes
minister für Bauten und Technik hat dem Bun
desminister für Finanzen bis spätestens '1. Juli 
jeden Jahres die Höhe der im Laufe des folgen
den Kalenderjahres fälligen Verpflichtungen, 
soweit sie aus Bundesmitteln zu decken sein 
werden, bekanntzugeben. 

(5) Der Wohnhaus-Wiederaufbaufonds und der 
Bundes-Wohn- und Siedlungsfonds werden zur 
Abdeckung ihrer Verpflichtungen (Abs. 4) er
mächtigt, Anleihen, Darlehen und sonstige Kre
dite aufzunehmen, sofern der Bund die Haftung 
übernimmt. Für die daraus sich ergebenden Ver
bindlichkeiten, einschließlich des Zinsen- und Til
gungsdienstes, haften die beiden genannten Bun
desfonds jeweils mit ihrem gesamten Vermögen. 

(6) Soweit die Rückfiüsse aus Fondshilfemaß
nahmen zur Erfüllung der jeweils fällig werden
den Verpflichtungen der Fonds sowie zur Ab
deckung der Kosten ihrer Abwicklung nicht 
benötigt werden, sind sie den Ländern nach dem 
im§ 5 angeführten Zuteilungsschlüssel für 
Zwecke dieses Bundesgesetzes bis 10. Mai jeden 
Jahres zu überweisen. . 

(7) Der Wohnhaus-Wiederaufbaufonds und 
der Bundes-Wohn- und Siedlungsfonds sind vom 
Bundesminister für Bauten und Technik im Ein
vernehmen mit dem Bundesminister für Finan
zendurch eine mit Zustimmung des Hauptaus
s.chusses des Nationalrates zu erlassende Ver
ordnung aufzulösen, wenn nach Durchführung 
ihrer Aufgaben die Abrechnung ergibt, daß alle 
Verpflichtungen der Fonds berichtigt sind. Ein 
allfälliger Vermögensrest ist den Ländern nach 
dem im § 5 angeführten Zuteilungsschlüssel' für 
Zwecke dieses Bundesgesetzes zu überweisen. 

. (8) Rechtsgeschäfte, für die im Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes die Gebüh-
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renschuld schon entstanden, aber eine rechts
kräftige Gebührenbemessung noch nicht erfolgt 
ist, sind von den Stempel- und Rechtsgebühren 
befreit, wenn die Rechtsgeschäfte abgeschlossen 
wurden 

a) ohne Förderung nach diesem Bundesgesetz 
mit Gebietskörperschaften oder gemein
nützigen Bauvereinigungen zu den in die
sem Bundesgesetz vorgesehenen Zwecken 
(§ 1 Abs. 1) und der begünstigte Zweck 
durch Vorlage des Finanzierungsplanes 
oder in sonst geeigneter Weise nachgewie
sen wird, oder 

b) für Bauvorhaben, für die der Bundes
Wohn- und Siedlungsfonds vor dem 1. Jän
ner 1968 Förderungsmaßnahmen zuge
sichert hat." 

28. § 39 hat zu lauten: 

,,§ 39. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundes
gesetzes sind hinsichtlich der Bestimmungen 

1. des § 5 Abs. 4 zweiter Satz, § 6 Abs. 3 zwei
ter und dritter Satz, des § 35 Abs. 1 und 2, 
des § 36 Abs. 1 lit. a hinsichtlich des § 7 
Abs. 1 Z. 2 lit. aa) des Wohnhaus-Wieder
aufbaugesetzes in der Fassung des Art. I 
Z. 27, Abs. 4 dritter und vierter Satz und 
des § 36 Abs. 6, 7 zweiter Satz und 8 der 
Bundesminister für Finanzen, 

2. des § 4, § 5 Abs. 1, 2, 3, 7 und 8 und des 
§ 6 Abs. 3 erster Satz der Bundesminister 
für Finanzen im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Bauten und Technik, 

3. des § 26 Abs. 2 erster Satz, des § 36 Abs. 2 
und 4 erster, zweiter und fünfter Satz der 
Bundesminister für Bauten und Temnik, 

4. des § 36 Abs. 5 und 7 erster Satz der Bun
desminister für Bauten und Temnik im Ein
vernehmen mit dem Bundesminister für 
Finanzen, 

5. des § 11 Abs. 4 zweiter, dritter und vierter 
Satz, des § 19 Abs. 2 bis 8, des § 20, des 
§ 22 Abs. 1 und 2 erster Satz, des § 30 
und § 32 der Bundesminister für Justiz, 

6. des § 35 Abs. 3 bis 5 der Bundesminister für 
Justiz im Einvernehmen mit dem Bundes
minister für Finanzen, 

7. des § 15 a Abs. 4 und 5 die Bundesregierung 
und, 

8. soweit sich aus § 37 n~mts anderes ergiht und, 
sofern ,es sich - unbeschadet der Bestim
mungen der §§ 2 Abs. 2, 11 Abs. 8 und 
§ 15 Abs. 8 - nimt um die Erlassung von 
Verordnungen handelt, im übrigen die Lan
desregierung 

betraut. 

(2) Die Vertretung des Bundes als Träger von 
Privatrechten zur Wahrung seiner Rechte gemäß 
§ 5 Abs. 4, 5 und 6 obliegt dem Bundesminister 
für Bauten und Temnik." 

Artikel II 

Die Ausführungsgesetze . der Länder zu den 
grundsatzgesetzlichen Bestimmungen des § 24 des 
Wohnbauförderungsgesetzes 1968 in der Fassung 
des Art. I Z. 20 dieses Bundesgesetzes sind bin
nen sechs Monaten vom Tage der Kundmamung 
dieses Bundesgesetzes an geremnet zu erlassen. 

Artikel III 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Jänner 
1973 in Kraft, soweit sich aus Art. II nimts 
anderes ergibt. 

(2) Die Zuständigkeit zur Vollziehung dieses 
Bundesgesetzes rimtetsim nam § 39 des Wohn
bauförderungsgesetzes 1968 in der Fassung des 
Art. I Z. 28. 

3 
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12 29 der Beilagen 

Erläuterungen 

Die Förderung des Wohnungsbaues unter Be
reitstellung von Bundesmitteln wird im -Wohn
bauförderungsgesetz 1968, BGBl. Nr. 280/1967, 
geregelt. Mit diesem Bundesgesetz wurde die 
Vollziehung aller Förderungsmaßnahmen des 
Bundes auf dem Gebiet des Wohnungsbaues auf 
die Länder übertragen. Die aufgetretenen Schwie
rigkeiten konnten zum Teil im Wege der Voll
ziehung behoben werden. Darüber hinaus hat 
sich die Notwendigkeit ergeben, die Wohnbau
förderung den Gegebenheiten und Erfordernis
sen anzupassen. Die Neugestaltung der für die 
Wohnbauförderung maßgebenden Bestimmun -
gen bezweckt, mit den für den Wohnungsbau 
zur Verfügung stehenden öffentlichen Mitteln 
die Wohnbauleistung zu erhöhen. 

Nach der derzeitigen Situation auf dem Gebiet 
des Wohnungswesens kann festgestellt werden, 
daß der zum Teil durch den Krieg verursachte 
quantitative Wohnungsfehlbestand weitgehend 
beseitigt worden ist. Den qualitativen Mangel 
zu beseitigen und gleichzeitig die laufende Ände
rung des Bedarfes, die durch regionale Ver-· 
schiebungen der Wohnbevölkerung bedingt ist, 
zu Iberücksichtigen, ist die Aufga'he, die für di:e 
nächsten Jahre gestellt ist. Die Mehrzahl aller 
Wohnungen stammt aus der Zeit vor 1919, ein 
Viertel befindet sich sogar in Häusern, die vor 
1880 errichtet wurden. Diese Überalterung des 
Wohnungsbestandes bedingt im wesentlichen die 
schlechte Wohnungsqualität. Daraus ist erkenn
bar, daß ein großer Teil des Wohnungsbestandes 
den zeitgemäßen Anforderungen nicht mehr ent
spricht und durch neue, moderne Wohnungen zu 
ersetzen ist. Es ist daher erforderlich, die jähr
liche Bauleistung an Wohnungen wesentlich zu 
steigern. Um dies zu erreichen, ist die Umge
staltung der Grundsätze für die Förderung des 
Wohnungsbaues erforderlich, wobei eine ver
stärkte Inanspruchnahme des Kapitalmarktes in 
erster Linie den Schwerpunkt zu bilden hat, weil 
die Heranziehung von Haushaltsmitteln des Bun
des bei der derzeit angespannten Budgetlage 
nicht möglich ist. _ Um den Ländern eine ent
sprechende reibungslose Durchführung zu ermög
lichen, werden sie verhalten, nach bestimmten 

Gesichtspunkten fünf jährige Wohnbaupro
gramme zu erstellen; innerhalb dieses Zeitrau
mes sollen auch die vorgesehenen entsprechen
den Mittelvergaben vorgenommen werden. 
Außerdem soll dieses Finanzierungsprogramm 
der Bauwirtscliaft die Möglichkeit bieten, eine 
kontinuierliche Auftragslage zu erreichen. So
fern zusätzliche Leistungen des Bundes zur rest
losen Erfüllung dieser fünf jährigen Wohnbau
programme im Rahmen der angestrebten Er
höhung der Wohnbauleistung im ganzen Bundes
gebiet erforderlich werden, wird für diese in 
dem jewe~ligen Bundesfinanzgesetz vorzusorgen 
sem. 

Die Förderung der Errichtung von Klein- und 
Mittelwohnungen (Geschäftsräume) sowie Hei
men' wird durch die Gewährung von Darlehen 
in der Höhe von 45 v. H. der Gesamtbaukosten, 
durch Aufbringung von mindestens 10 v. H. 
an Eigenmitteln und durch Fremdmittel erfol
gen. Die sich aus den geänderten Förderungs
bedingungen ergebenden allfälligen Erhöhungen 
der Wohnungsaufwandbelas"tungen werden 
durch die Gewährung von Annuitätenzuschüs
sen für die Leistung des Annuitätendienstes der 
Hypothekardarlehen abgefangen. Ferner wird 
die Subjektförderung als weitere soziale Absiche
rung zum Ausgleich der Härtefälle entsprechend 
ausgestaltet. Es ist weiters vorgesehen, daß die 
öffentlichen Wohnbaudarlehen erst dann zurück
gezahlt werden, wenn das Kapitalmarktdarlehen 
getilgt ist, d. h. daß eine Stundung des öffent
lichen Darlehens für die Dauer der Laufzeit des 
Kapitalmarktdarlehens, längstens jedoch für 
25 Jahre erfolgt. Dadurch soll nicht nur erreicht 
werden, daß die Wohnungsaufwandbelastung in 
tragbaren Grenzen gehalten, sondern auch 
gegenüber dem derzeitigen Stand erheblich ver
ringert und die Erlangung einer neuen Wohnung 
für die anspruchsberechtigten Bevölkerungskreise 
bedeutend erleichtert wird. Daraus ergibt sich 
überdies, daß die Darlehen aus öffentlichen Mit
teln unter Zugrundelegung der üblichen Kondi
tionen auf dem Kapitalmarkt früher getilgt wer
den als nach der derzeit geltenden Regelung. 
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Im übrigen wird zu den einzelnen Bestimmun- Z.4: 
gen des Bundesgesetzes bemerkt: 

Zu § 1: 

Abs.2: 

Die geförderten Geschäftsräume zur Unter
bringung von Ordinat'ionen und Kleinbetrieben, 
soweit sie erforderlich sind, um die Bewohner 
eines Wohngebietes ärztlich zu betreuen oder mit 
Bedarfsgegenständen und Dienstleistungen zu 
versorgen, können nunmehr im Zusammenhang 
mit der Förderung der Errichtung von größe
ren Wohnhausanlagen auch in getrennt errich
teten Gebäuden untergebracht werden. Um die 
Versorgung der Bewohner zu erleichtern, ist die 
Konzentration der Einkaufsmöglichkeiten 111 

einem Gebäude zweckmäßig. 

Zu § 2: 

Abs.1: 

Z.1: 

Die Definition der dem Förderungswerber 
nahestehenden Personen in der Z. 1 zweiter Satz 
wurde gegenüber dem eintrittsberechtigten Per
sonenkreis gemäß § 19 Abs. 2 Z. 11 zweiter Satz 
Mietengesetz, BGBL Nr. 210/1929, zuletzt ge
ändert durch das Bundesgesetz vom 30. Juni 
1967, BGBL Nr. 281, durch Aufnahme der Ver
wandten des zweiten Grades der Seitenlinie 
sowie der Verschwägerten in gerader Linie aus-
gedehnt. Damit wurde der Kreis der naheste
henden Personen um die in der Z. 12 dieses 
Bundesgesetzes angeführten Personen erweitert. 

Z.2: 

Mit der Begrenzung des Ausmaßes einer förde
rungswür.digen Kleinwohnung .gemäß Z. 2 mit 
30 m2 Nutzfläche soll erl'eicht werden, daß die 
Förderung auch von Wohnungen für Einzelper
sonen den Bedürfnissen hinsichtlich eines moder
nen Wohnungsstandards entspricht. Die vom Ge
setz geförderte Mindestanza:hl an Räumlichkei
ten einer normal ausgestatteten Kleinwohming 
kann bei einem Nutzflächenausmaß unter 30 m2 

kaum gewährleistet werden. 

Z.3: 
r;. 

Die Aufnahme einer Begriffsbestimmung be
treffend den Umbau von Baulichkeiten hat sich 
als zweckmäßig erwiesen, um Auslegungsschwie
rigkeiten zu vermeiden. 

Z.8: 

Die Ergänzung der Begriffsbestimmung über 
die normale Ausstattung in der Z. 8 bezweckt, 
daß die größte Wirtschaftlichkeit bei der bau
lichen Ausführung der Ausstattung gewährlei
stet wird, jedoch unter Berücksichtigung einer 
einwandfreien Ausführung nach dem jeweiligen 
Stand der Technik. Hiebei soll auch der Schall-, 
Wärme- und Feuchtigkeitsschutz Berücksichtigung 
finden. Bei einer einwandfreien technischen Aus
führung ist ferner auf die architektonische Ge
staltung der geförderten Baulichkeiten unter 
Berücksichtigung des Stadt- und Landschaftsbil
des Bedacht zu nehmen. 

Z.9: 

Die Ergänzung des Begriffes der Nutzfläche 
war im Hinblick auf die Novellierung des Woh
nungseigentumsgesetzes, BGBL Nr. 149/1948, 
erforderlich geworden. Diese Ergänzung ent
spricht der derzeitigen Praxis in der Vollziehung 
dieser Bestimmung. 

Z.11: 

Um jeden Zweifel auszuschließen, sind in der 
Z. 11 ausdrücklich die Kosten für die Errich
tung der Hausbesorgerdienstwohnung als Teil 
der Gesamtbaukosten aufgenommen worden; 
dies gilt auch für die Errechnung der Baukosten 
anläßlich der Endabrechnung (§ 34 Abs. 2). Fer
ner wurde, um bei der Begriffsbestimmung von 
"Ein- und Abstellplätzen" Unklarheiten auszu
schließen, die Möglichkeit der Förderung der 
Errichtung von Garagen durch die Aufnahme des 
Wortes Garagen in Klammer bei Einstellplätzen 
sichergestellt. Schließlich wurden die Aufschlie
ßungskosten in der Z. 11 näher umschrieben. 
Dadurch wurde der bereits bestehenden Praxis, 
betreffend Berücksichtigung der Aufschließungs
kosten, Rechnung getragen und überdies klar
gestellt, daß jener Teil der Aufschließungskosten, 
der innerhalb der Grundgrenzen einer Baupar
zelle liegt, somit die Aufschließung der einzelnen 
Baustellen durch Herstellung des Kanal- und 

Um die Errichtung von familiengerechten Wasserleitungsanschlusses, Einleitung des elektri
Wohnungen zu erleichtern, wurde die Anzahl schen Stromes, Herstellung des Gehsteiges ein
der Kinder von vier auf drei gesenkt. Dadurch schließlich der Anschlußgebühren u. dgI., in die 
wird es ermöglicht, daß Mietwohnungen mit Gesamtbaukosten einzubeziehen ist. Um zu ver
einem Nutzflächenausmaß bis zu 150 m2 bereits meiden, daß die Aufschließungskosten innerhalb 
für Familien mit vier Kindern gefördert wer- der Bauparzelle gegenüber allenfalls vorhandenen 
den können. . Aufschließungskosten außerhalb der Bauparzelle 
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ein nicht vertretbares Ausmaß erreichen, müssen 
diese beiden Teile der Aufschließungskosten in 
emem angemessenen Verhältnis zueinander ste
hen. 

Z.12 und 13: 

und die damit im Zusammenhang stehenden für 
Klein- und Mittelwohnungen aufgewendeten 
Mehrkosten nicht zu berucksichtigen sind. Auch 
hinsichtlich der künstlerischen Ausgestaltung 
geförderter Baulichkeiten wurde eine entspre
chende Regelung als zweckmäßig aufgenommen. 

Die Vereinfachung des Einkommenbegriffes Zu § 3: 
hat sich als unumgänglich notwendig erwiesen, Um zu gewährleisten, daß die Erträgnisse 
um die Vollziehung der Wohnbauförderung, ins- (Zinsen) der den Ländern zur Verfügung gestell
Ibesonder die Herechunng der W ohnbeihiJfe, ten zweckgebundenen Mittel, solange sie nicht im 
schnell und unbürokratisch zu gestalten. Die Be- Sinne dieses Bundesgesetzes zur Auszahlung ge
stimmung wurde dem § 4 Abs. 1 und 2 des langen, den Förderungsmitteln nach diesem Bun
Schülerbeihilfengesetzes, BGBI. Nr. 253/1971, desgesetz vollständig zugeführt werden - über
angepaßt. Zur Klarstellung ist festzuhalten, daß dies um jeden Zweifel auszuschließen -, wurde 

F
bei dder Berechnbung des F.amilieFnei~l~omn:enl~ ddes eine entsprechende Änderung dieser Bestimmung 

ör erungswer ers nur Jene amI lenmItg Ie er hen 
zu berücksichtigen sind, die die zu fördernde' vorges·e . 
Baulichkeit beziehen. 

Abs.2: 

Eine nähere Determination der Verordnungs
ermächtigung für die Landesregierung hat sich 
als zweckmäßig erwiesen. Darnach ist in der 
jeweiligen Durchführungsverordnung eine Rege
lung über die Zulässigkeit der überschreitung 
der festgesetzten Höchstgrenze für die angemes
senen Gesamtbaukosten je Quadratmeter Nutz
fläche aufzunehmen. Eine solche Baukostenüber
schreitung ist im Falle des Eintrittes unvorher
sehbarer Erschwernisse, d. s. insbesondere außer
gewöhnliche Umstände, die bei den einzelnen 
Bauvorhaben während der Bauzeit trotZ ord
nungsgemäßer Planung und entsprechender Vor
bereitungsarbeiten auftreten können, zulässig. 
Auch die durch Vornahme von Bauarbeiten wäh
rend der Monate November bis März entste
henden Mehrkosten sind bei einer überschrei
tung der angemessenen Gesamtbaukosten zu 
berücksichtigen, wobei diese Mehrkosten in einem 
Prozentsatz. der angemessenen Gesamtbaukosten 
generell festgelegt werden können. Die winter
bedingten MehrkosteJ;l sind nur dann abzugel
ten, wenn sie nicht ohnehin durch andere Maß
nahmen wie z. B. durch die produktive Arbeits
platzförderung im Rahmen des Arbeitsmarkt
förderungsgesetzes, BGBI. Nr. 31/1969, gedeckt 
sind. Daraus ergibt sich, daß diese Förderung der 
Wohnbautätigkeit im Winter unter Berücksichti
gung anderer bereits bestehender Winterbau
förderungen gewährt werden soll. Schließlich sind 
bei der Förderung der Errichtung von Klein
und Mittelwohnungen durch Umbau von Bau
lichkeiten in Erfüllung landesgesetzlicher Bestim
mungen zur Altstadterhaltung und auf Grund 
des Denkmalschutzgesetzes in der Durchfüh
rungsverordnung die daraus sich ergebenden 
Erhöhungen der angemessenen Gesamtbaukosten 
je Quadratmeter Nutzfläche ziffernmäßig zu 
begrenzen, wobei die nicht mit dem Umbau 

Zu § 5: 

Abs.1: 

Die Einfügung im Abs. 1 ist durch die Novelle 
zum Wasserbautenförderungsgesetz, BGBI. 
Nr. 299/1969, bedingt. 

Abs.4: 

Die vorgesehene Änderung dieser Bestimmung 
bezweckt, daß auch natürliche Personen in den 
Kreis der Förderungswerber für Forschungspro
jekte auf dem Gebiete des Wohnungsbaues mit
einbezogen werden, wobei die Förderung in der 

. Leistung von Beiträgen für Forschungsvorhaben 
und in der Erteilung von Forschungsaufträgen 
bestehen kann. Die Ausdehnung des Kreises der 
Förderungswerber durch Aufnahme der natür
lichen Personen ist notwendig, weil auch solche 
Personen qualifizierte Forschung auf dem Gebiet 
des Wohnungsbaues betreiben; dadurch ist auch 
eine größere Breitenwirkung gewährleistet. Fer
ner soll durch die ausdrückliche Anführung der 
Dokumentation und Information gereicht wer
den, daß die Sondermittel auch für Dokumen
tationsstellen im Bereich der Wohnbauforschung 
und zur Verbreitung gewonnener Erkenntnisse 
auf dem Gebiet der Wohnbauforschung und 
deren Entwicklung herangezogen werden kön
nen. Unter die förderungsfähigen Forschungs
tätigkeiten auf dem Gebiet der Information 
gehören z. B. Druckkostenzuschüsse, Kosten
zuschüsse zu Ausstellungen und sonstigen Veran
staltungen. 

Abs.5: 

Auf Grund der bisher erzielten Erfahrungen 
erweist es sich als zweckmäßig, ein Forschungs
programm zu erstellen, in dem die wesentlichsten 
Sachgebiete enthalten und die Prioritäten im 
Zusammenhang mit einer Erhöhung der Pro
duktivität im Wohnungsbau zu regeln sind. Im 
Abs. 5 ist ein dieser Zielsetzung entsprechender 
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Rahmen gesetzt. Das Forschungsprogramm ist I Zu § 8: 
seiner Rechtsnatur nach eine Verwaltungsverord-
nung, die als Richtlinie für die ausführenden Abs. 1: 
Organe des Bundesministeriums für Bauten und Die Aufnahme des letzten Satzes in diese 
Technik zu dienen hat. Bestimmung bezweckt, daß die Wohnungsauf

Abs.6: 

In dieser Bestimmung sind Ausnahmen von 
der Gewährung einer Förderung für Zwecke der 
Wohnbauforschung enthalten. Die Festsetzung 
einer Frist für die Durchführung einer For
schungsaufgabe hat sich als notwendig erwiesen, 
um eine zielstrebende Forschungstätigkeit zu er
reichen und eine Verschleppung zu verhindern. 
In Fällen, in denen eine Forschungstätigkeit 
innerhalb einer bestimmten Frist nicht durch
geführt werden kann, ist eine Erstreckung dieser 
Frist vorgesehen. Ferner ist die Förderung der 
Wohnbauforschung ausgeschlossen oder sind ge
währte Förderungsmittel zurückzufor.dern, wenn 
die Ergebnisse der Forschungstätigkeit der 
öffentlichkeit nicht zur Verfügung gestellt wer
den; auch darf der Förderungsnehmer bei For
schungsaufträgen durch die Drucklegung und 
sonstigen Veröffentlichungen keinen Gewinn er
zielen. 

Zu § 6: 

Abs.2: 

Die neue Bestimmung im ersten Satz des 
Abs. 2 verpflichtet das Land, die ihm zufließen
den zweckgebundenen Bundesmittel zur Durch
führung des fünf jährigen Wohnbauprograinmes 
entsprechend dem Finanzierungsplan gemäß § 25 
dieses Bundesgesetzes zu verwenden. Diese Ände
rung erwies sich als notwendig, weil die Erstel
lung eines Wohnbauprogrammes für eine kürzere 
Frist als fünf Jahre nicht sinnvoll wäre. Den 
Ländern muß daher die Möglichkeit gegeben 
werden, innerhalb des gleichen Zeitraumes über 
die Mittel zu verf~gen. 

Die Bestimmung des zweiten Satzes verfolgt 
den Zweck, bei Inkrafttreten dieses Bundes
gesetzes eine kontinuierliche Vergabe der Wohn
bauförderungsmittel sicherzustellen, so daß keine 
Zäsur eintritt und die Bauleistung durch die 
fortlaufende Förderung nicht nur nicht absinkt, 
sondern - wie beabsichtigt - ansteigt. 

Zu§ 7: 

Die Mitwirkung der Gemeinden in deren Ge
biet Förderungsmaßnahmen getroffen werden, 
beinhaltet Angelegenheiten des eigenen Wir
kungsbereiches dieser Gemeinden. Die in § 7 
umschriebenen Gemeindeaufgaben sind entspre
chend der Kennzeichnungspflicht des Art. 118 
Abs. 2 letzter Satz B-VG ausdrücklich als solche 
des eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinde zu 
bezeichnen. 

wandbelastung durch unverhältnismäßig hohe 
Grundstückskosten nicht eine untragbare Höhe 
eneicht. Eine Förderung der Grundbeschaffungs
kosten ist jedoch im Sinne des § 2 Abs. 1 Z. 11 
ausgeschlossen. 

Abs.2: 

In dieser Bestimmung wurde für die gemein
nützigen l3auvereinigungen die Möglichkeit er
öffnet, geförderte Klein- oder Mittelwohnungen 
sowie Eigenheime in Form von Generalmietver
trägen an juristische Personen, insbesondere Ge
bietskörperschaften, zur Weitergabe an begün
stigte Personen zu überlassen. 

Abs.4: 

Die Erhöhung des die Einkommensgrenze 
übersteigenden Betrages von 7000 S erwies sich 
als unbedingt notwendig, um eine echte Relation 
zur Höchstbeitragsgrundlage herzustellen. . 

Zu § 9: 

In diese Bestimmung wurde die Gewährung 
von Annuitätenzuschüssen aufgenommen. 

Zu § 10: 

Abs.1: 

In die Förderungsmaßnahmen nach Abs. 1 
wurde die Gewährung von Annuitätenzuschüs
sen für Hypothekardarlehen im Sinne des neu 
in das Gesetz eingefügten § 15 a entsprechend 
des im § 22 des Wohnbauförderungsgesetzes 
1954, BGBL Nr. 153, enthaltenen Regelung wie-
deraufgenommen. . . 

Abs.2: 

Im Abs. 2 wurde klargestellt, welche Förde
rungsarten für sich allein oder nebeneinander 
gewährt werden können. Im Falle einer Förde
rung durch Gewährung eines Darlehens aus 
öffentlich·en Mitteln müssen, sofern dn Hypo
thekardarlehen aufgenommen wurde, Annui
tätenzuschüsse zuerkannt werden, damit die 
Wohnungsaufwandbelastung gegenüber der der
zeitigen Regelung verringert wird. Andererseits 
setzt aber die Gewährung eines Annuitäten
zuschusses die Gewährung eines Darl~hens aus 
öffentlichen Mitteln voraus. 

Zu § 11: 

Abs.1: 

Das Darlehen aus öffentlicheri Mitteln hat 
45 v. H. der Gesamtbaukosten zu betragen. Die 
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Länder werden damit verpflichtet, im Falle der 
Gewährung von Darlehen diesen Hundertsatz 
der Gesamtbaukosten zu gewähren. Dieser Hun·· 
dertsatz kann im Wege der Voll ziehung nicht 
geändert werden. Die Festsetzung des Förde
rungsausmaßes in der Höhe von 45 v. H. der 
Gesamtbaukosten trägt der Tatsache Rechnung, 
daß ein verstärkter Wohnungsbau zur Befriedi
gung des quantitativen und qualitativen Woh
qungsbedarfes . erforderlich ist. Dies kann ins
besondere dadurch erreicht werden, daß der 
Kapitalmarkt für die Förderung des Wohnungs
baues in verstärktem Maße herangezogen wird. 
An Stelle des Wortes "Antrag" wurde das Wort 
"Begehren" gesetzt, weil die Gewährung der 
Förderung einen Akt der Privatwirtschaftsverwal
tung darstellt. 

Abs.2: 

Das Darlehen aus öffentlichen Mitteln soll 
nach vollständiger Tilgung des Hypothekardar
lehens mit jenem Betrag zurückgezahlt werden, 
der der Höhe nach dem Betrag entspricht, mit 
dem das Hypotheka;,rdarlehen ahzustatten war, 
jedoch muß mindestens die im Gesetz vorgese
hene Annuität erbracht werden. 

Das Darlehen ist bereits mit dem der Zuzäh
lung des gesamten Darlehensbetrages nachfolgen
den 1. April oder 1. Oktober mit 10f0 jährlich 
zu verzinsen. Die Leistung von Zinseszinsen tritt 
im Sinne des § 3 lit. b des Gesetzes RGBl. 
Nr. 62/1868, nur ein, wenn fällige Zinsen einge
klagt werden. 

Abs.3: 

Die Abstattung des Darlehens aus öffentlichen 
Mitteln hat erst nach vollständiger Tilgung des 
Hypothekardarlehens zu beginnen. Diese Stun
dung der Darlehensrückzahlung bezweckt, den 
Wohnungsaufwand in tragbaren Grenzen zu hal
ten. Unter Zugrundelegung einer Laufzeit des 
Hypothekardarlehens von 25 Jahren ist mit einer 
Tilgung des Darlehens aus öffentlichen Mitteln 
nach einem Zeitraum von etwa 40 Jahren zu 
rechnen. Ist ein Hypothekardarlehen nicht auf
genommen worden, so beginnt die Rückzahlung 
des Darlehens aus öffentlichen Mitteln am 1. April 
oder 1. Oktober, der der Zuzählung des gesam
ten Darlehens nachfolgt. Das gleiche gilt, wenn 
ein Hypothekardarlehen mit weniger als 20 v. H. 
,der Gesamtbaukosten aufgenommen wurde, um 
zu verhindern, daß die Aufnahme eines gering
fügigen Hypothekardarlehens die Stundung der 
Rückzahlung des Darlehens aus öffentlichen Mit
teln auslöst. 

Abs.4: 

Im Falle von Wohnungseigentum ist nur das 
auf die einzelne Wohneinheit entfallende Dar-

lehen auf dem Liegenschaftsanteil pfand rechtlich 
sicherzustellen, da eine Haftung des Wohnungs
eigentümers für das gesamte Darlehen wirtschaft
lich nicht zumutbar erscheint. 

Abs.5: 

Die Laufzeit des unverzinslichen Eigenmittel
ersatzdarlehens beträgt 20 Jahre. Aufgenommen 
wurde eine Legaldefinition für "soziale Härte
fälle". Im Einzelfall wird zu prüfen sein, ob die 
Kriterien für die Beurteilung als sozialer Härte
fall vorliegen; die Belastungsgrenzen im Sinne 
des § 33 Einkommensteuergesetz 1967 finden 
keine Anwendung. Ferner wurde klargestellt, 
daß dem Mieter (Nutzungsberechtigten), der 
nicht Förderungswerber ist, ein Eigenmittel
ersatzdarlehen gewährt werden kann. 

Das Wort Eigenmittelersatzdarlehen wurde 
gewählt, weil es der Funktion dieser Förderungs
art besser entspricht. 

Abs.6: 

Die Festsetzung der Fälligkeitstermine auf den 
zweitnächsten 1. April und 1. Oktober erwies 
sich als notwendig, um Härten bei der Tilgung 
des Eigenmittelersatzdarlehens zu vermeiden, die 
dadurch entstehen könnten, daß unmittelbar an 
dem dem Bezug der fertiggestellten Wohnung 
nachfolgenden L April oder 1. Oktober mit der 
Rückzahlung des Eigenmittelersatzdarlehens be
gonnen werden müßte, obwohl erfahrungsgemäß 
der Bezug einer Wohnung an' sich mit erheb
lichen Kosten verbunden ist. Ferner wurde zur 
Berücksichtigung von' Härtefällen eine Stundung 
der Rückzahlung des Eigenmittelersatzdarlehens 
gesetzlich verankert. 

Abs . .7: 

Dieser Absatz enthält eine Regelung über die 
zu Unrecht empfangenen Eigenmittelersatzdar
lehen. 

Abs .. 8: 

Diese Vorschrift enthält die Verordnungs
ermächtigung an die Länder, nähere Bestimmun
gen über die Gewährung und Rückzahlung der 
Eigenmittelersatzdarlehen festzulegen. 

Zu § 13: 

Die Kündigungsgründe des § 13 wurden durch 
die Einfügung des neuen Kündigungstatbestandes 
gemäß lit. g ergänzt. Danach ist das Darlehen 
zu kündigen, wenn der Erwerber eines' Eigen
heimes oder einer Klein- oder Mittelwohnung 
im Wohnungseigentum (§ 22 Abs. 2) nicht eine 
begünstigte Person ist (§ 8 Abs. 2 zweiter Satz). 
Dadurch soll die Förderung dem nicht begün-
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stigten Erwerber entzogen werden, auch wenn 
er die Zustimmung der Landesregierung nach 
§ 22 Abs. 2 erhalten hat. 

Die Einstellung des Annuitätenzuschusses ist 
nunmehr nicht in einer gesonderten Bestimmung 
enthalten, sondern es kommen die Bestimmungen 
der §§ 12 und 13 sinngemäß zur Anwendung; 
die Bestimmungen über die Rückforderung des 
Annuitätenzuschusses sind im Abs. 4 enthalten. 
Dieser Regelung wurden die Bestimmungen des 
§ 23 des Wohnbauförderungsgesetzes 1954, BGBl. 
Nr. 153, zugrunde gelegt, wdbei .eine Trennung 
der Kündigungsbestimmungen von den Ein
stellungs- und Rückforderungsgründen nicht 
zweckmäßig erschien. 

Zu § 15: 

Die Wohnbeihilfe hat den Zweck, die mit der 
Förderung der Errichtung von Klein- oder 
Mittelwohnungen im Zusammenhang stehenden 
Belastungen der Förderungswerber zu verringern. 
Nach vollständiger Tilgung des Darlehens aus 
öffentlichen Mitteln ist die Gewährung der 
Wohnbeihilfe nicht mehr möglich. . 

Diese Förderungsmaßnahme wurde ihren 
Gqmdsätzen nach den entsprechenden geltenden 
Bestimmungen nachgebildet. Nunmehr ist zwei
felsfrei festgestellt, daß die Wohnbeihilfe auch 
im Falle der Überschreitung des festgesetzten 
Nutzflächenausmaßes der einzelnen Wohnung in 
einem dem gesetzlichen Ausmaß entsprechenden 
Betrag zu gewähren ist. Weiters ist die Grund
lage für die Berechnung des Zuschusses zum 
Wohnungsaufwand im Gesetz näher umschrieben, 
um eine einheitliche Handhabung der Berech
nung der Wohnbeihilfe in allen Ländern zu 
erreichen. 

Maßgebend für die Berechnung des Ausmaßes 
der Wohnbeihilfe, ausgehend von der zumut
baren Wohnungsaufwandbelastung, ist die Anzahl 
der zum Haushalt gehörigen Familienmitglieder 
des Förderungswerbers oder Mieters (Nutzungs
berechtigten), die benötigte Nutzfläche und die 
Höhe des Familieneinkommens. Unabhängig von 
der Gewährung der Wohnbeihilfe ist die Rege
lung betreffend die Wohnungsbeihilfe nach dem 
Bundesgesetz BGBl. Nr. 229/1951, die ohne 
Berücksichtigung des einzdnen Bestandobjektes 
sowie der Einkommensverhältnisse gewährt wird. 

Auf die Gewährung der Wohnbeihilfe besteht 
ein Rechtsanspruch, der im behördlichen Ver-

. fahren durchzusetzen ist. Zufolge der geänderten 
Fassung wird die Wohnbeihilfe nicht wie bisher 
im nachhinein auszuzahlen sein, weil dies zu 
Härten geführt hat. Sie darf dem Eigentümer 
(Wohnungseigentümer) oder Mieter (Nutzungs
berechtigten) eines geförderten Wohnobjektes 
bescheidmäßig auf die Dauer von drei Jahren 
für ein bestimmtes gefördertes Bestandobjekt 

zuerkannt werden. Dem Bewerber steht es frei, 
vor Ablauf dieser Frist neuerlich die Gewährung 
der Wohnbeihilfe zu beantragen. Die Gründe für 
das Erlöschen der Wohnbeihilfe wurden in Abs. 5 
demonstrativ aufgezählt. 

Die Berechnungsgrundlage für die Wohnbei~ 
hilfe findet auf alle nach diesem Bundesgesetz 
geförderten Klein- oder Mittelwohnungen, unab
hängig von der Rechtsform, somit auch auf 
sämtliche in der Verwaltung der gemeinnützigen 
Bauvereinigungen stehenden Wohneiriheiten An
wendung. 

Zu § 15 a: 

Ahs.1: 

Diese Förderungsmaßnahine bezweckt in erster 
Linie die Abstützung der durch die teuren 
Hypothekardarlehen erhöhten Leistungen der 
Förderungswerber. Für die Höhe des zulässigen 
Zinsfußes ist der Zeitpunkt der Zusicherung des 
Annuitätenzuschusses maßgebend. Die Annui
tätenz\lschüsse werden höchstens für die Laufzeit 
des Hypothekardarlehens, längstens für die 
Dauer von 25 Jahren gewährt, auch wenn die 
Laufzeit des Hypothekardarlehens länger ist. Die 
Höhe der Annuitätenzuschüsse beträgt 35 v. H., 
das entspricht jährlich rund 3 v. H. der Gesamt
annuität des Hypothekardarlehens. Diese Zu
schüsse verringern sich nach Ablauf von fünf 
Jahren ab Beginn der Leistung der Annuitäten
zuschüsse, d. i. ab dem 6. Jahr und nach Ablauf 
von jeweils drei Jahren um je 10 v. H. des Zu-. 
schusses, sodaß der Empfänger des Zuschusses 
im Falle einer 25jährigen Laufzeit des Hypo
thekardar.Iehens noch einen Annuitätenzuschuß in 
der Höhe von 30 v. H. seiner ursprünglichen 
Zusicherung erhält. 

Abs.2: 

Damit ist gewährleistet, daß die Annuitäten
zuschüsse nur für di·e nach § 1 Abs. 1 'Ulld 2 för
derungswürdigen Baulichkeiten gewährt werden. 

Abs.4 und 5: 

In dieser Bestimmung wird der Bundesregie
rung die Möglichkeit eröffnet, die Annuitäten
zuschüsse im Falle des Eintrittes von außer
ordentlichen Umständen im Verordnungswege 
so zu ändern, daß sie dt;n Gegebenheiten und 
Notwendigkeiten entsprechen. 

Eine wesentliche Änderung der maßgebenden 
wirtschaftlichen V er hältni~se ist dann gegeben, 
wenn sich die allgemeine wirtschaftliche Lage 
und daher auch die finanzielle Leistungskraft der 
Wohnungsinhaber wesentlich verschlechtert. 
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Zu den §§ 16 und 18: 

Die Regelung, betreffend die übernahme von 
Bürgschaften für zweit- oder nachrangige, auf 
inländische Währung lautende Hypothekar
darlehen, wurde im wesentlichen den geänderten 
Förderungsbestimmungen angepaßt. 

Zu § 22: 

Die Verlängerung der Dauer des Veräußerungs
verbotes findet ihre Berechtigung im neuen 
Finanzierungsplan, wonach das Darlehen aus 
öffentlichen Mitteln erst nach vollständiger Til
gung des Hypothekardarlehens zurückzuzahlen 
ist. Um die amtliche Löschung des Veräußerungs
verbotes zu ermöglichen, wurde dessen Wirk
samkeit überdies auf die Dauer von 50 Jahren 
beschränkt, da auch im Hinblick auf die Stundung 
des Darlehens aus öffentlichen Mitteln nach Ab
lauf dieser Frist keine öffentliche Förderung mehr 
besteht und daher auch eine weitere Sicherung 
für Zwecke der Wohnbauförderung nicht mehr 
erforderlich ist. 

Nunmehr kann im Sinne der Regelung des 
§ 26 Abs. 2 lit. d des Wohnbauförderungs
gesetzes 1954, BGBL Nr. 153, die Zustimmung 
zur Veräußerung von mit öffentlichen Mitteln 
errichteten Klein- und Mittelwohnungen, die zur 
Vermietung (Nutzung) bestimmt sind, den 
Gemeinden oder gemeinnützigen Bauvereinigun

. gen erteilt werden. 

Zu § 23: 

Um eine übersichtliche Darstellung der einzel
nen Gruppen der Förderungswerber zu erreichen, 
wurde für jede dieser Gruppen, mit Ausnahme 
der in Z. 5 angeführten, eine eigene Ziffer vor
gesehen. Nach Z. 1 sind alle Förderungsmaß
nahmen mit Ausnahme der Förderung des Miet
wohnungsbaues und von Heimen und nach Z. 3 
die Förderung der Errichtung von Klein- und 
Mittelwohnungen, unabhängig von .der Rechts
form, zulässig; in der Z. 2 wurden die Gemeinden 
und in der Z. 4 die juristischen Personen auf
genommen. 

Zu § 24: 

Die Erstellung von zeitlich und regional geglie
derten Wohnbauprogrammen der Länder unter 
Berücksichtigung von Schwerpunktbildungen ist 
zur Vollziehung der Wohnbauförderung zweck
mäßig. Aus diesem Grund wurde zur Erleich
terung der Aufgaben des Wohnbauförderungs

. beirates eine beispielsweise Aufzählung von 
Fragen grundlegender Bedeutung im Abs. 2 vor
genommen. Im Abs. 3 ist insoweit eine Knderung 
erfolgt, als der Wohnbauförderungsbeirat in 
seiner Zusammensetzung dem Kräfteverhältnis 
der politischen Parteien im Landtag zu ent
sprechen hat. 

Zu §.25: 

Mit der Verpflichtung der Länder, ein fünf
jähriges Wohnbauprogramm zu erstellen, soll 
gewährleistet werden, daß die ihnen zur Ver
fügung gestellten zweckgebundenen Wohnbau
förderungsmittel innerhalb des fünf jährigen Zeit
raumes auch entsprechend den festgestellten 
Schwerpunkten unter Berücksichtigung des 
Wohnungsbedarfes und im Hinblick auf eme 
k9ntinuierliche Beschäftigungsmöglichkeit der 
Bauwirtschaft vergeben werden und daß eine 
entsprechend erhöhte Wohnbauleistung erreicht 
wird. 

Das zu erstellende Wohnbauprogramm ist 
seiner Rechtsnatur nach eine Verwaltungsverord
nung. Sie dient als Richtlinie für die vollziehen
den Stellen. 

Zu § 27: 

Die vorgenommenen Ergänzungen sind durch 
die Einführung der Gewährung' von Annuitäten
zuschüssen bedingt. Die unterschiedliche Fest
setzung der Frist über den Nachweis des Ein
kommens im Abs. 5 hat sich als notwendig 
erwiesen, um insbesondere im Falle der Gewäh
rung von Wohn'heihi'lfen ,eine rasche und unbüro
kratische Vollziehung in jenen Fällen zu gewähr
leisten, bei denen die Beibringung von Ein
kommensnachweisen auf große Schwierigkeiten 
stößt . 

Zu § 28: 

Im §25 wurden die Länder verpflichtet, ein 
Wohnbauprogramm zu erstellen. Es war daher 
erforderlich, den vollziehenden Organen die 
Erledigung der Begehren auf Gewährung der 
Förderung in Durchführung dieses Wohnbau
programms aufzutragen. 

Zu § 32: 

Abs.2: 

Z.2.: 

Der Abzug des Annuitätenzuschusses bei der 
Berechnung des Hauptmietzinses ist erforderlich, 
weil andernfalls der gewährte . Annuitäten
zuschuß dem Mieter nicht zugute kommen 
würde. 

Abs.3: 

Z.4: 

. In bezug auf den eingefügten Klammeraus
druck Garagen im Abs. 3 Z. 4 wird auf die ent
sprechende Ergänzung der Begriffsbestimmung 
im § 2 Abs. 1 Z. 11 verwiesen. 

Zu § 33: 

In der lit. c des Abs. 1 wurde anstelle des 
Wortes "Antrages« das Wort "Begehrens" ge-
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setzt, weil die Gewährung der Förderung nach 
diesem Bundesgesetz nicht durch einen Akt der 
Hoheit~verwaltung erfolgt. 

Zu § 35: 

Abs.l: 

Diese 'Neufassung beinhaltet die Befreiung 
sämtlicher durch dieses Bundesgesetz veranlaßten 
Schriften und erforderlichen Rechtsgeschäfte von 
einer Vergebührung. Dadurch -soll u: a. 'gewähr
leistet werderi, daß die Schuldscheingebühr auch 
für das Kapitalmarktdarlehen, welches zur 
Finanzierung' der Errichtung der geförderten 
Baulichkeiten erforderlich ist, unter die Ge
bührenbefreiung fällt. 

Abs.2: 

Die vorgesehene, Änderung' dient als Ersatz 
für die vom Verfassungsgerichthsof aufgehobene 
Gebührenbefreiungsbestimmung des § 19 Abs. 2 
Bundes-, Wohn- und Siedlungsfondsgesetz 1921 
Ulid entspricht dieser . annähernd. Von den 
Stempel- und Rechtsgebühren befreit sind nach 
dieser Bestimmung alle Rechtsgeschäfte, die zu 
den in diesem Bundesgesetz vorgesehenen 
Zwecken (§ 2 Abs. 1) mit Gebietskörper
schaften, mit selbständigen Fonds von Gebiets
körperschaften oder mit gemeinnützigen Bau
vereinigungen abgeschlossen werden. Dies bedeu
tet hinsichtlich der Fonds mit eigener Rechts
persönlichkeit eine Erweiterung gegenüber der 
Befreiungsbestimmung des aufgehobenen § 19 
Abs. 2 Bundes-, Wohn- und Siedlungsfondsgesetz 
1921 in Verbindung mit der Verordnung vom 
2. Juli 1925, BGBl. Nr. 210. Die Erweiterung 
erscheint aber erforderlich, da einzelne Gebiets
körperschaften (insbesondere Bundesländer) 
unabhängig von der bundesrechtlich geregelten 
Wohnbauförderung eine eigene Wohnbau
förderung, teils direkt durch die betreffende 
Gebietskörperschaft, teils aber im Wege selb
ständiger Wohntbauförderungsfonds, entfalten. 

Der begünstigte Zweck ist ,durch den Finan
zierungsplan oder in sonst geeigneter Weise nach
zuweisen. Ein Finanzierungsplan wird vor allem 
dann zum Nachweis geeignet sein, wenn zur 
Errichtung des Bauvorhabens öffentliche För
derungsmittel in Anspruch genommen werden 
und zu deren Erlangung der vergebenden Stelle 
ein solcher vorzulegen ist. 

Abs.3: 

Unter die Befreiung von den Gerichtsgebühren 
fallen auch die gerichtlichen Beglaubigungen von 
Urkunden. 

Abs.5: 

Im Bereich der Finanzverwaltung sind die Ver
träge über Darlehen von Bausparkassen an ihre 

Mitglieder vcm den Rechtsgeschäftsgebühren be
freit (§ 33 TP8 Abs. 2 Z. 3 GebührenG 1957). 
-Im .Bereich der. Justizverwahurtg fehlt eine ver
gleichbare Gebührenbefreiungsvorschrift .. Da. an
zuerkennen ist, daß in Osterreich. die Bauspar
kassenzum Teil Aufgabertübernommen haben, 
die in früheren Jahren von. eigens hiezu ein~ 
gerichteten öffentlich-l1echtlichen Instituten be
sorgt wurden, ist dieser Rechtszustand unbefrie
digend. 

Durch diese Gebührenbefreiungsvorschrift 
wird den Bauspax:ka~seQ und ihren Mitgliedern 
(den Bausparern) die Befreiung von den Gerichts
gebühren in den Bereichen gesichert, die einen 
Vergleich mit den öffentlichen Wohnbaufinan
zierungsmaßnahmen rechtfertigen. In . diesen 
Bereichen kann die Gebührenbefreiung als die 
"unterste" Stufe der öffentlichen Wohnbau
förderung -gewertet werden. 

Zu § 3~: 

Abs. 1 lit. a: 

Die in dieser Geseztesstelle. aufrechterhaltene 
Bes.timmungdes § 7 Abs. 1 Z. 2 des Wohnhaus
Wiederaufbaugesetzes wiro in _ ihrer lit. a:a 
geändert, um klarzustellen, daß die Beitrags
leistungen ßach dieser Bestimmung, unbeschadet 
von allfälligen Vereinbarungen gemäß §§ 16 und 
16 a Mietengesetz, aufrecht bleiben. 

Die Bestimmung des§ 15 Abs. 7 des Wohn
haus-Wiederaufbaugesetzes wurde nicht mehr 
aufrechterhalten, weil sie gemäß § 14 dies 
Bundesgesetzes über die einmalige Gewährung 
einer Sonderbegünstigung für .die vorzeitige 
Rückzahlung von Wohnbaudarlehen der öffent
lichen Hand vom 16. Juli 1971, BGBl. Nr. 336, 
mit Wirkung vom 1. September 1971, aufge
hoben wurde. 

Abs.2: 

Im Falle des Wohnungstausches hat der 
Erwerber nicht mehr wie' bisher den einmaligen 
außerordentlichen Tilgungsbetrag, sondern nur 
die erhöhten laufenden Tilgungsraten zu leisten. 
Diese Bestimmung soll die wünschenswerte 
Mobilität auf dem' Wohnungsmarkt erleichtern. 

Der § 15 Abs. 7 desWohnhaus-Wiederaufbau
gesetzes war ~ wie in den Erläuterungen zu 
Abs. 1 riäher ausgeführt - auch hier zu 
streichen. 

Abs.3: 

Die restlichen bisher 'noch unerledigten An
träge der beiden Bundesfonds sowie nach dem 
Wohnbauförderungsgesetz 1954 sind von den 
Landesregierungen nach den Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes mit den vorgesehenen Aus
nahmen einer Erledigung zuzuführen. Die Gleich
stellung des Antragstellers nach dem Wohnhaus-

4 
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Wiederaufbaugesetz mit dem Förderungswerber 
nach diesem Bundesgesetz sowie die Vor
kehrungen für die Erledigung von Anträgen an 
den Bundes-, Wohn- und Siedlungsfonds sowie 
nach dem Wohnbauförderungsgesetz 1954 erwies 
sich für die Aufrechterhaltung der Kontinuität 
der Wohnbauförderung als notwendig. 

Abs.4: 

Die Ergänzung dieser Bestimmung ergibt sich 
aus der Tatsache, daß das Wohnungs
verbesserungsgesetz, :{3GBl. Nr. 426/1969, nach 
dem Inkrafttreten des Wohnbauförderungs
gesetzes 1968 erlassen wurde. 

Abs.5: 

Um die Erfüllung der eingegangenen Ver
pflichtungen der bei den Bundesfonds sicher
zustellen und um allfällige Schwierigkeiten in 
der Beschäftigungslage der Bauwirtschaft besser 
ausgleichen zu können, ist es erforderlich, die 
beiden Bundesfonds zur Aufnahme von,An
leihen, Darlehen ,und sonstigen, Krediten zu 
ermächtigen; dadurch würden den Ländern mehr 
zweckgebundene Bundesmittel für die Wohnbau
förderungzur Verfügung stehen. 

Abs.8: 

Diese Bestimmung 5011 einen übergang vom 
aufgehobenen § 19 Abs. 2 Bundes-, Wohn- und 
Siedlungsfondsgesetz 1921 zum neu in Kraft 
tretenden § 35 Abs. 2 dieses Bundesgesetzes 
ermöglichen. Durch lit. a sollen noch nicht rechts
kräftig 'der Gebührenbemessung unterzogene 
Rechtsgeschäfte zu den in diesem Bundesgesetz 
vorgesehenen Zwecken mit Gebietskörper
schaften oder gemeinnützigen Bauvereinigungen 
annähernd entsprechend der bisherigen Befreiung 
des § 19 Abs. 2 Bundes-, Wohn- und Siedlungs
fondsgesetz 1921 von den Stempel- und Rechts
gebühren befreit werden. 

Zu Artikel II: 

Die Festsetzung einer Frist für die Erlassung 
der Ausführungsgesetze durch die Länder ist im 
Art. 15 Abs. 6 B-VG begründet: 

Zu Artikel III: 

Dieser Artikel enthält die Bestimmungen über 
den Wirksamkeitsbeginn und über die Voll
ziehung dieses Bundesgesetzes. 

Eine Verwaltungsmehrarbeit und eine finan~ 
Abs.6: zielle Mehrbelastung des Bundes ist, mit Aus-

In diesem Absatz ist die Bestimmung des n~hme der Bestimmungen des § 36 Abs. 5, durch 
bisherigen Abs. 7 unverändert aufgenommen I das gegenständliche Bundesgesetz nicht zu 
worden. erwarten. 

Gegenüberstellung 

Bisheriger Te'xt: 

Aufgaben der Länder 

§ 1. (1) Die Länder haben für die nach Maßgabe 
der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes för
derungswürdigen Bevölkerungskreise (§ 8) die 
Errichtung von 

a) Klein- und Mittelwohnungen durch Neu
bau von, Baulichkeiten oder durch Auf-, 
Zu- oder Einbauten in bestehenden Bau
lichkeiten oder durch Umbau von Baulich
keiten, deren Erhaltung auf Grund landes
gesetzlicher Bestimmuilgen zur Wahrung 
des Stadtbildes in Altstadtkernen oder auf 
Grund des Denkmalschutzgesetzes, BGEI. 
Nr. 533/1923, vorgeschrieben ist, und 

b) Heime für Ledige, Schüler, Studenten, Lehr
linge und jugendliche Arbeitnehmer sowie 
für betagte Menschen durch Neubauten 
oder Auf-, Zu- oder Einbauten in beste
henden Baulichkeiten; welche für diese 
Zwecke bestimmt sind, 

zu fördern. 

Neu e r Te x t: 

Artikel I 

Aufgaben der Länder 

§ 1. (1) - unverändert 
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Bis her i ger Tex t: 

(2) Die Förderung kann sich weiters auf die 
Errichtung von Geschäftsräumen in geförderten 
Baulichkeiten (Abs. 1) erstrecken, wenn dje 
Geschäftsräume zur Unterbringung von Ordina
tionen und Kleinbetrieben erforderlich sind, um 
die Bewohner eines Wohngebietes ärztlich zu 
betreuen und mit Bedarfsgegenständen und 
Dienst1eisungen des täglichen Lebens zu ver
sorgen, und auf diese Geschäftsräume nicht mehr 
als ein Viertel, bei Baulichkeiten mit mehr als 
vier Geschossen nicht mehr als ein Fünftel der 
Gesamtnutzfläche der Baulichkeit entfällt. 

Begriffsbestimmungen 

§ 2. (1) Im Sinne dieses Bundesgesetzes gelten: 
1. Als Eigenheim eine Baulichkeit 

a) mit einer Klein- oder }4ittelwohnung, 
b) mit zwei Klein-oder Mittelwohnungen 

oder einer Klein- und einer Mittelwohnung, 
insolange diese ausschließlich vom Eigen
tümer und der ihm nahestehenden Per
sonen benützt werden; als nahestehend sind 
Personen anzusehen, die dem Personenkreis 
des § 19 Albs. 2 Z. 11 zweiter Satz des 
Mietengesetzes, BGBL Nr. 210/1929; zuletzt 
geändert durch das Bundesgesetz vom 
30. Juni 1967, BGBL Nr. 281, angehören; 

2. als Kleinwohnung eine für die dauernde 
ßewohnung bestimmte, baulich in sich abge
schlossene, normal ausgestattete Wohnung, die 
mindestens aus Zimmer, Küche (Kochnische), 
Vorraum, Klösett und Badegelegenheit (Bade
raum oder Ba:denische) besteht und deren Nutz
fläche nicht mehr als 90 m2 beträgt; 

3. als Mittelwohnungeine Wohnung der in 
Z. 2 genannten Art, wenn ihre Nutzfläche über 
das in Z.2 für Kleinwohnungen vorgesehene 
Ausmaß hinausgeht, aber 130 m2, bei Familien 
mit mehr als vier Kindern 150 m2 nicht über
steigt; 

4. als Heim für Ledige (Ledigenheim) ein Heim 
in normaler Ausstattung, das neben Wohn
räumen für Einzelpersonen gemeinsame Küchen 
und Aufenthaltsräume, allenfalls auch gemein
same sanitäre Anlagen (Klosette, Wasch- und 
Badegelegenheiten) sowie Wohn(Schlaf)räume des 
Hauspersonals und die für Verwaltungszwecke 
des Heimes notwendigen Räume enthält; 

5. als Heim für betagte Menschen ein Heim in 
normaler Ausstattung, das neben Wohnräumen 

Neu e r Tex t: 

(2) Die Förderung kann sich weiters auf die 
Errichtung von Geschäftsräumen in geförderten 
Baulichkeiten (Abs. 1) oder bei größeren geför
derten Wohnhausanlagen mit jeweils mehr als 
zweihundert Klein- oder Mittelwohmmgen 
außerhalb einer geförderten Baulichkeit (Abs. 1) 
erstrecken, wenn die Geschäftsräume zur Unter
bringung von Ordinationen. und Kleinbetrieben 
erforderlich sind, um die Bewohner eines Wohn
gebietes ärztlich zu betreuen und mit Bedarfs
gegenständen und Dienstleistungen des täglichen 
Lebens zu versorgen. Auf diese Geschäftsräume 
dürfen nicht mehr als ein Viertel, bei Baulich
keiten mit mehr als vier Geschossen oder einer 
größeren Wohnhausanlage mit mehr als zwei
hundert Klein- oder Mittelwohnungen . nicht 
m ehr als ein Fünftel des Gesamtnutzfläche der 
Baulichkeit entfallen." 

"Begriffsbestimmungen 

§ 2. (1) Im Sinne dieses Bundesgesetzes gelten~ 
1. als Eigenheim eine Baulichkeit mit einer 

oder zwei Klein- oder Mittelwohnungen, inso
lange diese ausschließlich vom Eigentümer, den 
ihm nahestehenden Personen oder seinen Dienst
nehmern benützt werden sollen oder benützt 
werden; als nahestehende Personen sind außer 
dem Ehegatten Verwandte in gerader Linie ein
schließlich der Wahlkinder, Verwandte im zwei
ten Grad der Seitenlinie und Verschwägerte in 
gerader Linie sowie eine Person, die mit dem 
Eigentümer durch mindestens fünf Jahre hin
durch in einer in wirtschaftlicher Hinsicht gleich 
einer Ehe eingerichteten Haushaltsgemeinschaft 
gelebt hat, anzusehen; 

2. als Kleinwohnung eine für die dauernde 
Bewohnung bestimmte, baulich in sich abge~ 
schlossene, normal ausgestattete Wohnung, die 
mindestens . aus Zimmer, Küche (Kochnische), 
Vorraum, Klosett und Badegelegenheit (Bade
raum oder Badenische) besteht und deren Nutz-
fläche nichtweriiger als 30 m2 und nicht mehr
als 90 m2 beträgt; 

3. als Mittelwohnung eine Wohnurig der in 
Z. 2 genannten Art, wenn ihre Nutzfläche über 
das in Z. 2 für Kleinwohnungen vorgesehene 
Ausmaß hinausgeht, aber 130 m2, bei Familien 
mit mehr als drei Kindern 150 m2 nicht über
steigt; 

4. als Umbau die Neuerrichtung von Klein
und Mittelwohnungen durch Niederreißen und 
Neuherstellung von Teilen von Baulichkeiten; 

5. als Heim für Ledige (Ledigenheim) ein Heim 
in normaler Ausstattung, das neben Wohnräu-· 
men für Einzelpersonen gemeinsame Küchen und 
Aufenthaltsräume, allenfalls auch gemeinsame, 
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B i.s her i ger Te x t: 

·für Einzelpersonen oder für Ehepaare gemein
same Küchen, Aufenthalts-un-d Krankenräume, 
allenfalls auch gemeinsame . sanitäre . Anlagen 
(Klosette, Wasch- und .Badegelegenheiten) sowie 
Wohn(Schlaf)räume des Hauspersonals und die 
für Verwaltungszwecke des Heimes notwendigen 
Räume enthält; 

6: als Heim für Lehrlinge und jugendliche 
Arbeitnehmer, Schüler, Studenten ein Heim in 
normaler Ausstattung,. das zur Unterbringung 
von Lehdingen und jugendlichen Arbeitnehmern, 
Schülern, Studenten bestimmt ist und außer 
Schlafräumen mit einer . oder mehreren Schlaf
steIlen auch Gemeinschaftsräume (Küchen-, 
Speise-, Aufenthalts-, Krankenräume und dgl.), 
allenfalls auch gemein~ame sanitäre ,Anlagen 
(Klosette, Wasch-und Badegelegenheiten), sowie 
Wohn(Schlaf)räume für das Haus- oder Aufsichts
personal und die für Verwaltungszwecke des 
Heimes notwendigen Räume enthält; 

7. als normale Ausstattung eine solche, bei der 
die Gesamtausstattung, insbesondere die Aus
stattung der Räume mit Koch-, Heiz- und Bade
gelegenheiten . zwar den Erfordernissen der 
Hygiene und Haushaltsführung entspricht, hin
sichtlich des Baukostenaufwandes jedoch größte 
Wirtschaftlichkeit gewährleistet erscheint; 

8. als Nutzfläche einer Wohnung oder eines 
Geschäftsraumes die Gesamtbodenfläche abzüg
lich der Wandstärken; Treppen, offene Balkone, 
und Terrassen sowie Keller- und Dachboden
räume, soweit sie ihrer Ausstattung nach nicht 
für Wohn- oder Geschäftszwecke geeignet sind, 
sowie .für landwirtschaftliche oder gewerbliche 
Zwecke spezifisch ausgestattete Räume innerhalb 
einer Wohnung sind bei der Berechnung der 
Nutzfläche der Wohnung beziehungsweise des 
Geschäftsraumes nicht zu berücksichtigen; 

9. als Baukosten einer Wohnung (Geschäfts
raumes) . der Anteil an den Gesamtbaukosten, 
der dem Verhältnis der Nutzfläche der Wohnung 
(Geschäftsraum) zur Nutzfläche sämtlicher im 
§ 1 Abs. 1 und 2 bezeichneten Wohnungen und 
Geschäftsräume des Hauses (Gesamtnutzfläche) 
entspricht; 

10. Als Gesamtbaukosten die Kosten der 
Errichtung der im § 1 Abs. 1 und 2 bezeichneten 
Wohnungen ...:... ausschließlich der für landwirt
schaftliche oder gewerbliche Zwecke spezifisch 
ausgestatteten Räume .. -, Heime und Geschäfts
räume einschließlich der der gemeinsamen Benüt
zung aller Bewohner dienenden Gebäude'teile und 
Anlagen wie Zentralheizungen, Aufzüge und 
maschinelle Zentralwaschküchen sowie der für 
Kraftfahrzeuge bestimmten Ein- und Abstell
plätze und der dem Zivilschutz dienenden An
lagen, sofern deren Herstellung auf Grund 

Neuer Text: 

sanitäre Anlagen (Klosette, Wasch- und Bade
gelegenheiten) sowie Wohn(Schlaf)räume des 
Hauspersonals und die für Verwaltungszwecke 
des Heimes notwendigen Räumeenthäh:; 

6. '~ls Heim für betagte Menschen ein Heim 
iri normaler Ausstattung, das neben Wohnräu
men für Einzelpersonen oder für Ehepaare 
gemeinsame Küchen,' Aufenthalts- und Kranken
räume, 'allenfalls auch gemeinsame sanitäre An
lagen (Klosette, Wasch- und Badegelegenheiten) 
sowie Wohn(Schlaf)räume des Hauspersonals und 
die für Verwaltungszwecke des Heimes notwen
digen Räume enthält; 

7. als Heim für Lehrlinge und jugendliche 
Arbeitnehmer, Schüler, Studenten ein Heim in 
normaler Ausstattung, das zur Unterbringung 
von Lehrlingen und jugendlichen Arbeitnehmern, 
Schülern oder Studenten bestimmt ist und das 
außer Schlafräumen mit einer oder mehreren 
Schlafstellen auch Gemeinschaftsräume (Küchen-, 
Speise-, A·ufenthalts-, Krankenräume u. dg1.), 
allenfalls auch gemeinsame sanitäre Anlagen 
(Klosette, Wasch- und Badegelegenheiten) sowie 
Wdhn(Schlaf)räume für das Haus- oder Auf
sichtspersonal und die für Verwaltungszwecke 
des Heimes notwendigen Räume enthält; 

8. als normale Ausstattung eine solche, bei der 
die Gesamtausstattung, insbesondere die Aus
stattung der Räume mit Koch-, Heiz- und Bade
gelegenheiten zwar: den Erfordernissen der Haus-' 
haltsführung und Hygiene entspricht; hinsicht
lich des Baukostenaufwandes unter Bedachtna~me 
auf eine einwandfreie Ausführung, insbesondere 
hinsichtlich des Schall-, Wärme- und Feuchtig
keitsschutzes, nach dem jeweiligen Stand der 
Technik jedoch größte Wirtschaftlichkeit gewähr
leistet erscheint; 

9. als Nutzfläche einer Wohnung oder eines 
Geschäftsraumes die. Gesamtbod~nfläche abzüg
lich der Wandstärken und der in deren Verlauf 
befindlichen Durchbrechungen (Ausnehmungen); 
Treppen, offene Balkone und Terrassen sowie 
Keller- und Dachbodenräume, soweit sie ihrer 
Ausstattung nach nicht für Wohn- oder Ge
schäftszwecke geeignet sind, sowie für landwirt
schaftliche oder gewerbliche Zwecke' spezifisch 
'ausgestattete Räume innerhalb einer Wohnung 
sind.· bei der Berechnung der Nutzfläche der 
Wohnung beziehungsweise des Geschäftsraumes 
nicht zu berücksichtigen; 

10. als Baukösten einer Wohnung (Geschäfts
räume) der Anteil an den Gesamtbaukösten, der 
dem Verhältnis der Nutzfläche der Wohnung 
(Geschäftsraum) zur Nutzfläche sämtlicher' im 
§ 1 Abs. 1 und 2 bezeichneten Wohnungen und 
Geschäftsräume des Hauses (Gesamtnutzfläche) 
entspricht; 
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Bis her i ger Tex t: 

gesetzlicher. Vorschriften zu erfolgen hat, jedoch 
ausschließlich der Grundbeschaffungs- und Auf
schließungskosten; 

11. als Einkommen im Sinne dieses Bundes
gesetzes das durchschnittliche Einkommender 
drei letzten Jahre gemäß § 2 Abs. 2 des Ein
kominensteuergesetzes 1953, BGBl. Nr. 1/1954, 
vermehrt um die steuerfreien Einkünfte und ~m 
die bei der Einkommensermittlung abgezogenen 
Beträge nach § 4 Abs. 4 Z.4. §6 c, § 6 d, § 6 e 
§ 10 A:bs. 1 Z. 5, § 93 Albs. 4, §93 a'und § 100 des 
Einkommensteuergesetzes 1953, gleichviel, ob die 
Einkünfte im Inland oder Ausland erzielt 
wurden, vermindert um die Einkommensteuer;' 

12. Als Familieneinkommen die Summe der 
Einkommen im Sinne der Z. 11 des Förderungs~ 
werbers oder Mieters (Nutzungsberechtjgten), 
dessen Ehegatten, Verwandten in gerader Linie 
einschließlich der Wahlkinder und Verwandten 
bis zum zweiten Grad der Seitenlinie sowie Ver
schwägerten in gerader Linie, ~ofern diese Per
sonen im gemeinsamen Haushalt mit dem 
Förderungswerber oder Mieter (Nutzungsberech
tigten) wohnen, soweit diese Personen nicht 
ohnehin zusammen veranlagt werden. 

(2) Durch Verordnung der Landesregierung 
sind nach Anhörung des Wohnbauförderungs
beirates die angemessenen Gesamtbaukosten je 
Quadratmeter sowie die Ausstattung im Sinne 
des Abs. 1 Z. 7 festzusetzen. 

Neuer Text: 

11. als Gesamtbaukosten die Kosten der Er
richtung der im § 1 Abs. 1 und 2 bezeichneten 
Wohnungen - ausschließlich der für landwirt
schaftliche oder gewerbliche Zwecke spezifisch 
ausgestatteten Räume -, Heime und Geschäfts
räume einschließlich der Hausbesorgerdienst
wohnung und der der gemeinsamen Benützung 
aller Bewohner dienenden Gebäudeteile und An
lagen, wie Zentralheizungen, Aufzüge und 
maschinelle Zentralwaschküchen sowie der für 
Kraftfahrzeuge bestimmten Einstellplätze (Gara
gen) und Abstellplätze und der dem Zivilschutz 
dienenden Anlagen, sofern deren Herstellung auf 
Grund gesetzlicher Vorschriften zu erfolgen hat 
sowie für die Herstellung des Gehsteiges und 
die Anschlußgebühren, jedoch ausschließlich der 
Grundbeschaffungs- und jener Aufschließungs
kosten, die für die Aufschließung außerhalb der 
Bauparzellen erforderlich sind, auf der die geför
derte Baulichkeit errichtet wird; die für die Auf
schließung innerhalb der Bauparzelle erwachsen- . 
den Kosten müssen in einem angemessenen Ver
hältnis zu den gesamten Aufschließungskosten 
stehen; 

12. als Einkommen das durchschnittliche Ein
kommen (§ 27 Abs. 5 lit. a und b) gemäß § 2 
Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes 1967, BßBl. 
Nr. 268, in der jeweils geltenden Fassung, unter 
Hinzurechnung der bei der Einkommensermitt
lung abgezogenen Beträge nach § 4 Abs. 4 Z. 4, 
§ 6 e und § 10 Abs. 1 Z. 5 des Einkommen
steuergesetzes 1967 sowie der steuerfreien Ein
künfte gemäß § 3 Abs. 1 Z. 8, 9, 10 und 11 
des Einkommensteuergesetz~s 1967; 

13. als Familieneinkommen die Summe der 
Einkommen im Sinne der Z. 12 des Förderungs
werbers oder Mieters (Nutzungsberechtigten), 
dessen Ehegatten, Verwandten in gerader Linie 
einschließlich der Wahlkinder und Verwandten 
im zweiten Grad der Seitenlinie sowie Ver
schwägerten in gerader Linie, sofern diese Per
sonen im gemeinsamen Haushalt mit dem För
derungswerber oder Mieter (Nutzungsberech
tigten) wohnen, soweit diese Personen nicht 
ohnehin zusammen veranlagt werden; ebenso ist 
das Einkommen jener Person zu berücksichtigen, 
mit der der Ferderungswerber oder Mieter 
(Nutzungsberechtigter) dauernd in einer Haus
haltsgemein~chaft lebt, die in wirtschaftlicher 
Hinsicht gleich einer Ehe eingerichtet ist. 

(2) Durch Verordnung der Landesregierung 
sind nach Anhörung des Wohnbauförderungs
beirates die angemessenen Gesamtbaukosten je 
Quadratmeter sowie die Ausstattung im, Sinne 
des Abs. 1 Z. 8 festzusetzen. In dieser Verord
nung ist eine Erhöhung der angemessenen Ge
samtbaukosten . je Quadratmeter vorzusehen, 
wenn die Gesamtbaukosten dU,rch unvorherseh-
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Bisheriger Text: 

Aufhringung der Förderungsmittel 

~ 3. Die Mittel werden aufgebracht: 
1. durch Leistungen des Bundes; • 
2. durch Leistungen der Länder; 
3. durch Rückflüsse (T.ilgungs- und Zinsen

beträge) 
aus Förderungsmaßnahmen nach dem Wohnbau
förderungsgesetz 1954, BGBl. Nr. 153, dem 
Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz, BGBl. Nr. 130/ 
1948, dem Bundesgesetz, betreffend Ausgestal
tung des Staatlichen Wohnungsfürsorgefonds zu 
einem Bundes-Wohn- und Siedlungsfonds, BGBl. 
Nr. 252/1921, und nach diesem Bundesgesetz; 

4. durch Erträgnisse aus veranlagten För
derungsmitteln. 

Leistungen des Bundes 

§ 4. (1) Die Leistungen des Bundes bestehen: 
a) in Zuwendungen nach Maßgabe der An

sätze im jeweiligen Bundesfinanzgesetz; 
b) in der Zuwendung jener für den Wohn

haus-Wied~räufbaufonds Und die' Wohn
bauförderung1954 bestimmt:enTeile der 
Eingänge aus dem Beitrag vom Einkommen 
auf Grund des Bundesgesetzes vom 7. Juli 
1954, BGBl. Nr:152; , 
in der Zuwendung der Eingänge aus dem 
Wohnbauförderungsbeltrag 'gemäß den 
Bestimmungen des Bundesgesetzes" vom 
17. Dezember 1951, BGBl. Nr. 13/1952, jn 
der Fassung" der Bundesgesetze BGBl. 
Nr. 155/1954;'164/1956, 91/1960 und 285/ 
1963; 

d) in der Zuwendung der Leistungen der 
Eigentümer von Grundstücken an Bei
trägen nach den Bestimmungen des § 7 
Abs. 1 Z. 2 des Wohnhaus-Wiederaufbau
gesetzes, BGB!. Nr. 130/1948, in der Fas~ 

Neuer Text: 

bare Erschwernisse bei der Bauführung oder 
durch Vornahme von Bauarbeiten während der 
Monate November bis März ansteigen. Die durch 
die Winterba1;ltätigkeit entstehenden Mehr
kosten, soweit sie nicht durch andere, den Win
terbau fördernde Maßnahmen gedeckt sind, kön
nen in einem Prozentsatz der angemessenen Ge
samtbaukosten generell festgelegt werde,n. Wird 
in der Verordnung für die Förderung der Errich
tung von Klein- und Mittelwohnungen durch 
Umbau der im § 1 Abs. 1 lit. a bezeichneten 
Baulichkeiten eine Erhöhung der Sätze der ange
messenen Gesamtbaukosten je Quadratmeter fest
gesetzt, so ist hiefür eine Obergrenze zu bestim
men. Das gleiche gilt für eine allfällige Fest
setzung eines Kostenmehrbetrages für die künst
lerische Ausgestaltung der geförderten Baulich
keiten. 

Aufbringung der Förderungsmittel 

§ 3. Z. 1 bis 3 - unverändert 

4. durch Erträgnisse aus Förderungsmitteln. 

Leistungen des Bundes 

§ 4. - unverändert 
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sung der Bundesgesetze BGBL Nr, '26/1951, 
228/1951, 106/1952, 116/19~3, 117/1953, 
154/1954, 156/1955, 154/1958, 153/1966 
und 54/1967; 

e) in der Zuwendung der Leistungen der 
Hypothekarg;läulbiger nach den Bestimmun
gen des § 8 des Wohnhaus-Wiederaufbau
gesetzes. 

(2) Die nach den im Abs. 1 angeführten 
Bundesgesetzen für Zwecke des Wohnhaus
Wiederaufbaufonds, des Bundes-Wohn- und 
Siedlungsfonds und der Wohnbauförderung nach 
dem Wohnbauförderungsgesetz 1954 bestimmten 
Mittel fließen dem Bund zu und sind von diesem 
den Ländern gemäß den Vorschriften des § 5 
zuzuteilen. 

Zuteilung der Bundesmittel 

§ 5. (1) Die im § 4 angeführten Bundesmitllei 
sind unter Bedachtnahme auf die gemäß § 10 c 
des Wasserbautenförderungsgesetzes, BGBL 
Nr. 34/1948, in der Fassung der Bundesgesetze 
BGBL Nr. 295/1958,310/1964 und 170/1965 und 
auf den gemäß Abs. 4 in Abzug zu bringenden 
Betrag den. einzelnen Ländern nach Hundert
sätzen als zweckgebundene Zuschüsse zuzuteilen. 

(2) Der Hundertsatz beträgt bis 31. Dezember 
1970: 

Burgenland ..................... . 
Kärnten ....................... . 
Niederösterreich ................. . 
Oberösterreich ................. . 
Salzburg " ... " ................... . 
Steiermark ..................... . 
Tirol ' .. '" ...................... . 
Vorarlberg ..................... . 
Wien ................. ; ..•.. : .... ". 

2'37 
. 574 
14'30 
13'98 
5~27 

13'34 
6'58 

·379 
34'63 

(3) Ab 31. Jänner 197 i ergibt sich der jähr
liche Hundertsatz aus folgenden Berechnungs: 
grundlagen: 

1. 50 v. H. der Summe, die sich· aus der Volks
zahl gemäß § 9 Abs. 3 des Finanzausgleichs
gesetzes 1967, BGBL Nr. 2, vermehrt um 
50 v. H~ des Bevölkerungszuwachses ergibt; als 
Bevölkerungszuwachs gilt die Differenz von dem 
vom österreichischen Statistischen Zentralamt 
festgestellten Ergebnis der letzten Volkszählung 
gegenüber der unmittelbar vorangegangenen .. 

2. 35 v. H. nach dem jeweils für die End
abrechnung der Ertragsanteile an den gemein
schaftlichen Bundesabgaben für die Zuteilung der 
Mittel des zweitvorangegangenen Jahres maß
geblichen abgestuften Bevölkerungsschlüssel ge
mäß § 9 Abs. 3 des Finanzausgleichsgesetzes 1967. 

3. 15 v. H. nach dem länderweisen Aufkommen 
an v.eranlagter Einkommensteuer und an Lohn-

Neu e r Tex t: 

Zuteilung der Bundesmittel 

§ 5. (1) Die im § 4 angeführten Bundlesmittel 
sind unter Bedachtnahme auf die gemäß § 10 c 
des Wasserbautenförderungsgesetzes, BGBl. 
Nr. 34/1948, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBL Nr. 299/1969 sowie gemäß Abs. 4 in 
Abzug zu bringenden Beträge den einzelnen Län
dern nach Hundertsätzen als zweckgebundene 
Zuschüsse zuzuteilen. 

(2) - unverändert 

(3) - unverändert 

I 
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Bis her i ger Te x t: 

steuer unter ZugrundelegUI:"g der Endabrechnung 
der Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen 
Bundesabgaben des für die Berechnung der 
Länderanteile zweitvorangegangenen Jahres. 

(4) Von den im Abs. 1 ~ngeführten Bundes
mitteln sind beim Bundesministerium für Bauten 
und Technik 1 v. H. für die Förderung von 
Einrichtungen, die sich mit der Forschung auf 
dem Gebiet des Wohnungsbaues befassen, zu 
binden (Sondermittel), wobei die Förderung in 
der Erteilung von Forschungsaufträgen gegen 
Entgelt bestehen kann. Nicht ausgeschöpfte 
Sondermittel sind gemäß Abs. 1 zum Ende des 
Kalenderjahres an die Länder abzuführen. 

(5) Bundesmittel (Abs. 1) dürfen nur Ländern 
zugeteilt werden, in denen Bauführungen, die 
nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
gefördert werden, eine mindestens zwanzig
jährige Grundsteuerbefreiunggenießen. 

,(6) Die Bundesmittel sind vierteljährlich im 
jeweils auf das . Quartalsende folgenden Monat 
an die Länder abzuführen. 

Leistungen der Länder 

§ 6. (1) Die Länder dürfen die Bundesmittel 
nur dann zur Förderung verwenden, wenn sie 
selbst aus Landesmitteln Beträge bereitstellen und 
für die Förderung nach den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes verwenden, die innerhalb des 
Kalenderjahres' mindestens die Hälfte der 
Bundesmittel gemäß § 4 Abs. 1 lit. b, soweit sie 
für die WohnbaUförderung 1954 vorgesehen 
waren, erreichen. 

Neuer Text: 

(4) Von den ini A!bs. 1 angeführten Bundes
mitteln 'ist beim Bundesniinisterium für Bauten 
und Technik für di~ Förderung von Einrich
tungen einschließlich juristischer Personen, die 
sich mit der Forschung auf dem Gebiet des 
Wohnungsbaues bef;tssen, und für die Förderung 
der Wohnbauforschung von natürlichen Perso
nen 1 v. H. zu binden (Sondermittel), wobei 
im letzteren Falle die Förderung nur in der 
Leistung von. Beiträgen für Forschungsvorhaben 
oder in der Erteilung von Forschungsaufträgen 
gegen Enigelt auf dem Gebiete des Wohnungs
baues bestehen kann. Diese Sondermittel können 
auch für Zwecke der Dokumentation und Infor
mation für den Bereich der Wohnbauforschung 
verwendet werden. Nicht zugesicherte Sonder
mittel sind gemäß Abs. 1 zum Ende des Kalen
derjahres an die Länder nach Maßgabe des in 
diesem Zeitpunkt geltenden Zuteilungsschlüssels 
abzuführen. 

(5) Die Vergabe der Sondermittel für Zwecke 
der Förderung der Wohnhauforschung (Abs. 4) 
hat nach Maßgabe eines vom Bundesminister für 
Bauten und Technik zu erstellenden Forschungs
programms zu erfolgen, aus dem eine Gliede
rung der Wohnbauforschung . nach Sachgebieten 
ersichtlich sein muß. 

(6) Von der Förderung der Wohnbauforschung 
(Abs. 4) sind Forschungsvorhaben ausgenommen, 
wenn zu deren Durchführung länger als drei 
Jahre benötigt und die Forschungsergebnisse 
innerhalb dieses Zeitraumes der öffentlichkeit 
nicht zugänglich gemacht werden. Diese Frist 
kann in Ausnahmefällen, insbesondere bei der 
Durchführung von Musterbauvorhaben erstreckt 
werden. Gewährte Förderungsmittel sind aus den 
im ersten Satz angeführten Gründen zurückzu
fordern. Bei Forschungsaufträgen darf das Ent
gelt für die Veröffentlichung die Kosten der
selben ,nicht iibersteig<;n. 

Im §5 erhalten die bisherigen Absätze 5 und 6 
die Absatzbezeichnungen ,,(7)" und ,,(8)". 

Leistungen der Länder 

§6. (1) -unverändert. 
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(2) Hat ein Land in einem Jahr : La'ndesmittel, 
in einem das gesetzliche Mindestausmaß (Abs. 1) 
übersteigenden Betrag für Förderungsmaßnahmen 
nach diesem Bundesgesetz verwendet, so kann 
es innerhalb von sechs Monaten nach Bereit
stellung der zusätzlich~n Landesmittel die An
rechnung des Mehrbetrages auf seine gesetzliche 
Mindestleistung für die nächstfolgenden Jahre, 
höchstens jedoch für einen Zeitraum von drei 
Jahren, beim Bundesministerium für Bauten und 
Technik beantragen. Das Land ist jedoch ver
pflichtet, die ihm gemäß § 5 für ein Jahr zuge
teilten Bundesmittel innerhalb eines Jahres, be
ginnend mit dem auf die Zuweisung des letzten 
Viertels folgenden Monatsersten, im Sinne dieses 
Bundesgesetzes zu verwenden. 

(3) Insoweit ein Land die im Abs. 1 vor
gesehenen Bedingungen oder die sonstigen 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes nicht ein
hält, hat es die Bundesmittel oder den ent
sprechenden Anteil davon auf Grund eines vom 
Bundesministerium für Bauten und Technik beim 
Bundesministerium für Finanzen gestellten An
trages auf Verlangen des letztgenannten Bundes
ministeriums binnen sechs Monaten zurück
zuerstatten.Diese Mittel sind den übrigen Län
dern für Förderungsmaßnahmen naCh diesem 
Bundesgesetz unter sinngemäßer Anwendung der 
Bestimmungen des § 5 zuzuteilen; das gleiche 
gilt, wenn auf Grund der Bestimmungen des 
§ 5 Abs. 5 Butidesmittel an einzelne Länder nicht 
zugeteilt werden. 

Mitwirkung der Gemeinden 

§ 7. Gemeinden, in deren Gebiet Förderungs
maßnahmen nach den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes getroffen werden, sollen hiezu 
einen entsprechenden Beitrag leisten; er kann 
insbesondere in der' übertragung des Eigentums 
am Baugru9d zu einem wesentlich ermäßigten 
Kaufpreis, in der Einräumung eines Baurechtes 
zu einem wesentlich ermäßigten. Bauzins, in der 
übernahme eines Beitrages zu den Aufschlie
ßungskosten oder Anliegerleistungen bestehen. 

Allgemeine Voraussetzungen der Förderung 

§ 8. (1) Die Finanzierung des Bauvorhabens 
muß für den Fall der Gewährung einer För
derung gesichert sein. 

Neuer Text: 

(2)' Das Land ist verpflichtet, die ihm gemäß 
§ 5 itieinem Zeitraum von jeweils fünf Jahren, 
gerechnet ab 1. Jänner 1973, zugeteilten Bundes
mittel innerhalb dieses Zeitraumes im Sinne die
ses Bundesgesetzes zu verwenden. Das Land hat. 
die ihm gemäß § 5 bis 1. August 1973 zuflie
ßendenBundesmittel bis 31. Dezember 1973 im 
Sinne dieses Bundesgesetzes zu verwenden. Hat, 
ein Land in einem Jahr Landesmittel in einem 
das gesetzliche Mindestausmaß (Abs. 1) über
steigenden Betrag für Förderungsmaßnahmen 
nach diesem Bundesgesetz bereitgestellt, so kann 
es innerhalb von sechs Monaten nach Bereit
stellung der zusätzlichen Landesmittel die An
rechnung des Mehrbetrages auf seine gesetzliche 
Mindestleistung für die nächstfolgenden Jahre, 
höchstens jedoch für einen Zeitraum von fünf 
Jahren, beim Bundesminister für Bauten und 
Technik beantragen. 

(3) Insoweit ein Land die im Abs. 1 vorge
sehenen Bedingungen oder die sonstigen Be
stimmungen dieses Bundesgesetzes nicht einhält, ' 
hat es die Bundesmittel oder den entsprechenden 
Anteil davon auf Grund eines vom Bundesmini
ster für Ba\1ten und Technik beim Bundesmini
ster ftr Finanzen gestellten Antrages auf Ver
langen des letztgenannten Bundesministers bin
nen sechs Monaten zurückzuerstatten. Diese Mit
tel sind den übrigen Ländern für Förderungs
maßnahmen nach diesem Bundesgesetz unter 
sinngeinäßer Anwendung der Bestimmungen des 
§ 5 zuzuteilen; das gleime gilt, wenn auf Grund 
der Bestimmungen des § 5 Abs. 7 Bundesmittel 
an einzelne Länder nicht zugeteilt werden. Die 
im § 3 angeführten Mittel sind vom Land auf 
einem gesonderten Konto zuführen." 

Mitwirkung der Gemeinden . 

§ 7. Von dem Worte "Gemeinden, ... " bis 
zu den Worten "... Anliegerleistungen be
stehen." - unverändert. 

Diese Angelegenheiten der Gemeinde sind solche 
des eigenen Wirkungsbereiches. 

Allgemeine Voraussetzungen der Förderung 

§ 8. (1) Die Finanzierung des Bauvorhabens 
muß für den Fall der Gewährung einer Förde
rung gesichert sein. Die Förderung ist unzuläs
sig, wenn die Kostender Grundstücke, auf denen 
die zu fördernden 'Baulichkeiten errichtet wer
den sollen, als überhöht gewertet werden müs
sen. 
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Bisheriger Text: 

(2) Natürlichen Personen dürfen Förderungs
maßnahmen für die Errichtung eines Eigenheimes 
oder einer Klein- oder Mittclwohnung (Ge
schäftsraum) im Wohnungs eigentum DlUf ge
währt werden, wenn sie bei Einbringung ihres 
Begehrens zum Kreise der begünstigten Personen 
gehört haben. Von natürlichen oder juristischen 
Personen auf Grund von Förderungsmaßnahmen 
errichtete Eigenheime oder Klein- oder Mittel
wohnungen (Geschäftsräume) im Wohnungs
eigentum dürfen nur an begünstigte Personen 
übertragen werden. Ebenso können solche Eigen
heime, Eigentumswohnungen (Geschäftsräume) 
oder Miet(Genossenschafts)wohnungen (Ge
schäftsräume) nur an begünstigte Personen in 
Miete (Nutzung) überlassen werden. 

(3) Begünstigt ist eine Person, deren Jahres
einkommen (Familieneinkommen) gemäß § 2 
Abs. 1 Z. 12 das Vierzehnfache der auf den 
Monat . berechneten jeweiligen' Höchstbeitrags
grundlage der Pensionsversicherung gemäß den 
Bestimmungen des Allgemeinen Sozialversiche
rungsgesetzes nicht übersteigt. Dieser Grenzwert 
erhöht sich für den Ehegatten um 100 v. H., für 
jede andere im Haushalt lebende Person, die 
dem im § 2 Abs. 1 Z. 12 genannten Personen
kreis angehört, um je 20 v. H., höchstens jedoch 
um ioo v. H. 

(4) Werden die im Abs. 3 festgesetzten Ein
kommensgrenzen überschritten, kann natürlichen 
Personen ein eingeschränktes Darlehen für die 
Errichtung von Eigenheimen oder Klein- oder 
Mittelwohnungen (Geschäftsräumen) im Woh
nungseigentum gewährt ·werden. Das Darlehen 
ist derart einzuschränken, daß es für jeweils 
begonnene 500 S, um welche die im Abs. 3 fest
gesetzten Einkommensgrenzen überschritten 
werden, L.:n ein Siebentel gekürzt wird. 

§ 9. Der Förderungswerber um ein Darlehen 
gemäß § 11 Abs. 1 oder um die übernahme 
einer Bürgschaft muß hinsichtlich der zu ver
bauenden Liegenschaft Eig,entümer (Miteigen
tümer), Wohnungseigentümer oder Bauberech
tigter sein. 

Art der F9rderung 

§ 19. (1) Die Förderung kann bestehen 
a) in der Gewährung von Darlehen '(§ 11 ff.), 
b) in der Gewährung einer Wohnbeihilfe 

(§ 15), 
c) in der übernahme, ,einer Bürgschaft für 

HYJ?othekardarlehen (§ 16 ff.). 

Neu e r Tex t: 

(2) Natürlichen Personen darf für die Errich
tung eines Eigenheimes oder einer Klein- oder 
Mittelwohnung (Geschäftsraum) im Wohnungs
eigentum eine Förderung nur gewährt werden, 
wenn' sie bei Einbringung ihres Begehrens zum 
Kreise der begünstigten Personen gehört haben. 
Von natürlichen oder juristischen Personen auf 
Grund von Förderungsmaßnahmen errichtete 
Eigenheime oder Klein- oder Mittelwohnungen 
(Geschäftsräume) im Wohnungseigentum dürfen 
nur an begünstigte Personen übertragen werden. 
Ebenso können solche Eigenheime, Eigentums
wohnungen (Geschäftsräume) oder Miet(Genos
senschafts)wohnungen (Geschäftsräume) nur an 
begünstigte Personen in Miete (Nutzung) oder 
von gemeinnützigen Bauvereinigungen an juri
stische Personen zur Weitergabe an begünstigte 
Personen überlassen werden. 

(3) Begünstigt ist eine Person, deren Jahres
einkommen (Familieneinkommen) gemäß § 2 
Abs. J Z. 13 das Vierzehnfa:che der auf den 
Monat berechneten jeweiligen Höchstbeitrags
grundlage der Pensionsversicherung gemäß den 
Bestimmungen des Allgemeinen Sozialversiche
rungsgesetzes nicht übersteigt. Dieser Grenzwert 
erhöht sich für den Ehegatten um 100 v. H., 
für jede andere im Haushalt lebende Person, die 
dem im § 2 Abs. 1 Z. 13 genannten Personen
kreis angehört, um je 20 v. H., höchstens jedoch 
um 100 v. H. 

(4) Werden die im Abs. 3 festgesetzten Ein
kommensgrenzen überschritten, kann natürlichen 
Personen ein eingeschränktes Darlehen für die 
Errichtung von Eigenheimen oder Klein- oder 
Mittelwohnungen (Geschäftsräumen) im Woh
nungseigentum gewährt werden. Das Darlehen 
ist derart einzuschränken, daß es für jeweils 
begonnene 7000 S, um welche die im Abs. 3 
festgesetzten' Einkommensgrenzen überschritten 
werden, um ein Siebentel gekürzt wird." 

;,§ 9. Der Förderungswerber um ein Darlehen 
gemäß § 11 Abs. 1, um die Gewährung eines 
Annuitätenzuschussesgemäß § 15 a oder um die 
übernahme einer Bürgschaft gemäß § 16 muß 
hinsichtlid1,der zu verbauenden Liegenschaft 
Eigentümer, (Miteigentümer), Wohnungseigen
tümer oder Bauberechtigter sein. 

, Art der Förderung 

§ 10. (1) Die Förderung kann bestehen 
a)' i~ der' Gewährung von' Darlehen (§ 11 ff.), 
b) in der Gewährung emer WohnbeihiHe 

(§ 15), 
c) in der Gewährung von Annuitätenzuschüs

sen für Hypothekardarlehen.(§ 15 a), 
d) in der übernahme einer Bürgschaft für 

. Hypothekardarlehen (§ 16 ff.). . 
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(2) Die in Abs. 1 lit. a und c genannten 
Förderungsmaßnahmen können jede für sich 
allein oder nebeneinander, die in lit. b genannte 
Förderungsmaßnahme nur in Verbindung mit 
einer Förderungsmaßnahme nach lit. a gewährt 
werden. 

Darlehen 

§ 11. (1) Das Darlehen darf 60 v. H. der 
Gesamtbaukosten nicht überschreiten; die von 
der Landesregierung in einem Kalenderjahr zuge
sicherten Darlehen sind für alle geförderten Bau
lichkeiten in dem gleichen Hundertsatz zu ge
währen. Für die Errichtung von Eigenheimen 
kann über Antrag des Förderungswerbers das 
Darlehen in einem niedrigeren Hundertsatz ge
währt werden. Der Förderungswerber hat Eigen
rnittel im Ausmaß von mindestens 10 v. H. der 
Gesamtbaukosten aufzubringen. 

(2) Das Darlehen ist jährlich mit 1 v. H. zu 
verzinsen; die Annuitäten haben in den ersten 
20 Jahr~n des Tilgungszeitraumes 2 v. H. und in 
den folgenden Jahren 3 v. H. zu betragen. 

(3) Die Verzinsung und Tilgung des Darlehens 
beginnt mit 1. April oder 1. Oktober, welcher 
der Erteilung der baubehördlichen Benützungs
bewilligung, 'bei allfällig früherem Beziehen der 
Baulichkeit diesem Zeitpunkt nachfolgt. 

(4) Das Darlehen ist in Teilbeträgen nach Maß
gabe des Baufortschrittes flüssigzumachen. Das 
Darlehen ist durch grundbücherliche Einverlei
bung eines Pfandrechtes, bei Wohnungseigentum 
auf den einzelnen Anteil, sicherzustellen. Sofern 
dem zur Sicherung eines Darlehens einverleibten 
Pfandrecht andere Pfandrechte im Range voran
gehen, hat der Liegenschaftseigentümer (Bau
berechtigte) im Grundbuch zugunsten des Landes 
die Verpflichtung anmerken zu lassen, diese 
Pfandrechte nach Tilgung der ihnen zugrunde 
liegenden Forderungen vorbehaltlos löschen zu 
lassen. 

Neu e r Te x t: 

(2) Die in Abs. 1 lit. a und d genannten För
derungsmaßnahmen können jede für sich allein 
oder nebeneinander, die in lit. b genannte För
derungsmaßnahme nur in Verbindung mit einer 
Förderungsmaßnahme nach lit. a und eine För
derungsmaßnahme nach lit. a, sofern ein Hypo
hekardarlehen aufgenommen wurde, nur in Ver
bindung, mit einer Förderungsmaßnahme nach 
lit, c gewährt werden. 

Darlehen 

§ 11. (1) Das Darlehen hat 45 v. H. der Ge
samtbaukosten zu betragen. Für die Errichtung 
von Eigenheimen kann auf, Begehren des Förde
rungswerbers das Darlehen in einem niedrigeren 
Ausmaß gewährt werden. Der Förderungswerber 
hat Eigenmittel im Ausmaß von mindestens 
10 v. H. der Gesamtbaukosten aufzubringen. 

(2) Das Darlehen ist jährlich mit 1 v. H., 
beginnend mit dem der Zuzählung des gesamten 
Darlehens nachfolgenden 1. April oder 1. Okto
ber zu verzinsen. Die Annuitäten für das Dar
lehen müssen der Höhe nach den tatsächlich ge
leisteten Annuitäten für das Hypothekardar
lehen entsprechen, mindestens aber in den ersten 
zehn Jahren des Tilgungszeitraumes 4 v. H. und 
in den folgenden Jahren 8 v. H. betragen. Wurde 
kein Hypothekardarlehen aufgenommen, so 
haben die Annuitäten in den ersten zwanzig 
Jahren des Tilgungszeitraumes 2 v. H. und in 
den folgenden Jahren 3 v. H. zu betragen. 

(3) Die Tilgung des Darlehens und die Zinsen
zahlung beginnt mit 1. April oder 1. Oktober, 
welcher der vollständigen Tilgung des Hypothe
kardarlehens nachfolgt, längstens nach fünfund
zwanzig Jahren, sofern kein Hypothekardar
lehen oder ein Hypothekardarlehen aufgenom
men wurde, welches weniger als 20 v. H. der 
Gesamtbaukosten beträgt, am 1. April oder 
1. Oktober, welcher der Zuzählung des gesamten 
Darlehens nachfolgt. 

(4) Das Darlehen ist in Teilbeträgen nach Maß
gabe des Baufortschrittes flüssigzumachen. Das 
Darlehen ist durch grundbücherliche Einverlei
bung eines Pfandrechtes sicherzustellen; im Falle 
von Wohnungseigentum ist für den auf die Bau
kosten der Wohnung (§ 2 Abs. 1 Z. 10) ver
hältnismäßig entfallenden Teil des Darlehens das 
Pfandrecht auf den einzelnen . Anteil. grund
bücherlich einzuverleiben. Sofern dem zur Siche
rung eines Darlehens einverleibten Pfandrecht 
andere Pfandrechte im Range vorangehen, hat 
der Liegenschaftseigentümer (Bauberechtigte) im 
Grund:buch zugunsten . des' Landes die Ver-
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Bis h e. r i ger Tex t: 

(5) Bei Jungfamilien, das sind Familien, deren 
Familienerhalter das 30. Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat, bei Familien mit mehr als drei 
Kindern, für die der Familienerhalter Familien
beihilfen bezieht, sowie in Fällen sozialer Härte 
tritt anstelle der Eigenmittel ein Darlehen aus 
Förderungsmitteln, sofern die Aufbringung der 
Eigenmittel unter Berücksichtigung des Familien
einkommens und der Anzahl der Familienmit
glieder das zumutbare Ausmaß übersteigt; dieses 
Darlehen ist unverzinslich und in Halbjahres-· 
raten in Höhe von je 5 v. H. zurückzuzahlen. 
Das Darlehen ist sofort fällig zu stellen, wenn 
es zu Unrecht empfangen wurde oder wenn der 
Förderungswerber sein Recht an der geförderten 
Wohnung verliert. Im übrigen sind bei Eigen
heimen oder Eigentumswohnungen (Geschäfts
räumen) die Bestimmungen der §§ 12 bis 14 
anzuwenden. Die Landesregierung hat durch Ver
ordnung die näheren Bestimmungen festzulegen. 

§ 12. Das Land hat das Darlehen unter Ein
haltung einer Kündigungsfrist von mindestens 
sechs Monaten zu kündigen, wenn' 

a) der Schuldner nach schriftlicher Mahnung 
trotz Gewährung einer angemessenen Frist 
ohne Vorliegen triftiger Gründe entweder 
seinen Zahlungsverpflichtungen aus den 
Verträgen über das Darlehen und über 
sonstige zur Finanzierung des Bauvorhabens 

Neuer Text: 

pflichtung anmerken zu lassen, diese Pfandrechte 
nach Tilgung der ihnen zugrundeliegenden For
derungen vorbehaltlos löschen zu lassen. 

(5) Bei Jungfamilien, das sind Familien, deren 
Familienerhalter das 30. Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat, bei Familien mit drei und mehr 
Kindern, für die der Familienerhalter Familien
beihilfen bezieht, sowie in Fällen sozialer Härte 
tritt anstelle der Eigenmittel ein Darlehen aus 
Förderungsmitteln (Eigenmittelersatzdarlehen), 
sofern die Aufbringung der Eigenmittel unter 
Berücksichtigung des Familieneinkommens und 
der Anzahl der Familienmitglieder das zumut
bare Ausmaß übersteigt; dieses Darlehen ist un': 
verzinslich und in Halbjahresraten in der Höhe 
von 2'5 v. H. zurückzuzahlen. Ein Fall sozialer 
Härte liegt vor, wenn eine außerordentliche wirt
schaftliche Belastung aus familiären oder beruf
lichen Gründen oder wegen Krankheit des För-: 
derungswerbers besteht. Bei Miet(Genossen
schafts)wohnungen kann das Eigenmittelersatz
darlehen dem Mieter (Nutzungsberechtigten) in 
der Höhe der auf seine Wohnung entfallenden 
Eigenmittel gewährt werden. 

(6) Die Tilgung des Eigenmittelersatzdarlehens 
(l}bs. 5) beginnt am zweitnäehsten 1. April oder 
1. Oktober, welcher der Erteilung der bau
behördlichen BenÜjtzungsbewilligung, bei allfäl
lig früherem Beziehender Baulichkeit diesem 
Zeitpunkt nachfolgt. In sozialen Härtefällen kann 
die Landesregierung die Tilgung für die Dauer 
der außerordentlichen wirtschaftlichen Belastung 
des Förderungswerbers (Abs. 5) stunden. Nach 
Ablauf der Stundung ist der gestundete Tilgungs
betrag auf die restliche Laufzeit des Eigenmittel
ersatzdarlehens, ist diese geringer als zehn Jahre, 
mindestens auf die Dauer von zehn Jahren, auf
zuteilen. 

(7) Das Eigenmittelersatzdarleheri ist sofort 
fällig zu stellen, wenn es zu Unrecht empfangen 
wurde oder wenn der Förderungswerber sein 
Recht an der geförderten Wohnung verliert. Im 
übrigen sind bei Eigenheimen oder Eigentums
wohnungen (Geschäftsräumen) die Bestimmun
gen der §§ 12 bis 14 anzuwenden. 

(8) Die Erlassung von Durchführungsverord
nungen zu den Abs. 5 bis 7 obliegt den Landes
regierungen. 

§ 12. - unverändert 
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Bisheriger Text: 

aufgenommene Darlehen nicht termin
gemäß nachkommt .oder die Bedingungen 
zur Sicherung des Darlehens nicht. erfüllt, 

b) der Schuldner das Darlehen nicht bestim
mungsgemäß verwendet, 

c) der Schuldner die Baulichkeit oder die 
Wohnungen nicht im ordentlichen Zustand 
erhält und die Mängel nicht innerhalb 
dreier Monate nach schriftlicher Mahnung 
behebt, 

d) der Schuldner ohne Zustimmung des Landes 
Wohnungen oder Wohnräum~ in Räume 

. anderer Art umwandelt, sonst widmungs
widrig verwendet oder zwei oder mehrere 
bisher getrennt benützte Wohnungen mit
einander vereinigt oder an der Baulichkeilt 
wertvermindernde Änderungen vornimmt 
oder solche Handlungen zuläßt, 

e) der Schuldner die Baulichkeit gegen Brand
schaden nicht ausreichend versichert. 

§ 13. (1) Das Land hat das Darlehen unter Ein
haltung einer Kündigungsfrist von mindestens 
:sechs Monaten zu kündigen, wenn 

a) das Eigenheim oder die Klein- oder Mittel
wohnung, an der Wohnungseigentum be
gründet ist, nicht zur Befriedigung .des 
Wohnbedürfnisses des Eigentümers (Woh
nungseigentümers), der ihm nahestehenden 
Personen im Sinne des § 2 Z. 1 lit. b oder 
seiner Dienstnehmer regelmäßig verwendet 
wird, es sei denn, daß der Eigentümer 
(Wohnungseigentümer) wegen nachgewie
sener Krankheit, zu Kur- oder Unterrichts
zwecken oder a~s zwingenden beruflichen 
Gründen abwesend ist; das Darlehen ist 
nicht aufzukündigen, wenn der Dienstgeber 
seinen Dienstnehmer nach Beendigung des 
Dienstverhältnisses in der Wohnung beläßt, 
weil die Räumung der Wohnung durch den 
Dienstnehmer eine soziale Härte bedeuten 
würde, 

b) an einem Geschäftsraum Wohnungseigen
tum begründet wurde und der Geschäfts
raum weder vom Wohnungseigentümer 
noch von den ihm nahestehenden Personen 
im Sinne des § 2 Z. 1 lit. b zur Befriedigung 
regelmäßiger geschäftlicher Betätigung ver
wendet wird, es sei denn, daß der W oh
nungseigentümer sein im Geschäftsraum 
betriebenes Unternehmen verpachtet hat, 

c) Eigenheime, Klein- oder Mittelwöhnungen 
(Geschäftsräume), die gemäß § 23 Z. 3 zur 
übertragung an begünstigte Personen ins 
Eigentum oder Wohnungseigentum be
stimmt sind, zwölf Monate nach Erteilung 
der baubehördlichen Benützungsbewilli
gung, bei allfälligem früheren Beziehen 

Neu er Tex t: 

§ 13. (1) - die ersten drei Zeilen unverändert. 

· .. des § 2 Abs. 1 Z. 1 oder ... 

· .. des § 2 Albs. 1 Z. 1 oder ... 

· .. gemäß § 23 Z. 2, 3 und 4 zur ... 
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Bis her i ger Tex t: 

zwölf Monate nach diesem Zeitpunkt, nicht 
ins Eigentum oder Wohnungseigentum 
begünstigter Personen übertragen worden 
sind, 

d) ein Eigenheim, eine Klein- oder Mittel
wohnung (Geschäftsraum), an der Woh
nungseigentum begründet wurde, nicht 
innerhalb von sechs Monaten nach Ertei
lung der baubehördlichen Benützungs
bewilligung oder der Beendigung der Inne
habung vom "Eigentümer (Wohnungs
eigentümer) oder der ihm nahestehenden 
Personen (§ 2 Z. 1 Iit. b) in Benützung 
genommen wird, 

e) eine K1ein- oder Mittelwohnung (Ge
schäftsraum), an der Wohnungseigentum 
nicht begründet wird, nicht innerhalb von 
sechs Monaten nach Erteilung der bau
behördlichen Benützungsbewilligung oder 
der Beendigung der Innehabung von einer 
begünstigten Person in Benützung ge
nommen wird, 

f) wenn der Förderungswerber eine Klein
oder Mittelwohnung (Geschäftsraum), die 
der Bestimmung des § 32 unterliegt, zu 
einem höheren als dem gesetzlichen Miet
zins vermietet oder Handlungen setzt oder 
zuläßt, die der Umgehung des § 32 dienen. 

(2) Im Falle des Abs. 1 lit. e kann das Darlehen 
nur hinsichtlich jenes Teiles gekündigt werden, 
der dem Verhältnis der Nutzfläche dieser Woh
nung oder dieses Geschäftsraumes zur Nutz
fläche aller Wohnungen und Geschäftsräume des 
Hauses entspricht. 

§ 14. Das Darlehen kann ohne vorangegangene 
Kündigung sofort fällig gestellt und zurück
gefordert werden, wenn 

Neu e r Te x t: 

... Personen (§ 2 Abs. 1 Z. 1) in ..• 

• .. des § 32 dienen, 

g) der Erwerber (§ 22 Abs. 2) eines ELgen
heimes, einer Klein- oder Mittelwohnung 
(Geschäftsräume), an der Wohnungseigen
tum begründet wurde, keine . begünstigte 
Person ist. 

(2) - unverändert 

(3) Die Zahlung von Annuitätenzuschüssen 
(§ 15 a) ist im Falle einer Kündigung des Dar
lehens einzustellen. Das gleiche gilt, wenn der 
Lie:genschaftseigentümer (Miteigentümer), Woh
nungseigentümer oder Bauberechtigte die geför
derte Baulichkeit ohne Zustimmung des Landes 
(§ 22 Abs. 2 lit. abis c) durch ein Rechtsgeschäft 
unter Lebenden ins Eigentum einer anderen Per
son überträgt. 

(4) Das Land hat die vom Zeitpunkt der 
Übertragung an geleisteten Annuitätenzuschüsse 
zurüCkzufordern, wenn der Annuitätenzuschuß, 
nach dem letzten Satz des Abs. 3 eingestellt 
wurde. 

§ 14. - unverändert 
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Bis her i ger Tex t: 

a) hinsichtlich der verpfändeten. Liegenschaft 
oder eines Teiles derselben die Zwangs
verwaltung oder die Zwangsversteigerung 
bewilligt wird oder 

b) über das Vermögen des Darlehensschuldners 
der Konkurs oder das Ausgleichsverfahren 
eröffnet wird oder der Schuldner die Zah
lungen einstellt. 

Wohnbeihilfen 

§ 15. (1)' Für die Leistung des Annuitäten
dienstes von Hypothekardarlehen, die zur Finan
zierung der Gesamtbaukosten (§ 2 Abs. 1 Z. 10) 
des Bauvorhabens erforderlich sind und deren 
jährlicher Zinsfuß nicht höher liegt als 31/2 Y. H. 
über der von Oesterreichischen Nationalbank 
jeweils festgesetzten Bankrate, hat die Landes
regierung während der Dauer der Laufzeit 

,Wohnbeihilfen mit Bescheid zu gewähren. Die 
Gewährung der Wohnbeihilfe hat unter Berück
sichtigung der durchschnittlich für Bevölkerungs
schichten mit. geringem Einkommen zumutbaren 
Wohnungsaufwandbelastung nach dem Familien
einkommen, der Anzahl der im Haushalt leben
den Familienmitglieder und dem danach ange
messenen Ausmaß an Nutzfläche zu erfolgen. 
Das angemessene Ausmaß an Nutzfläche beträgt 
bei einer Person hÖchstens 50 m2 und erhöht sich 
für jedes weitere im Haushalt lebende dem Per
sonenkreis des§ 2 Abs. 1 Z. 12 zugehörige 
Familienmitglied um höchstens je 20 m2 bis zum 
höchstzulässigen Gesamtausmaß der Nutzfläche. 
Eine zumutbare Belastung aus dem Wohnungs
aufwand besteht jedenfalls aus dem Schulden
dienst des Förderungsdarlehens. 

(2) Soweit es sich um die Errichtung von 
Eigenheimen oder Klein- und Mittelwohnungen 
im Wohnungseigentum handelt, dürfen Wohn
beihilfen nur unter der Bedingung gewährt 
werden; daß der Förderungswerber sich dem 
Land gegenüber verpflichtet, das ~eförderte Eigen
heim oder die geförderte Klein- und Mittel
wohnung für die Dauer der Gewährung der 
Wohnbeihilfen nicht ohne Zustimmung des 
Landes durch Rechtsgeschäft unter Lebenden ins 
Eigentum einer anderen Person zu übertragen. 
Die Wohnbeihilfen dürfen nur flüssiggemacht 
werden, wenn der jeweilige Liegenschaftseigen
tümer (Wohnungseigentümer, Bauberechtigte) 
nachweist, daß er Zahlungen in der Höhe der 
schuldscheinmäßigen Annuitäten geleistet hat. 

(3) Bei Miet(Genossenschafts)häusern ist die 
Wohnbeihilfe dem Mieter (Nutzungsberechtigten) 
längstens auf die Dauer der Miete (Nutzungs
beredrtigung) zu gewähren und vierteljährlich im 
nachhinein auszuzahlen. 

Neuer Text: 

Wohnbeihilfen 

§ 15. (1) Die Landesregierung hat zum Woh
nungsaufwand, der für die nach diesem Bundes
gesetz geförderten Klein- oder Mittelwohnungen 
zu Leisten ist, einen Zusmuß (Wohnbeihil:fe) nach 
Maßgabe der nachstehenden Bestimmungen mit 
Bescheid zu gewähren. 

(2) Die Wohnbeihilfe (Abs. 1) ist dem Förde
rungswerber, bei Miet~ und Genossenschaftswoh
nungen dem Mieter oder Nutzungsberechtigten, 
unter Berücksichtigung der durchschnittlich für 
Bevölkerungsschichten mit geringem Einkommen 
zumutbaren Wohnungsaufwandbelastung nach. 
dem Familieneinkommen, der -Anzahl der im 
Haushalt lebenden Familienmitglieder und dem 
danach angemessenen Ausmaß an Nutzfläche zuzu
erkennen. Das angemessene Ausmaß an Nutz~ 
fläche beträgt bei einer Person höchstens 50 m2 

und erhöht sich für jede weitere im Haushalt 
lebende, dem Personenkreis des § 2 Abs. 1 Z. 1 ' 
zugehörige Person um höchstens je 20 m2 bis 
zum höchstzulässigen Gesamtausmaß der Nutz
fläche (§ 2 Abs. 1 Z. 2 und 3). Im Falle der 
überschreitung der angemessenen Nutzfläche ist 
der Berechnung der Wohnbeihilfe jener Teil des 
Wohnungsaufwandes zugrundezulegen, der dem 
Verhältnis des angemessenen Ausmaßes der Nutz
fläche zur Nutzfläche der Klein- oder Mittel
wohnung entspricht. 

(3) Der Berechnung des Zuschusses ist jener 
Teil des Wohnungsaufwandes (Abs. 1) zugrunde
zulegen, der sich für die einzelnen Klein- oder 
Mittelwohnungen unter Heranziehung der Rege
lung über die Hauptmietzinsbildung im Sinne 
des § 32 Abs. 2 und 3 unter Außerachtlassung 
der Z. 3 der beiden Absätze und der Berech
nungsgrundlage für die Aufschließungskosten in 
der Z. 2 des Abs. 3 ergibt. Wohnbeihilfen, die 
eine Höhe von 30 S monatlich nicht übersteigen 
würden, sind nicht zu gewähren. 

(4) Die Wohnbeihilfen dürfen jeweils höch
stens auf die Dauer von drei Jahren bewilligt 
und nur flüssiggemacht werden, wenn der Mieter, 
Nu tzungsberech tigte, Liegenschaftseigentümer 
(Miteigentümer), Wohnungseigentümer oder Bau
berechtigte nachweist, daß er sämtliche Zahlun
gen m der Höhe des Wohnungsaufwandes lei
stet. 
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Bis her i ger Tex t: 

(4) Wohnbeihilfen dürfen jeweils hömstens auf 
die Dauer von drei Jahren bewilligt werden. 

(5) Zu Unrecht empfangene Wohnbeihilfen 
sind rückzuerstatten. Die Entscheidung über die 
Rückerstattung hat durch die Landesregierung 
mit Bescheid zu erfolgen, die den Besmeid über 
die Gewährung der Wohnbeihilfe erlassen hat. 

(6) Die Landesregierung hat durch Verordnung 
die näheren Bestimmungen über die Gewährung 
der Wohnbeihilfe für alle Förderungswerber nach 
gl,eichen Grundsätzen festzulegen. 

Neu e r Te x t: 

(5) Der Anspruch auf Wohnbeihilfe .erlischt 
außer bei Wegfall der Voraussetzungen' nach 
Abs. 2.und 3 insbesondere auch: 

a) im Falle von Eigenheimen oder von Klein
. oder Mittelwohnungen im Wohnungs
eigentumbei den:n Veräußerung, 

b) im Falle von Klein-oder Mittelwohnungen 
in Miete (Nutzung) mit Ende der Miete 
(Nutzung) und 

c) in allen Fällen bei entgeltlicher Überlassung 
der Klein- oder· Mittelwohnung an Dritte 
sowie bei vollständiger Tilgung des Dar
lehens (§ 11). 

(6) Der Empfänger der Wohnbeihilfe ist ver
pflichtet, der Landesregierung sämtliche· Tat
sachen, die eine Knderung der Höhe der Wohn
beihilfe oder den Verlust des Anspruches zur 
Folge haben könnten, innerhalb von einem 
Monat nach deren Bekanntwerden anzuzeigen . 

. . (7). Zu Unrecht· empfangene Wohnbeihilfen 
sind rückzuerstatten. Über die Rückerstattung 
hat mit Besmeid die Landesregierung zu ent
scheiden, die den Bescheid über die Gewährung 
der Wohnbeihilfe erlassen hat. 

(8) Die Landesregierung hat durch Verord
nung die. näheren Bestimmungen iiber die Ge
währung der Wohnbeihilfe für alle Förderungs
werbernam gleimen Grundsätzen festzulegen. 

Annuitätenzuschüsse 

§ 15 a. (1) Für die Leistung des Annuitäten
dienstes von Hypothekardarlehen mit einer 
Laufzeit von mindestens 20 Jahren, die zur 
Finanzierung des Bauvorhabens erforderlich sind 
und deren jährlicher Zinsfuß nimt höher liegt 
als 31/2 v. H. über der im Zeitpunkt der Zusiche
rung von der 'Oesterniimismen Nationalbank 
festgesetzten Bankrate, können für· die Dauer 
von 25 J ahreri, jedom hömstens für die Dauer 
der Laufzeit Annuitäten.zusmüsse gewährt wer
den. • Diese Zuschüsse' sind vom ursprünglichen 
Darlehen zu bemessen und mit 35 v. H. der 
Annuität zu berechnen. Die Annuitätenzusmüsse 
dürfen nur für den Teil des Hypothekardarlehens 
gewährt werden, der 45 v. H. der Gesamtbau
kosten nimt übersteigt. Diese Annuitäten
zusmüsse verringern sim nach Ablauf der ersten 
5 Jahre und in der Folge nam Ablauf von jeweils 
3 Jahren um je 10 v .. H, des ursprünglimen 
Zuschusses, gerechnet von der Zahlung der 
ersten smuldscheinmäßigen Annuität an. 

(2) Annuitätenzuschüsse (Abs. 1) dürfen nur 
für· den Teilbetrag des Hypothekardarlehens 
gewährt werden, der auf Baulimkeiten, die 
gemäß . § 1 Abs. 1 und 2 gefördert werden 
können; entfällt. 
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Bisheriger Text: Neu e r Te x t: 

(3) Die Annuitätenzuschüsse dürfen nur flüs
siggemacht werden, wenn der Liegenschaftseigen
tümer(Miteigentümer), Wohnungs eigentümer 
oder Bauberechtigte nachweist, daß er Zahlungen 
in der Höhe der schuldscheinmäßigen Annuitäten 
leistet. 

( 4 ) Wenn sich die für die Gewährung der 
Annuitätenzuschüsse maßgebenden wirtschaft
lichen Ve~hältnisse wesentlich ändern und damit 
ein außerordentlicher Notstand eintritt, so kann 
die Bundesregierung mit Zustimmung des Haupt
ausschusses des Nationalrates durch Verordnung 
die Annuitätenzuschüsse für die Leistung des 
Annuitätendienstes von Hypothekardarlehen neu 
festsetzen. 

(5) Diese Neufestsetzung (Abs. 4) kann durch 
befristete Erhöhung und durch Wegfall der Min
derung der Annuitätenzuschüsse auch für be
stimmte regional begrenzte Gebiete erfolgen. 
Ebenso kann von der Anwendung der Bestim
mungen des § 13 Abs. 3 und 4 Abstand genom
men werden . 

. Bürgscltaftsübernahme Bürgschaftsübemahme 

§ 16. Die Bürgschaft darf nur für zweit- oder § 16. Die Bürgschaft darf nur für zweit- oder 
nachrangige, auf inländische Währung lautende nachrangige, auf inländische Währung lautende 
Hypothekardarlehen übernommen werden, deren Hypothekardarlehen übernommen werden, 
jährlicher Zinsfuß nicht höher liegt als 31/2 v. H. deren jährlicher Zinsfuß nicht höher liegt als 
über der von der Oesterreichischen National- 3112 v. H. über der im Zeitpunkt der Zusiche
bank jeweils festgesetzten Bankrate und deren rung von der Oesterreichischen Nationalbank 
Laufzeit 30 Jahre nicht überschreitet; die Lauf- festgesetzten Bankrate und deren Laufzeit 
zeit des zu verbürgenden Hypothekardarlehens 30 Jahre nicht überschreitet; die Laufzeit des 
darf jedoch nicht länger sein als die Laufzeit der zu verbürgenden Hypothekardarlehens darf 
übrigen zur Finanzierung des Bauvorhabens jedoch nicht länger sein als die Laufzeit der 
erforderlichen Hypothekardarlehen, die dem zu übrigen zur Finanzierung des Bauvorhabens 
verbürgenden Hypothekardarlehen bücherlich erforderlichen Hypothekardarlehen, die dem zu 
im Range vorangehen. verbürgenden Hypothekardarlehen bücherlich im 

§ 17. Die Bürgschaft darf im übrigen nur 
übernommen werden, 

1. wenn sich der Gläubiger des zweit- oder 
nachrangigen Hypothekardarlehens verpflichtet: 

a) ohne Zustimmung des Landes weder eine 
Abtretung oder Umwandlung des Hypo
thekardarlehens oder eines Teiles davon 
vorzunehmen noch in eine Vorrangs ein
räumung einzuwilligen, 

b) dem Schuldner kein neues Hypothekar
darlehen im Rahmen des noch nicht ge
löschten Pfandrechtes für die getilgten 
Darlehensraten aus dem verbürgten Dar
lehen zu gewähren, 

c) den Schuldner nicht ohne Zustimmung des 
Landes aus seiner persönlichen Haftung zu 
entlassen, 

d) dem Land eine verbücherungsfähige Ur
kunde zur grundbücherlichen übertragung 

Range vorangehen. 

§ 17. - unverändert 
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Bisheriger Text: 

des Pfandrechtes (§ 1358 ABGB) auszu
stellen, wenn es auf Grund der Bürgschaft 
in Anspruch genommen wurde. 

e) die Landesregierung von jedem Verzug des 
Schuldners in der Erfüllung seiner ver
tragsmäßigen Verpflichtungen aus dem ver
bürgten Hypothekardarlehen binnen zwei 
Monaten zu verständigen, wenn der Ge
samtbetrag der rückständigen Annuitäten 
die Höhe einer Halbjahresannuität über
steigt, 

f) die Landesregierung von der Einleitung 
einer von ihm beantragten Zwangsverstei
gerung zur Hereinbringung einer Forde
rung aus dem verbürgten Hypothekar
darlehen oder von einer ihm bekannt
gewordenen beantragten Einleitung der 
Zwangsversteigerung in die verpfändete 
Liegenschaft (in das verpfändete Woh
nungseigentum beziehungsweise Baurecht) 
durch einen Dritten ohne Verzug zu ver
ständigen und 

g) auf Verlangen des Landes das verbürgte 
Hypothekardarlehen nach den Bestimmun
gen des Darlehensvertrages fällig zu stellen 
und zur Hereinbringung rückständiger Lei
stungen des Schuldners binnen drei Mona
ten die Zwangsversteigerung der verpfän
deten Liegenschaft (des verpfändeten Woh
nungseigentums beziehungsweise Baurech
tes) einzuleiten und zu betreiben, 

2. wenn im Grundbuch zugunsten des Lan
des 

a) die Verpflichtung des Schuldners ange
merkt ist, alle Pfandrechte, die dem Pfand
recht für die Forderung vorangehen, für 
die das Land die Bürgschaft übernehmen 
soll, nach Tilgung der ihnen z~grunde lie-' 
gell den Forderungen vorbehaltlos löschen 
zu lassen und 

b) das Verbot einverleibt ist, die Liegenschaft 
(das Wohnungseigentum, Baurecht) durch 
ein Rechtsgeschäft unter Lebenden an Per
sonen zu übertragen, die in bezug auf die 
Liegenschaft als Förderungswerber nicht in 
Betracht kommen können, und 

3. wenn im Schuldschein über das zu verbür
gende Hypothekardarlehen 

a) der Schuldner sich verpflichtet, außer
ordentliche Tilgungen der bücherlich im 
Range vorangehenden Hypothekardar
lehen vor vollständiger Tilgung des zweit
oder nachrangigen Hypothekardarlehens 
nur mit Zustimmung des Landes vorzu
nehmen, 

b) dem Gläubiger mindestens für den Fall, 
daß der Schuldner mit vertragsmäßigen 

Neu e r Tex t: 
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Zahlungen aus dem zu verbürgenden 
Hypothekardarlehen rückständig ist und 
der Gesamtbetrag der rückständigen Annui
täten die Höhe zweier Halbjahresannui
täten erreicht, das Recht eingeräumt ist, 
dieses Hypothekardarlehen sofort fällig zu 
stellen, und 

~) dem Gläubiger für den Fall, daß der 
Schuldner die Baulichkeit nicht in gutem 
Zustand erhält oder sie in einer den Be
stimmungen der §§ 1 und 2 widerspre
chenden Weise eigenmächtig umändert oder 
verwendet oder entgegen dem gemäß Z. 2 
lit. b einverleibten Verbot die Liegen
schaft (das Wohnungseigentum, Baurecht) 
überträgt, das Recht eingeräumt ist, das zu 
verbürgende Hypothekardarlehen sofort 
fällig zu stellen. 

§ 18. Der Betrag des zu verbürgenden Hypo
Lhekardarlehens darf 60 v. H. der Gesamtbau
kosten (§ 2 Z. 10) nicht überschreiten. 

§ 19. (1) Die Bürgschaft (§ 1346 ABGB) hat 
sich auf den Darlehensbetrag samt allen schuld· 
scheinmäßigen Nebengebühren, bei Zinsen, Ver
zugs- und Zinseszinsen jedoch nur auf nicht län
ger als drei Jahre vom Zeitpunkt der außer
gerichtlichen Geltendmachung des Anspruches 
aus der Bürgschaft zurückliegende Rückstände, 
bei sonstigen vertragsmäßigen Nebengebühren 
nur bis zur Höhe der im Darlehensvertrag für 
Nebengebühren vereinbarten Sicherstellung zu 
erstrecken. 

(2) Der Gläubiger kann die Ansprüche aus 
der Bürgschaft gegen das Land geltend machen, 
wenn der Schuldner. trotz Mahnung des Gläu
bigers mittels eingeschriebenen Briefes seine Ver
bindlichkeit nicht erfüllt hat, und zwar auch 
dann, wenn gegen den SchuLdner Zwangsverwal~ 
tung oder Zwangsversteigerung eingeleitet wurde. 
Eine vorhergehende Mahnung ist nicht erforder
lich, wenn über das Vermögen des Schuldners 
der Konkurs oder das Ausgleichsverfahren er
öffnet oder der Schuldner unbekannten' Aufe 
enthaltes ist und den Gläubiger hinsichtlich der 
nicht rechtzeitigen Geltendmachung seiner For
derung keine grobe Nachlässigkeit trifft. 

(3) Ist die Zwangsverwaltung der verpfände
ten Liegenschaft (des verpfändeten W ohnungs
eigentums, Baurechtes) bewilligt worden und rei
chen die Verwaltungs erträgnisse zur Deckung der 
fälligen Verpflichtungen des Schuldners aus dem 
verbürgten Darlehen nicht aus, so hat das Land 
den Ausfall im Rahmen der Bürgschaft (Abs. 1) 
.zu ersetzen. 

(4) Im Falle der Zwangsversteigerung der ver
pfändeten Liegenschaft (des verpfändeten Woh
nungseigentums, Baurechtes) hat das Land ohne 

I 

Neu e r Tex t: 

§ 18. Der Betrag des zu verbürgenden 
Hypothekardarlehens darf 90 v. H. der Gesamt
baukosten (§ 2 Achs. 1 Z. 11) nicht überschreit~n. 

§ 19. - unverändert 
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Rüilisicht darauf, ob die verbürgte Forderung 
fällig ist oder nicht, den Ausfall zu ersetzen, so
weit die Forderung bei der Meistbotsverteilung 
keine Deiliung findet. 

(5) Ersteht der Gläubiger des verbürgten 
Hypothekardarlehens die Liegenschaft (das Woh
nungseigentum, Baurecht) und überträgt er diese 
Liegenschaft (dieses Baurecht) durch ein oder 
mehrere entgeltliche Rechtsgeschäfte binnen fünf 
Jahren nach Rechtskraft des Zuschlages, so hat 
er den gegenüber dem Meistbot erzielten Mehr- \ 
erlös bis zur Höhe des vom Land ersetzten Aus
falles diesem zurüilizuerstatten. Hiebei sind die 
den Wert der Liegenschaft (des Wohnungseigen
tums, Baurechtes) erhöhenden Aufwendungen 
und die dem Gläubiger aus der Erstehung der 
Liegenschaft (des Wohnungseigentums, Baurech
tes) erwachsenen Ausgaben von dem Mehrerlös 
abzuziehen. 

(6) Erleidet der Gläubiger durch eine mit dem 
Schuldner über dessen schuldscheinmäßige . Ver
pflichtungen aus dem verbürgten Hypothekar
darlehen abgeschlossene Vereinbarung einen Aus
fall, so hat ihn das Land nur zu ersetzen, wenn 
die Landesregierung der Vereinbarung zuge
stimmt hat. 

(7) Das Land hat binnen drei Monaten nach 
außergerichtlicher Geltendmachung des Anspru
ches aus der Bürgschaft (Abs. 2) Zahlung zu lei
sten. 

(8) Wird die Forderung aus dem verbürgten 
Hypothekardarlehen ohne Zustimmung der Lan
desregierung ganz oder teilweise . eingelöst 
(§§ 462, 1422 und 1423 ABGB), so erlischt die 
Bürgschaft für den eingelösten Betrag. 

(9) Insoweit im. Rahmen der Bürgschaft ein 
Ausfall ersetzt wird, ist der hiefür aufgewendete 
Betrag, soweit er nicht anderweitig eingebracht 
werden kann, aus Förderungsmitteln abzudeilien. 

§ 20. Hypothekardarlehen, die nach den Be
stimmungen dieses Bundesgesetzes vom Land 
verbürgt werden, gelten als mündelsichere An
lagen. 

§ 21. Das Land kann den mit dem Gläubiger 
abgeschlossenen Bürgschaftsvertrag dreimonatig 
kündigen, wenn der Gläubiger des verbürgten 
Hypothekardarlehens die gemäß § 17 Z. 1 über
nommenen Verpflichtungen nicht erfüllt hat. 

Eigentumsbeschränkung 

Neuer Text~ 

§ 20. - unverändert 

§ 21. - unverändert 

Eigentumsbesmränkung 

§ 22. (1) Wurde die Errichtung einer Baulich
keit durch Gewährung eines Darlehens oder 
durch übernahme einer Bürgschaft für Hypothe
kardarlehen gefördert, so hat der Liegenschafts
eigentümer (Miteigentümer, Wohnungs eigen
tümer, Bauberechtigte) ein Veräußerungsverbot 

§ 22. (1) Wurde die Errichtung einer Baulich
keit durch Gewährung eines Darlehens, durch 
Annuitätenzuschüsse oder durch die übernahme 
einer Bürgschaft für Hypothekardarlehen geför
dert, so hat der Liegenschaftseigentümer (Mit
eigentümer,Wohnungseigentümer, Bauberech-
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'Zugunsten des Landes im Grundbuch einverlei
ben zu lassen; dieses Veräußerungsverbot wirkt 
gegen Dritte und bindet auch die Rechtsnachfol
ger. 

(2) Ist das Veräußerungsverbot einverleibt, so 
kann das Eigentum (Mit eigentum, Wohnungs
eigentum, Baurecht) an der Liegenschaft inner
halb von zehn Jahren nach seiner Eintragung 
im Grundbuch durch Rechtsgeschäft unter Leben
den nur mit schriftlicher Zustimmung des Lan
des übertragen werden. Die Zustimmung ist zu 
verweigern, 

a) wenn auf der Liegenschaft ein Eigenheim 
gemäß § 2 Z. 1 lit. a oder b oder Eigen
turnswohnungen. errichtet wurden und 
diese nicht für Wohnzwecke des Bewerbers 
oder der ihm nahestehenden Personen im 
Sinne des § 2 Z. 1 lit. b oder seiner Dienst
nehmer bestimmt sind; 

b) wenn der Bewerber um ein Eigenheim 
oder um Wohnungseigentum keine begün
stigte Person ist, es sei denn, daß als Be
werber eine gemeinnützige Bauvereinigung 
in Ausübung eines Wiederkaufsrechtes auf
tritt; 

<:) wenn der Bewerber um em Eigenheim 
oder um Wohnungseigentum weder die 
österreichische Staatsbürgerschaft besitzt 
noch als Volksdeutscher (§ 23 Z. 1) gilt, 
oder wenn vom Bewerber nach seinen Er
werbs- und Vermögensverhältnissen nicht 
erwartet werden kann, daß er das gewährte 
und das verbürgte Darlehen tilgungsplan
mäßig abstatten ,wird. 

(3) Das Land hat die Einwilligung zur vorzei
tigen Löschung des Veräußerungsverbotes 
(Abs. 1) auf Antrag des Liegenschaftseigentümers 
(Bauberechtigten) zu erteilen, wenn das Darlehen 
(§ 11 ff.) zurückgezahlt oder die übernommene 
Bürgschaft (§ 16 ff.) erloschen ist, spätestens 
jedoch nach Ablauf von zehn Jahren. 

Förderungswerber 

§ 23. Eine Förderung kann nur den nachfolgen
den Personen (Förderungswerbern) gewährt wer
den: 

Neu e r Te x t: 

tigte) im Gruncibuch ein Veräußerungsveribot zu
gunsten des Landes einverleiben zu lassen; d1e
ses Veräußerungsverbot wirkt gegen Dritte und 
bindet auch die Rechtsnachfolger. 

(2) Ist d~s Veräußerungsverbot einverleibt, so 
kann das Eigentum (Miteigentum, Wohn~ngs
eigentum, Baurecht) an der Liegenschaft bis zur 
Tilgung des Darlehens, längstens für die Dauer 
von fünfzig Jahren, -durch Rechtsgeschäft unter 
Lebenden nur mit schriftlicher Zustimmung des 
Landes übertragen werden. Die Zustimmung ist 
zu verweigern, 

a) wenn auf der Liegenschaft ein Eigenheim 
gemäß § 2 Abs. 1 Z. 1 oder Eigentums
wohnungen errichtet wurden und diese 
nicht für Wohnzwecke des Bewerbers oder 
der ihm nahestehenden Personen im Sinne 
des § 2 Abs. 1 Z. 1 oder seiner Dienst
nehmer bestimmt sind; 

b) wenn der Bewerber um ein Eigenheim oder 
um eine Eigentumswohnung keine begün
stigte Person ist, es sei denn, daß als 
Bewerber eine gemeinnützige Bauvereini
gung in Ausübung eines Wiederkaufsrechtes 
oder eine nichtbegünstigte natürliche Per
son oder eine juristische Person für Zwecke 
ihrer Dienstnehmer auftritt; , 

c) wenn der Bewerber um ein Eigenheim oder 
um eine Eigentumswohnung weder die 
österreichische Staatsbürgerschaft besitzt 
noch dem Personenkreis der nach § 23 
Z. 1 den österreichischen Staatsbürgern 
gleichgestellten Personen angehört, oder 
wenn vom Bewerber nach seinen Erwerbs
und Vermögensverhältnissen nicht erwartet 
werden kann, daß er das gewährte oder 
das verbürgte Darlehen tilgungsplanmäßig 
abstatten wird; 

d) wenn auf der Liegenschaft eine Baulichkeit 
errichtet wurde, deren Klein- oder Mittel
wohnungen zur Vermietung (Nutzung) 
bestimmt sind und der Bewerber weder 
eine Gemeinde noch eine gemeinnützige 
Bauvereinigung ist. 

(3) Das Land hat die Einwilligung zur 
Löschung des Veräußerungsverbotes (Abs. 1) zu 
erteilen, wenn das Darlehen (§ 11) zurück
gezahlt, der Annuitätenzuschuß (§ 15 a) einSle-
stellt oder die übernommene Bürgschaft (§ 16 ff.) 
erloschen ist. 

Förderungswerber 

§ 23. Eine Förderung darf nur gewährt wer
den: 
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1. natürlichen Personen, welche die österrei
chische Staatsbürgerschaft besitzen, sofern es sich 
um die Gewährung von Wohnbeihilfen, die Er
richtung von Eigenheimen, von Klein- und Mit
telwohnungen (Geschäftsräumen) im Wohnungs
eigentum oder in Miete handelt, wobei im letzt
genannten Falle eine Klein- oder Mittelwohnng 
(Geschäftsraum) vom Alleineigentümer selbst in 
Benützung genommen werden kann. Volks
deutsche, das sind Personen deutscher Sprach
zugehörigkeit, die staatenlos sind oder deren 
Staatsangehörigkeit ungeklärt ist, sind den öster
reichischen Staatsbürgern gleichgestellt; 

/ 

2. Gemeinden und gemeinnützigen Bauver
einigungen, sofern es sich um die Errichtung von 
Klein- und Mittelwohnungen (Geschäftsräumen) 
in Miete oder als Genossenschaftswohnungen 
oder von Heimen handelt; 

3. Gemeinden, gemeinnützigen Bauvereinigun
gen und anderen juristischen Personen, wenn sie 
ihren Sitz im Inland haben und die von ihnen 
zu errichtenden Eigenheime zur übertragung an 
begünstigte Personen ins Eigentum oder die in 
sonstigen Baulichkeiten zu errichtenden Klein
oder Mittelwohnungen (Geschäftsräume) zur 
übertragung an begünstigte Personen ins Woh
nungseigentum bestimmt sind oder wenn sie 
ohne Begründung von Wohnungs eigentum Klein
oder Mittelwohnungen für ihre Dienstnehmer 
errichten; 

4. Körperschaften, Personenvereinigungen und 
Vermögensmassen, die nach der Satzung, Stiftung 
oder sonstigen Verfassung und nach ihrer tat
sächlichen Geschäftsführung ausschließlich und 
unmittelbar kirchlichen, gemeinnützigen oder 
mildtätigen Zwecken dienen (§ 5 Abs. 1 Z. 6 
Körperschaftsteuergesetz 1966, BGBl. Nr. 156), 
sofern es. sich um die Errichtung von Heimen 
(§ 1, Abs. 1 lit. b) handelt. 

Neuer Text: 

1. natürlichen Personen, welche die österrei
chische Staatsbürgerschaft besitzen, sofern es sich 
um die Gewährung von Wohnbeihilfen oder um 
die Förderung der Errichtung von Eigenheimen 
oder von Klein- und Mittelwohnungen (Ge
schäftsräumen) im Wohnungseigentum handelt. 
Volksdeutsche, das sind Personen deutscher 
Sprachzugehörigkeit, die staatenlos sind oder 
deren Staatsangehörigkeit ungeklärt ist, sowie 
Ausländer, die die österreichische Staatsbürger
schaft nach dem 6. März 1933 verloren ha,ben, 
aus politischen, rassischen oder religiösen Grün
den aus Osterreich auswandern mußten, wieder 
nach Osterreich zurückgekehrt sind und sich für 
ständig in Osterreich niederzulassen beabsichti
gen, sind den österreichischen Staatsbürgern 
gleichgestellt; 

2. Gemeinden, sofern es sich um die Errichtung 
von Klein- und Mittelwohnungen (Geschäfts
räumen) in Miete oder für ihre Dienstnehmer 
oder zur übertragung an begünstigte Personen 
ins Wohnungseigentum oder von Eigenheimen 
zur übertragung an begünstigte Personen ins 
Eigentum oder um die Errichtung von Heimen 
handelt; 

3. gemeinnützigen Bauvereinigungen, wenn sie 
ihren Sitz im Inland haben und Eigenheime, 
Klein- oder Mittelwohnungen (Geschäftsräume) 
zur übertragung an begünstigte Personen ins 
Eigentum (Wohnungseigentum) oder Klein- oder 
Mittelwohnungen zur überlassung in Miete 
(Nutzung) oder Heime errichten; 

4. anderen juristischen Personen, wenn sie 
ihren Sitz im Inland haben und die von ihnen 
zu errichtenden Eigenheime zur übertragung an 
begünstigte Personen ins Eigentum oder die in 
sonstigen Baulichkeiten zu errichtenden Klein
oder Mittelwohnungen (Geschäftsräume) zur 
übertragung an begünstigte Personen ins Woh
nungseigentum bestimmt sind oder wenn sie 
ohne Begründung von Wohnungseigentum Klein
oder Mittelwohnungen für ihre Dienstnehmer 
(§ 8 Abs. 3) errichten; 

5. Körperschaften,· Personenvereinigungen und 
Vermögensmassen, die nach der Satzung, Stiftung 
oder sonstigen Verfassung und nach ihrer tat
sächlichen Geschäftsführung ausschließlich und 
unmittelbar kirchlichen, gemeinnützigen oder 
mildtätigen Zwecken dienen (§ 5 Abs. 1 Z. 6 
Körperschaftsteuergesetz 1966, BOB!. N r. 156), 
sofern es sich um die Errichtung von Heimen 
(§, 1 Abs. 1 lit. b) handelt. 
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Wohnbauförderungsbeirat 

§ 24. (Grundsatzbestimmung) (1) Zur Begut
achtung der Begehren auf Gewährung einer 
Förderung und von Fragen der Wohnbauförde
rung, die von grundlegender Bedeutung sind, 
hat das Land einen Wohnbauförderungsbeirat 
zu bestellen. 

(2) Der Wohnbauförderungsbeirat hat seiner 
Zusammensetzung und Mitgliederzahl nach der 
Zusammensetzung und Mitgliederzahl der Lan
desregierung zu entsprechen. Die Mitglieder wer
den von der Landesregierung auf die Dauer ihrer 
Amtszeit über Vorschlag der in der Landesregie
rung vertretenen politischen Parteien bestellt. 
Ein Mitglied des Beirates soll ein Vertreter einer 
Familienorganisation (§ 3 Abs. 2 Z. 1 des Bun
desgesetzes über die Errichtung eines familien
politischen Beirates beim Bundeskanzleramt, 
BGBL Nr. 112/1967) sein. Für jedes Mitglied ist 
ein Ersatzmitglied zu bestellen, das das Mitglied 
bei dessen Verhinderung vertritt. Mitglieder des 
Beirates sind in dessen Sitzungen von der Be
ratung und Abstimmung in einzelnen Fällen aus
geschlossen, wenn wichtige Gründe vorliegen, die 
geeignet sind, ihre volle Unbefangenheit in Zwei
fel zu setzen (§ 7 Abs. 1 A VG 1950, BGBL 
Nr.I72). 

(3) Die Mitgliedschaft zum Beirat ist ein unbe
soldetes Ehrenamt. 

Neu e r Tex t: 

Wohnbauförderungsbeirat 

§ 24 (Grundsatzbestimmung) (1) Zur B.egut
achtung der Begehren auf Gewährung einer 
Förderung und von Fragen der Wohnbauförde
rung, die von grundlegender Bedeutung sind, hat 
das Land einen Wohnbauförderungsbeirat zu 
bestellen. 

(2) Zu den Fragen von grundlegender Bedeu
tung gehören insbesondere die Erstellung von 
Finanzierungs- sowie von zeitlich und räumlich 
gegliederten Wohnbauprogrammen unter Be
rücksichtigung der Schwerpunktbildung in indu
striellen Ballungsräumen und Entwicklungs
gebieten. 

(3) Der Wohnbauförderungsbeirat hat hin-
sichtlich ,der Zahl seiner Mitglieder 
der Mitgliederzahl der Landesr,egierung 
und hinsichtlich seiner Zusammensetzung dem 
Kräfteverhältnis der im Landtag vertretenen 
politischen Parteien zu entsprechen. Die Mitglie
der werden von der Landesregierung auf die 
Dauer ihrer Amtszeit über Vorschlag der im 
Landtag vertretenen politischen Parteien bestellt. 
Ein Mitglied des Beirates soll ein Vertreter einer 
Familienorganisation (§ 3 Abs. 2 Z. 1 des Bun
desgesetzes über die Errichtung eines familien
politischen Beirates beim Bundeskanzleramt, 
BGBL Nr. 112/1967) sein. Für jedes Mitglied ist 
ein Ersatzmitglied zu bestellen, das das Mitglied 
bei dessen Verhinderung vertritt. Mitglieder des 
Beirates sind in dessen Sitzungen von der Bera
tung und Abstimmung in einzelnen Fällen aus
geschlossen, wenn wichtige Gründe vorlieg,en, di'e, 
geeignet sind, ihre volle Unbefangenheit in 
Zweifel zu setzen (§ 7 Abs. 1 A VG 1950, BGBL 
Nr.I72). 

(4) Die Mitgliedschaft zum Beirat ist ein unbe
soldetes Ehrenamt. 

(5) Der Wohnbauförderungsbeirat ist zur 
Begutachtung der Begehren auf Gewährung einer 
Förderung mindestens zweimal im Jahr einzu
berufen. 
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Verwendung der Förderungsmittel Wohnbauprogramm 

§ 25. Die Länder haben zwei Drittel der För
derungsmittel zur Förderung der Errichtung von 
Eigenheimen und Eigentumswohnungen (Ge
schäftsräume) zu verwenden. Reichen die hiefür 
vorliegenden Begehren nicht aus, sind die nicht 
verbrauchten Mittel für die Förderung anderer 
Bauvorhaben nach diesem Bundesgesetz zu ver
wenden. Vor Auf teilung der Förderungsmittel 
sind die zur Gewährung von Wohnbeihilfen nach 
§ 15 erforderlichen Mittel in Abzug zu bringen. 

Kontrollrechte des Bundes 

§ 26. (1) Die Länder haben über die widmungs
gemäße Verwendung der Förderungsmittel sowie 
über ihre sonstige Tätigkeit nach diesem Bundes
gesetz für jedes Jahr längstens bis 30. Juni des 
folgenden Jahres den Bundesministerien für 
Finanzen sowie für Bauten und Technik einen 
Bericht zu erstatten. Dem Bericht ist eine Auf
stellung über die geförderten Wohnhausbauten 
anzuschließen. 

(2) Das Bundesministerium für Bauten und 
Technik ist berechtigt, durch seine Organe die 
Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes zu 
überwachen. Die Länder sind verpflichtet, den 
Organen des Bundesministeriums für Bauten und 
Technik auf Verlangen in die bezughabenden 
Geschäftsstücke, sonstigen Unterlagen und Be
lege Einsicht zu gewähren, die erforderlichen 
Auskünfte zu erteüen und die Besichtigung der 
geförderten Baulichkeiten zu ermöglichen. 

Begehren und Anträge 

§ 27. (1) Begehren auf Gewährung eines Dar
lehens, auf Übernahme einer Bürgschaft für ein 
Hypothekardarlehenund Anträge auf Gewäh
rung einer Wohnbeihilfe sind an das Amt der 
Landesregierung zurichten. 

(2) Den Begehren auf Gewährung eines Dar
lehens gemäß § 11 Abs. 1 und auf Übernahme 
einer Bürgschaft sind alle zur Beurteilung und 

'überprüfung des Bauvorhabens erforderlichen 
Unterlagen anzuschließen, insbesondere der Nach
weis, daß das Bauvorhaben von der Baubehörde 
bereits genehmigt ist, ferner ein Grundbuchsaus
zug und der Grundbesitzbogen hinsichtlich der 
Bauliegenschaft, die baubehördTich genehmigten 
Bau- und Lagepläne, die Baubeschreibung und 
eine zergliederte Darstellung (Kostenberechnung) 
der zur Ausführung des Baues notwendigen Ge
samtkosten und der Finanzierungsplan. 

-----------------------_.~--~ - - ----

§ 25. Die Länder haben für jeweils fünf Jahre, 
gerechnet ab 1. Jänner 1973, zeitlich und räum
lich gegliederte Wohnbauprogramme unter Be
rücksichtigung der Schwerpunktbildung in indu
striellen Ballungsräumen und Entwicklungs
gebieten zu erstellen, wobei insbesondere auf den 
Wohnungsbedarf, die regionalen wirtschaftlichen 
sowie die arbeitsmarktpolitischen Erfordernisse 
und auf die wirtschaftliche Entwicklung Bedacht 
zu nehmen ist. Diese Wohnbauprogramme haben 
_ auch entsprechende Finanzierungspläne zu ent
halten. 

Kontrollrechte des Bundes 

§ 26. - unverändert 

Begehren und Anträge 

§ 27. (1) Begehren auf Gewährung eines Dar
lehens, eines Annuitätenzuschusses, auf Über
nahme einer Bürgschaft für ein Hypothekardar
lehen und Anträge auf Gewährung einer Wohn
beihilfe sind an das Amt der Landesregierung zu 
richten. 

(2) Den Begehren auf Gewährung eines Dar
lehens gemäß § 11 Abs. 1, auf Gewährung eines 
Annuitätenzuschusses und auf Übernahme einer 
Bürgschaft sind alle zur Beurteilung und über
prüfung ,des Bauvohrabens erfol"der.Jichen Unter
lagen anzuschließen; insbesondere ist der Nach
weis zu erbringen, daß das Bauvorhaben von der 
Baubehörde bereits genehmigt ist, ferner ein 
Grun<!buchsauszug hinsichtlich der Bauliegen
schaft, die baubehördlich genehmigten _ Bau- und 
Lagepläne, die Baubeschreibung und eine geglie
derte Darstellung (Kostenberechnung) der zur 
Ausführung des Baues notwendigen Gesamt .. 
kosten und der Finanzierungsplan. 
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(3) Ist das benannte Bauvorhaben ein Wohn
haus mit mehr als einer Wohnung, ist anzu
geben, ob die Wohnungen (Geschäftsräume) im 
Wohnungs eigentum, in Miete oder sonst in 
Nutzung vergeben werden sollen. 

(4) Dem. Antrag auf Gewährung einer Wohn
beihilfe sind die Nachweisungen über Familien
einkommen anzuschließen u,nd die Anzahl der 
im Haushalt lebenden Familienmitglieder anzu
geben. 

(5) Das Einkommen (§ 2 Abs. 1 Z. 11) ist 
nachzuweisen: 

a) von Personen, die zur Einkommensteuer 
veranlagt werden, durch Vorlage der über 
die drei letzten Jahre vorliegenden Steuer
bescheide, 

b) von Personen, die nicht zur Einkommen
steuer veranlagt werden, durch eine Be
stätigung des Arbeitgebers (der Arbeit
geber), 

wobei jeweils eine Erklärung über allfällige 
steuerfreie oder ausländische Einkünfte abzu
geben ist. Bei der Prüfung des Einkommens kön
nen noch weitere Nachweisungen verlangt wer
den. 

Erledigung der Begehren und Anträge 

§ 28. (1) Vor Erledigung der Begehren auf 
Gewährung der Förderung hat die Landesregie
rung den Wohnbauförderungsbeirat anzuhören. 

(2) Ein Begehren oder Antrag auf Förderung 
gilt als eingebracht, wenn diesem die in § 27 
jeweils angeführten Unterlagen angeschlossen 
sind. 

(3) Die LandesI1egierung hat die vom Förde
rungswerber vorgelegten Unterlagen insbeson
dere auch vom bauwirtschaftlichen und bautech
nischen Standpunkt aus zu überprüfen. Bei Zu
sicherung der Förderung dürfen Bauvorhaben 
unter fünfzig Klein- oder Mittelwohnungen nur 
auf Begehren des Förderungswerbers geteilt wer
den. 

(4) Die Landesregierung hat die Begehren einer 
Erledigung zuzuführen. Im Falle der aufrechten 
Erledigung eines Begehrens hat die Landesregie
rung dem Förderungswerber eine schriftliche 
Zusicherung zu erteilen. Mit der schriftlichen 
Zusicherung erwirbt der Förderungswerber einen 
Anspruch auf die Förderung. 

(5) In der schriftlichen Zusicherung können 
Bedingungen und Auflagen vorgesehen werden, 

Neu e r Tex t: 

(3) Ist das benannte Bauvorhaben ein Wohn
haus -mit mehr als einer Wohnung, so ist anzu
geben, ob die Wohnungen (Geschäftsräume) im 
Wohnungs eigentum, in Miete oder sonst m 
Nutzung vergeben werden sollen. 

(4) Zum Antrag auf Gewährung einer Wohn
beihilfe sind die Nachweise über Familienein
kommen beizubringen und die Anzahl der im 
Haushalt lebenden Familienmitglieder anzugeben. 

(5) Das Einkommen (§ 2 Abs. 1 Z. 12) ist 
nachzuweisen: 

a) von Personen, die zur Einkommensteuer 
veranlagt· werden, durch Vorlage der über 
die drei letzten Jahre vorliegenden Steuer
bescheide, . 

b) von Personen, die nicht zur Einkommen
steuer veranlagt werden, durch eine Be
stätigung des Arbeitgebers (der Arbeit
geber) für das dem Begehren (der Antrag
stellung) vorangegangene letzte Kalender
jahr oder über Antrag für die drei letzten 
Jahre, wobei jeweils' eine Erklärung über 
allfällige ausländische Einkünfte abzugeben 
ist. Bei der Prüfung des Einkommens kön
nen noch weitere Nachweise verlangt wer
den. 

Erledigung der Begehren und Anträge 

§ 28. (1) - unverändert 

(2) Ein Begehren oder Antrag auf FÖl'derung 
gilt als eingebracht, wenn diesem die im § 27 
angeführten jeweils erforderlichen Unterlagen 
angeschlossen sind. 

(3) - unverändert 

(4) Die Landesreg~erung hat die Begehren 
unter Bedachtnahme auf das Wohnbauprogramm 
(§ 25) einer Erledigung zuzuführen. Im Falle der 
aufrechten Erledigung' eines Begehrens hat die 
Landesregierung dem Förderungswerber eine 
schriftliche Zusicherung zu erteilen, die jedenfalls 
den Finanzierungsplan zu enthalten hat. Mit der 
schriftlichen Zusicherung erwirbt der Förderungs
werher einen Anspruch auf die Förderung. 

(5) - unverändert 
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die der Sicherung der Einhaltung der Bestim
mungen dieses Bundesgesetzes und des diesem 
zugrunde liegenden Förderungszweckes dienen. 

·(6) Das Land hat ein Verzeichnis der behan
delten Begehren auf Gewährung eines Darlehens 
gemäß § n Abs. 1 mit dem Beifügen, ob ihnen 
entsprochen wurde oder nicht, im Amtsblatt 
halbjährlich zu veröffentlichen. 

Widerruf der Zusicherung der Förderung 

§ 29. Die Zusicherung der Förderung kann 
widerrufen werden, wenn die in der schriftlichen 
Zusicherung festgesetzten Bedingungen vom 
Förderungswerber nicht erfüllt, werden. Der 
Widerruf der Zusicherung des Darlehens ist nur 
zulässig, solange Darlehensbeträge noch nicht zu
gezählt sind. 

Verfügungsbeschränkung 

§ 30. über den Anspruch des FÖrderungswer-' 
bers aus der schriftlichen Zusicherung der Lan
desregierung kann weder durch Abtretung, An
weisung oder Verpfändung noch auf irgend
eine andere . Weise unter Lebenden verfügt wer
den. Dieser Anspruch kann auch nicht von Drit
ten in Exekution gezogen werden. 

Rückzahlung 

§ 31. Hat ein Miteigentümer, dem W ohnungs
eigentum im einer nach diesem Bundesgesetz 
geförderten Klein- oder Mittelwohnung (Ge
schäftsraum) eingeräumt ist, den auf seinen Mit
eigentumsanteil entfallenden Darlehensteilbetrag 
zurückgezahlt, so ist er von seiner persönlichen 
Haftung für das Darlehen zu befreien; das Land 
hat in. die Einverleibung der Löschung des 
Pfandrechtes einzuwilligen. 

Mietzinsbildung 

§ 32. (1) Im Falle der Vermietung einer mit 
Förderungsmitteln nach diesem Bundesgesetz 
errichteten Wohnung oder Geschäftsräumlichkeit 
gelten die. Bestimmungen des Mietengesetzes mit 
den in den nachfolgenden Abs. 2 bis 6 getrof
fenen Änderungen. Sofern der Vermieter eine 
gemeinnützige Bauvereinigung ist, finden die Be
stimmungen des Mietengesetzes hinsichtlich der 
Mietzinsbildung sowie die nachfolgenden Ab
sätze nicht Anwendung. 

(2) Der Hauptmietzins, den der Vermieter 
begehren kann; besteht: 

1. aus dem Betrag, der nach der Endabrech
nung (§ 34 Abs. 2) zur Abstattung (Amorti
sation) der auf den einzelnen Mietgegenstand 
entfallenden Annuitäten und der Eigenmittel des 
Vermieters erforderlich ist; 

Neu e r Te x t: 

(6) - unverändert 

Widerruf der Zusicherung der Förderung 

§ 29. - unverändert 

Verfügungsbeschränkung 

§ 30. - unverändert 

Rückzahlung 

§ 31. - unverändert 

Mietzinsbildung 

§ 32. (1) - unverändert 

(2) Z, 1 - unverändert 
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2. aus dem Betrag, der nach der Endabrech
nung (§ 34 Abs. 2) zur Tilgung und Verzinsung 
der auf den einzelnen Mietgegenstand entfallen
den sonstigen Darlehen (Fremdmittel) erforder
lich list; 

3. aus einem Anteil der Grund- und Auf
schließungskosten ; 

4. aus einem Anteil der zur ordnungsmäßigen 
Erhaltung des Hauses notwendigen Kosten. 

(3) Bei Berechnung der im Abs. 2 genannten 
Beträge und Kosten sind zugrunde zu legen: 

1. für die aufgewendeten sonstigen Darlehens
beträge (Fremdmittel) die im Schuldschein (den 
Schuldscheinen) vereinbarte Laufzeit und die 
vereinbarten Zinsen bis zu einer Höhe von jähr
lich 31/2 v. H. über der von der Oesterreichi
schen Nationalbank festgesetzten Bankrate; 

2. für die aufgewendetep. Eigenmittel des Ver
mieters und die Aufschließungskosten . ein Amor~ 
tisationszeitraum von 20 Jahren und Zinsen in 
der Höhe von jährlich 4 v. H., somit eine Annui
tät von Tl v. H.; 

3. für die Grundkosten jährlich 2 v. H. des 
unmittelbar vor dem Baubeginn geltenden Ein
heitswertes; 

4. für die Kosten der ordnungsmäßigen Er
haltung des Hauses jährlich 5 S je Quadratmeter 
der Nutzfläche des Hauses. Dieser Betrag ver
mindert sich um die aus der Vermietung von 
Ein- und Abstellplätzen erzielten Einnahmen 
und erhöht sich um die in Abs. 2 Z. 1 und 2 
genannten Beträge, sobald sie nicht mehr zur 
Amortisation der Eigenmittel, der Tilgung der 
sonstigen Darlehen (Fremdmittel) oder des Dar
lehens zu verwenden sind. 

(4) Der Anteil des einzelnen Mietgegenstandes 
ist bei den 'in Abs. 2 Z. 3 und 4 genannten Be
trägen sowie bei den Betriebskosten (§ 2 Abs. 2 
des Mietengesetzes) und den öffentlichen Ab
gaben (§ 2 Abs. 1 lit. c des Mietengesetzes) nach 
dem Verhältnis der Nutzfläche des einzelnen 
Mietgegenstandes (§ 2 Abs. 1 Z. 8) sowie der 
ohne Förderung errichteten Räume zur Nutz
fläche aller Räume des Hauses zu berechnen. 

(5) Übersteigen die zur ordnungsmäßigen 
Erhaltung des Hauses (§ 6 des, Mietengesetzes) 
erforderlichen Auslagen den im Abs. 3 Z. 4 
genannten Betrag auch unter Heranziehung der 
in den letzten fünf Jahren nicht zur ordnungs
mäßigen Erhaltung des Hauses verwendeten 
Teile' dieses Betrages, so ist dieser Betrag zur 
Deckung des Fehlbetrages nach den Bestimmun
gen des § 7 des Mietengesetzes zu erhöhen. 

(6) Bis zur Rückzahlung der Förderungsmittel 
sind die Bestimmungen der §§ 16 und 16 ades 
Mietengesetzes nicht anzuwenden. 

Neu e r Tex t: 

2. Aus dem Betrag, der nach der Endabrech
nung (§ 34 Abs. 2) zur Tilgung und Verzinsung 
der auf den einzelnen Mietgegenstand entfallen
den sonstigen Darlehen (Fremdmittel) abzüglich 
eines allenfalls gewährten Annuitätenzuschusses 
(§ 15 a) erforderlich ist;' 

3. - unverändert 

4. - unverändert 

(3) - unverändert Z. 1,2 ).md 3 

4. für die Kosten der ordnungsmäßigen 
Erhaltung des Hauses jährlich 5 S je Quadrat
meter der Nutzfläche des Hauses. Dieser Betrag 
vermindert sich um die aus der Vermietung von 
Eiristellplätzen (Garagen) und Abstellplätzen 
erzielten Einnahmen und erhöht sich um die im 
Abs. 2 Z. 1 und 2 genannten Beträge, sobald sie 
nicht mehr zur Amortisation der Eigenrnittel, 
der Tilgung der sonstigen Darlehen (Fremd
mittel) oder des Darlehens zu verwenden sind. 

'(4) Der Anteil des einzelnen Mietgegenstan
des ist bei den im Abs. 2 Z. 3 und 4 genannten 
Beträgen sowie bei den Betriebskosten (§ 2 Abs. 2 
des Mietengesetzes) und den öffentlichen Abgaben 
(§ 2 Abs. 1 lit. c des Mietengesetzes) nachdem 
Verhältnis der Nutzfläche des einzelnen Miet
gegenstandes (§ 2 Abs. 1 Z. 9) sowie der ohne 
Förderung erri<:hteten Räume zur Nutzfläche 
aller Räume des Hauses zu berechnen. 

. (5) -:- unverändert· 

(6) -:- unverändert 

29 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 45 von 52

www.parlament.gv.at



4.6 29 der Beilagen 

Bis her i ger Tex t: 

Bauausführung und Bauaussicht . 

§ 33. (1) Mit dem Bau darf vor Zusicherung 
der: Förderung nur mit schriftlicher Zustimmung 
des Landes begonnen werden. Das Land darf eine 
solche Zustimmung, nur in Fällen erteilen, 

a) wenn es sich um die Errichtung eines 
Eigenheimes handelt, 

b) wenn der Förderungswerber eine natür
liche Person ist, 

c) wenn die Voraussetzungen für eine auf
rechte Erledigung des Antrages gegeben 
sind und 

d) wenn der Förderungswerber sich schrift
lich mit der Bauaufsicht durch das Land 
einverstanden erklärt. 

(2) Der FörderungsWler'ber kann aus der schrift
lichen Zustimmung des Landes zum vorzemgen 
Baubeginn einen Anspruch auf Förderung nicht 
ableiten. 

(3) Der Bau ist nach den der Zusicherung (der 
schriftlichen Zustimmung zum vorzeitigen Bau
beginn) zugrunde gelegten Bauplänen, der Bau
beschreibung und der Kostenberechnungen aus
zuführen. Wird die Verwendung von Mitteln 
aus der Wohnbauförderung auf Tafeln ersicht
lich gemacht, ist in der Aufschrift zum Aus
druck zu bringen, daß die Baulichkeit unter 
Verwendung von zweckgebundene,n Bundes
zuschüssengefördert wird. 

(4) Das Land hat die Einhaltung der bedun
genen Bauausführung sowie die ordnungsmäßige 
Erhaltung und bestimmungsmäßige Verwendung 
der geförderten Baulichkeiten - insbesondere 
im Hinblick auf die Bestimmungen des Abs. 3 -
zu überwachen. Die Bauaufsicht erstreckt sich auf 
die Dauer der Förderungsmaß~ahme. 

Endabrechnung 

§ 34. (1) Nach Vollendung der Bauführung 
hat der Förderungswerber ohne Verzug, läng
stens jedoch ein Jahr nach Erteilung der Be
nützungsbewilligung, die Endabrechnung über 
den Bau dem Amt der Landesregierung vorzu
legen. Legt der Förderungswerber die End
abrechnung nicht fristgerecht vor, so kann das 
Amt der Landesregierung die Gesamtbaukosten 
durch einen befugten Ziviltechniker auf Kosten 
des Förderungswerbers feststellen lassen und der 
Endabrechnung zugrunde legen. 

(2) In der Endabrechnung sind die Baukosten 
für die einzelnen Wohnungen oder Geschäfts
räume des Hauses anzugeben. Die Landesregie
rung hat dem Förderungswerber die auf die ein
zelnen Wohnungen und Geschäftsräume entfal
lenden Annuitäten mitzuteilen. 

Neuer Text: 

Bauausführung und Bauaufsicht 

§ 33. (1) 

lit. a - unverändert 

lit. b - unverändert 

c) wenn die Voraussetzungen für ,eme auf
rechte Erledigung des Begehrens gegeben 
sind und 

lit. d - unverändert 

(2) - unverändert 

(3) - unverändert 

(4) ~ unverändert 

Endabrechnung 

§ 34. (1) - unverändert 

(2) - unverändert 
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Gebührenbefreiung 

§ 35. (1) Die durch dieses Bundesgesetz 
unmittelbar veranlaßten Sch~ifteri lind Rechts
geschäfte. sind von den Stempel- und Rechts
gebühren befreit. 

(2) Die gerichtliChen Eingaben und die grund
bücherlichen Eintragungen zurpfandrechtlichen 
Sicherstellung von Hypothekardarlehen, die zur 
Finanzierung der nach diesem Bundesgesetz ge
förderten Bauvorhaben erforderlich sind, sind 
von den Gerichtsgebühren befreit. 

(3) Die Gebührenbefreiung nach Abs. 2 gilt 
auch für die Förderung der Errichtung von 
Klein- und Mittelwohnungen sowie von Heimen 
und Geschäftsräumen gemäß § 1 Abs. 1. und 2, 
die auf Grund von Laridesgesetzen durch die 
Länder oder durch Fonds, deren Abgang die 
Länder zu decken haben, erfolgt. 

Übergangsbestimmungen 

§ 36. (1) Mit 1. Jänner 1968 verlieren ihre 
Wirksamkeit 

a) das Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz, BGBl. 
Nr. 130/1948, zuletzt geändert durch 
die Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz-NöveUe 
1967, BGBl. Nr, 54, mit Ausnahme der 
Bestimmungen de.r§§ 2, 3, 4, 7 Abs. 1 Z. 2 
und 3, 7 a, 7 b, 8, 8 a, 9, 10, 13, 14, 15 

Neuer Text: 

.' Gebührenbefreiung 

§ 35. (1) Die durch dieses Bundesgesetz ver
anlaßten Schriften und die nach Maßgabe des 
Finanzierungsplanes zur Finanzierung eines nach 
diesem Bundesgesetz geförderten Bauvorhabens 
erforderlichen Rechtsgeschäfte sind von den 
Stempel- und Rechtsgebühren befreit. 

(2) Ohne Rücksicht auf eine Förderung nach 
diesem Bundesgesetz sind Rechtsgeschäfte, die zu 
den in diesem Bundesgesetz vorgesehenen Zwek
ken (§ 1 Abs. 1) mit Gebietskörperschaften, mit 
Fonds von Gebietskörperschaften, die mit eige
ner Rechtspersönlichkeit ausgestattet sind, oder 
mit gemeinnutzlgen Bauvereinigungen abge
schlossen werden, von den Stempel- und Rechts
gebühren befreit, sofern der begünstigte Zweck 
durch Vorlage des Finanzierungsplanes oder in 
sonst geeigneter Weise nachgewiesen wird. 

(3) Die gerichtliche Beglaubigung der Unter
schrift des Förderungsvierbers auf den zur 
pfandrechtlichen Sicherstellung des Darlehens 
(§ 11) errichteten Urkunden, die gerichtlichen' 
Eingaben und die grundbücherlichen Eintragun
gen zur pfandrechtlichen Sicherstellung von 
Hypothekardarlehen, die zur Finanzierung der 
nach diesem Bundesgesetz geförderten Bauvor
haben erforderlich sind, sind von den Gerichts-
gebühren befreit. -

(4) Die Gebührenbefreiung nach Abs. 3 gilt 
auch für die Förderung der Errichtung von 
Klein- und Mittelwohnungen sowie von Heimen 
und Geschäftsräumen gemäß § 1 Abs. 1 und 2, 
die auf Grund von Landesgesetzen durch die 
Länder oder durch Fonds, deren Abgang die 
Länder zu decken haben, erfolgt. 

(5) Die Gebührenbefreiung nach Abs. 3 gilt 
ferner für das Bausparkassendarlehen, das eine 
österreich ische Bausparkasse einem Bausparer, der 
dem im § 23 Z. 1 angeführten Personenkreis 
angehört, zur Errichtung einer zur Befriedigung 
des dauernden Wohnbedürfnisses des Bausparers 
oder der ihm nahestehenden Personen bestimm
ten Klein- oder Mittelwohnung in normaler Aus
stattung im Sinne des § 2 Abs. 1 dieses Bundes
gesetzes gewährt. 

Übergangsbestimmungen 

§ 36. (1) Mit 1. Jänner 1968 verlieren ihre 
Wirksamkeit 

a) das Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz, BGBl. 
Nr. 130/1948,' zuletzt geändert durch 
die Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz-Novelle 
1967, BGBl. Nr.· 54, mit Ausnahme der 
Bestimmungen der §§ 2, 3, 4, 7 Abs. 1 Z. 2 
und 3, 7 a, 7 b, 8, 8 a, 9, 10, 13, 14, 15 
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Abs. 4 bis 19, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 
29, 31, 31 a und 34. 

b) L das Gesetz vom 22. Dezember 1910, 
RGBl. Nr. 242, 

2. das Gesetz vom 25. Jänner 1919, StGBl. 
Nr. 45, mit Ausnahme der Bestimmungen 
des § 1, 

3. ,das Bundesgesetz vom 15. Apri11921, 
betreffend Ausgestaltung des Staatlichen 
Wohnungsfürsorgefonds zu einem Bundes
Wohn- und Siedlungsfonds, BGBl. Nr. 252, 
in der Fassung des Bundesgesetzes vom 
25. Jänner 1967, BGBl. Nr. 55, mit Aus
nahme der Bestimmungen der §§ 3, 14 
Abs: 1, 15, 15 a, 19,21 und 24; 

c) das Wohnbauförderungsgesetz 1954, BGBl. 
Nr. 153, in der Fassung des Bundesgesetzes 
vom 15. Dezember 1966, BGBl. Nr. 4/ 
1967, mit Ausnahme der Bestimmungen 
der §§ 2,6, 13, 14, 15, 19, 20, 21,- 22 
Abs. 3, 23, 25, 26, 29 Abs. 4, 32, 33, 34, 
35,36,38,39 und 40. 

(2) Wird eine Eigentumswohnung (Geschäfts
lokal), die aus Mitteln des Wohnhaus-Wieder
aufbaufonds errichtet wurde, durch - Rechts
geschäft unter . Lebenden von dem jeweiligen 
Eigentümer auf einen mit diesem weder im Ver

,hältriis eines Verwandten in gerader Li:nie noch 
in dem des Ehegatten stehenden Erwerber über
tragen, so hat der Erwerber, wenn das Fonds
darlehen auf 100 Jahre gewährt wurde,25 v. H., 
wenn es auf 75 Jahre gewährt wurde, 15 v. H. 
und wenn es auf 50 Jahre gewährt wurde, 
10 v. H. der noch offenen Darlehensschuld 
zurückzubezahlen. Ferner erhöhen sich Qisher 
vorgeschriebene Tilgungsraten von 1 v. H. auf 
4 v. H. und von 11/3 v. H. -auf 3 v. H. Die 
Bestimmung des § 15 Abs. 7 Wohnhaus-Wieder
aufbaugesetz findet hiebei nicht Anwendung. 

(3) Die beim Wohnhaus-Wiederaufbaufonds 
und beim Bundes-Wohn- und Siedlungsfonds 
erliegenden, bis zum Tage der Kundmachung 
dieses Bundesgesetzes eingebrachten und am 
1. Jänner 1968 noch keiner Erledigung zuge-

Neu er Tex t: 

Abs.4 bis 6 und 8 bis 19, 19,20,21,22,24, 
25, 26, 29, 31, 31 a und 34, wobei § 7 
Abs, 1 Z. 2 lit. aa zu lauten hat: 
,aa) Den Beitragsgegenstand bilden die 

Wohnungen (Wohnräume) und Ge
schäftsräume, wenn sie hinsichtlich der 
Mietzinsbildung den Bestimmungen 
des Mietengesetzes, BGBl. Nr. 210/ 
1929, zuletzt geändert durch das Bun
desgesetz vom 30. Juni 1967, BGBl. 
Nr. 281, unterliegen oder hinsichtlich 
des Mietzinses eine Vereinbarung 
gemäß -§§ 16 und 16 ades Mieten
gesetzes getroffen wurde.' 

b) 1. das Gesetz vom 22. Dezember 1910, 
RGBl. Nr. 242, 

2. das Gesetz vom 25. Jänner 1919, 
StGBl. Nr. 45, mit Ausnahme der Be
stimmungen des § 1, 

3. das Bundesgesetz vom 15. April 1921, 
betreffend Ausgestaltung des Staatlichen 
'Wohnungsfürsorgefonds zu einem Bundes
Wohn- und Siedlungsfonds, BGBl. Nr. 252, 
in der Fassung des Bundesgesetzes vom 
25. Jänner 1967, BGBl. Nr. 55, mit Aus
nahme der Bestimmungen' der §§ 3, 14 
Abs. 1, 15, 15 a, 19 Abs. 1,21 und 24; 

c) das Wohnbauförderungsgesetz 1954, BGBl. 
Nr. 153, in der Fassung des Bundesgesetzes 
vom 15. Dezember 1966, BGBl. Nr. 4/ 
1967, mit Ausnahme der Bestimmungen 
der §§ 2, 6, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22 
Abs. 3, 23, 25, 26 Abs. 1 und 2 lit. a, b 
und d, 29 Abs. 4, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 
39 und 40. 

(2) Wird eine Eigentumswohnung (Geschäfts
lokal), die aus Mitteln des Wohnhaus-Wieder
aufbaufonds errichtet wurde, durch Rechts
geschäft upter Lebenden von dem Eigentümer 
auf einen mit diesem weder im Verhältnis eines 
Verwandten in gerader Linie noch in dem des 
Ehegatten stehenden Erwerber übertragen, so hat 
der Erwerber, wenn das Fondsdarlehen auf 
100 Jahre gewährt wurde, 25 v. H., wenn es auf 
75 -Jahre gewährt wurde, 15 v. H. und wenn es 
auf 50 Jahre gewährt wurde, 10 v. H. der noch 
offenen Darlehensschuld zurückzubezahLen. Ferner 
erhöhen sich bisher vorgeschriebene Tilgungs
raten von 1 v. H: auf 4 v. fL und von 11/3 v. H. 
auf 3 v. H. Im Falle des Tausches von Eigen
tumswohnungen entfällt die Leistung' des im 
ersten Satz dieses Absatzes vorgeschriebenen 
außerordentlichen Tilgungsbetrages. 

(3) Die Länder . haben die vom Wohnhaus
Wiederaufbaufonds und vom Bundes-Wohn- und 
Siedlungsfonds übermittelten Anträge auf Ge
währung von Fondshilfen und die noch nicht 
erledigten Anträge nach dem Wohnbauförde-
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führten Anträge auf Gewährung von Fonds
hilfen sind den Ländern zur Erledigung zu über
mitteln. Zuständig zur Erledigung eines Antra
ges ist jenes Land, in dessen Gebiet das projek
tierte Bauvorhaben liegt. Die Länder haben diese 
Anträge sowie die am 1. Jänner 1968 noch nicht 
erledigten Anträge nach dem Wohnbauförde
rungsgesetz 1954 in sinngemäßer Anwendung der 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes jedoch mit 
der Maßgabe zu erledigen, daß bei Anträ"gen 
nach dem Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz das 
Darlehen gemäß § 11 Abs. 1 75 v. H. der Ge
samtbaukosten beträgt und Geschäftsräume ohne 
den Einschränkungen des § 1 Abs. 2 bis zu 
jenem Ausmaß gefördert werden können, das 
dem Verhältnis der Geschäftsräume zu den 
Wohnräumen im Altbestand entspricht. Als För
derungswerber gilt der Antragsteller. Nicht 
anzuwenden sind die §§ 1 Abs. 1 hInsichtlich der 
Worte "für die nach Maßgabe der Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes förderungswürdigen Be
völkerungskreise (§ 8)", 7, 8 Abs. 2 bis 4, 13 
Abs. 1 lit. c, 23 und 25 dieses Bundesgesetzes. 
Die übrigen Vorschriften gelten mit der Maß
gabe, daß die für begünstigte Personen geltenden 
Bestimmungen auf alle natürlichen Personen 
sinngemäß anzuwenden sein. 

(4) Wird ein beim Wohnhaus-Wiederaufbau
fonds eingereichter Antrag auf Gewährung einer 
Fondshilfe, welcher von diesem bis 1. Jänner 
1968 noch keiner aufrechten' Erledigung zuge
führt worden ist, vom Land nach den Bestim
mungen des Wohnbauförderungsgesetzes 1968 
aufrecht erledigt, so hat das Land für jene 
Klein- oder Mittelwohnungen, an denen unter 
sinngemäßer Anwendung des § 20 des Wohn
haus-Wiederaufbaugesetzes Altrnietrechte beste
hen oder die zur Unterbringung eines Altmie
ters dienen, der seine frühere Wohnung nicht 
erhalten hat, es sei denn, daß er bereits Mieter 
(Inhaber) einer Wohnung oder eines Eigenheimes 
oder einer Eigentumswohnung ist, die unter 
Berücksichtigung der allgemeinen Wohnungs
verhältnisse seinem Familienstand oder seinen 
beruflichen oder persönlichen Verhältnissen und 
denen der zu seinem Hausstand gehörigen Per
sonen entspricht, wobei diese Bestimmungen 
sinngemäß auch für den Hauseigentümer hin
sichtlich der von ihm im Zeitpunkt· der Kriegs
einwirkung benützten Wohnung anzuwenden 
sind, Darlehen in der Höhe von 100 v. H. der 
Gesamtbaukosten zu gewähren. 

Neuer Text: 

rungsgesetz 1954 in sinngemäßer Anwendung der 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes einer Er
ledigung zuzuführen. Zuständig zur Erledigung 
eines Antrages ist jenes Land, in dessen Gebiet 
das projektierte Bauvorhaben liegt. Bei Anträ
gen nach dem Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz 
gelten nachstehende Ausnahmen: Als Förde
rungswerber gilt der Antragsteller; Geschäfts
räume können ohne die Einschränkungen des 
§ 1 Abs. 2 bis zu jenem Ausmaß gefördert wer
den, das dem Verhältnis der Geschäftsräume zu 
den Wohnräumen im Altbestand entspricht; 
nicht anzuwenden sind die §§ 1 Abs. 1 hinsicht
lich der Worte "für die nach Maßgabe der Be
stimmungen dieses Bundesgesetzes förderungs
würdigen Bevölkerungskreise .(§ 8)", 7, 8 Abs. 2 
bis 4, 13 Abs. 1 lit. c und 23 dieses Bundes
gesetzes; die übrigen Vorschriften gelten mit der 
Maßgabe, daß die für. begünstigte Personen gel
tenden Bestimmungen auf alle natürlichen Per
sonen sinngemäß anzuwenden sind. 

(4) Zur Abdeckung der jeweils fällig werden
den Verpflichtungen des Wohnhaus-Wiederauf
baufonds und des Bundes-Wohn- und Siedlungs
fonds sowie zur Deckung der Kosten der Ab
wicklung dieser Fonds ist zunächst das Ver
mögen dieser Fonds, soweit es in Bargeld, Ein
lagen, Wertpapieren und Gesellschaftsanteilen 
besteht, heranzuziehen. Reichen diese Mittel zur 
Abdeckung der genannten Verpflicht~ngen und 
Kosten' der Abwicklung nicht aus, so sind die 
Rückflüsse aus gewährten Fondshilfemaßnahmen, 
vermindert um die gesetzlichen Verpflichtungen, 
insbesondere gemäß § 4 Abs. 1 des Wohnungs
verbesserungsgesetzes, BGBl. Nr. 426/1969, in 
der jeweils' geltenden Fassung, heranzuziehen. 
Insofern auch diese nicht ausreichen, sind den 
bei den Fonds die hiefür benötigten Mittel vom 
Bundesminister für Finanzen bereitzustellen. Zu 
diesem Zweck hat der Bundesminister für Finan
zen vor Zuteilung der für Zwecke dieses Bundes
gesetzes einfließel1den Bundesmittel an die Län
der gemäß' § 5 die von den bei den Fonds benö
tigten Mittel aus den Eingängen gemäß § 4 
Abs. 1 lit. b, soweit diese für den' Wohnhaus
Wiederaufbaufonds vorgesehen waren, und 
lit.c bise in Abzug zu bringen. Der Bundes
minister für Bauten und Technik hat dem Bun
desminister für Finanzen bis spätestens 1. Juli 
jeden Jahres die Höhe der im Laufe des folgen
den Kalenderjahres fälligen Verpflichtungen, 
soweit sie aus Bundesmitteln zu decken sein 
werden, bekanntzugeben. 
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(5) Zur Abdeckurtg der jeweils fällig werden
den Verpflichtungen des Wohnhaus-Wiederauf
baufonds und des Bundes-Wohn- und Siedlungs
fonds sowie zur Deckung der Kosten der Ab
wicklung dieser Fonds ist zunächst das Ver
mögen dieser Fonds, soweit. es in Bargeld, Ein
lagen, Wertpapieren und Gesellschaftsanteilen 
besteht, heranzuziehen. Reichen diese Mittel zur 
A'bdeckung der genannten Verpflichtungen und 
Kosten der Abwicklung nicht aus, so sind die 
Rückflüsse aus gewährten Fondshilfemaßnahmen 
heranzuziehen. Insofern auch diese nicht ausrei
chen, sind den bei den Fonds die hiefür benötig
ten Mittel vom Bundesministerium für Finan
zen bereitzustellen. Zu diesem Zweck hat das 
Bundesministerium für Finanzen vor Zuteilung 
der für Zwecke dieses Bundesgesetzes einfließen
den Bundesmittel an die Länder gemäß § 5 die 
von den beiden Fonds benötigten Mittel aus den 
Eingängen gemäß § 4 Abs. 1 lit. b, soweit diese 
für den Wohnhaus-Wiederaufbaufonds vorge
sehen waren, und lit. c bis e in Abzug zu brin
gen. Das Bundesministerium für Bauten und 
Technik hat dem Bundesministerium für Finan
zen bis spätestens 1. Juli jeden Jahres die Höhe 
der im Laufe des folgenden Kalenderjahres fäl
ligen Verpflichtungen, soweit sie aus Bundesmit
teln zu decken sein werden, bekanntzugeben. 

(6) Die gemäß § 3 für Zwecke dieses Bundes
gesetzes einfließenden Mittel sind bis zur Erledi
gung der den Ländern nach Abs. 3 übermittelten 
Anträge sowie der Anträge nach den Bestimmun
gen des Wohnbauförderungsgesetzes 1954 auf
zuteilen. Die Eingänge gemäß § 4 Abs. 1 lit. b, 
soweit sie für den Wohnhaus-Wiederaufbaufonds 
vorgesehen waren, und lit. d und e sind zur 
Erledigung der Anträge um Fondshilfe nach dem 
Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz, die Eingänge ge
mäß § 4 Abs. 1 lit. c zur Erledigung der Anträge 
um Fondshilfe nach den Bestimmungen des Bun
desgesetzes, betreffend Ausgestaltung des Staat
lichen Wohnungsfürsorgefonds zu einem Bundes
Wohn- und Siedlurtgsfonds sowie die übrigen 
Bundes- und Landesmittel zur Erfüllung der Ver
pflichtungen und zur Erledigung der Anträge auf 
Förderung nach dem Wohnbauförderungsgesetz 
1954 sowie zur Gewährung einer Förderung nach 
dem Wohnbauförderungsgesetz 1968 zu. ver
weqden. Die den Ländern nach Abs. 3 über
mittelten Anträge sind nach Maßgabe ihres 
chronologischen Einlangens bei den für die Ein
reichung der Anträge zuständig gewesenen Stel
len dem Wohnbauförderungsbeirat zur Begut
achtung vorzulegen und in dieser Reihenfolge 
zu erledigen. Sind die nach dem Wohnhaus-Wie
deraufbaugesetz oder nach den Bestimmungen 
über den Bundes-Wohn- und Siedlungsfonds 
gestellten Anträge erledigt, so sind die dadurch 

Neu e r Tex t: 

(5) Der Wohnhaus-Wiederaufbaufonds und der 
Bundes-Wohn- und Siedlungsfonds werden zur 
Abdeckung ihrer Verpflichtungen (Abs. 4) er
mächtigt, Anleihen, Darlehen und sonstige Kre
dite aufzunehmeri, sofern der Bund die Haftung 
übernimmt. Für die daraus sich ergebenden Ver
bindlichkeiten, einschließlich des Zinsen- und Til
gungsdienstes, hafteri die beiden genannten Bun
desfonds jeweils mit ihrem gesamten Vermögen. 

(6) Soweit die Rückflüsse aus Fondshilfemaß
nahmen zur Erfüllung der jeweils fällig werden
den Verpflichtungen der Fonds sowie zur Ab
deckung der Kosten ihrer Abwicklung nicht 
benötigt werden, sind sie den Ländern nach dem 
im § 5 angeführten Zuteilungsschlüssel für 
Zwecke dieses Bundesgesetzes bis 10. Mai jeden 
Jahres zu überweisen. 
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frei werdenden Mittel zur Erledigung der noch 
offenen Anträge nach' dem Wohnbauförderungs
gesetz 1954 und für dieWohnbauförderung 1968 
heranzuziehen. 

(7) Soweit die Rückflüsse aus Fondshilfemaß
nahmen zur Erfüllung der jeweils fällig werden
den Verpflichtungen der Fonds sowie zur Ab
deckung der Kosten ihrer Abwicklung nicht 
benötigt werden, sind sie den Ländern nach dem 
im § 5 angeführten Zuteilungsschlüssel für 
Zwecke dieses Bundesgesetzes bis 10. Mai jeden 
Jahres zu überweisen. 

(8) Der Wohnhaus-Wiederaufbaufonds und der 
Bundes-Wohn- und Siedlungsfonds sind vom 
Bundesministerium für Bauten und Technik im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für 
Finanzen durch eine mit Zustimmung des Haupt
ausschusses des Nationalrates zu erlassende Ver
ordnung aufzulösen, wenn nach Durchführung 
ihrer Aufgaben die Abrechnung ergibt, daß alle 
Verpflichtungen der Fonds berichtigt sind. Ein 
allfälliger Veimögensrest ist den Ländern nach 
dem im § 5 angeführten Zuteilungsschlüssel für 
Zwecke dieses Bundesgesetzes zu überweisen. 

§ 39. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundes
gesetzes sind hinsichtlich der Bestimmungen 

1. des § 5 Abs. 4 zweiter Satz, des § 6 Abs. 3 
zweiter und dritter Satz, des § 35 Abs. 1, 
des § 36 Abs. 5 dritter und vierter Satz und 
des § 36 Abs. 7 und 8 zweiter Satz das Bun
desministerium für Finanzen, 

2. des § 4, § 5 Abs. 1, 2, 3, 5 und 6 und des 
§ 6 Abs. 3 erster Satz das Bundesministerium 
für Finanzen im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium .für Bauten und Technik, 

3. des § 26 Abs. 2 erster Satz, des § 36 Abs. 1, 
2 und 3 erster Satz und des § 36 Abs. 5 
erster, zweiter und fünfter Satz das Bundes
ministerium für Bauten und Technik, 

4. des § 36 Abs. 8 erster Satz das Bundes
ministerium für Bauten und Technik im 
,Einvernehmen mit dem Bundesministerium 
für Finanzen, 

Neu e r Te x t:', 

(7) Der W ohnhaUs-Wiederaufbaufonds und 
der Bundes-Wohn- und Siedlungsfonds sind vom 
Bundesminister für Bauten und Technik im Ein
vernehmen mit dem Bundesminister für Finan
zen durch eine mit Zustimmung des Hauptaus
schusses des Nationalrates zu erlassende Ver
ordnung aufzulösen, wenn nach' Durchführung 
ihrer Aufgaben die Abrechnung ergibt,' daß alle 
Verpflichtungen der Fonds berichtigt' sind. Ein 
allfälliger Ver'mögensrest ist den Ländern' nach 
dem im § 5 angeführtenZuteilungsschlüssel für 
Zwed,e dieses Bundesgesetzes zu überweisen. 

(8) Rechtsgesd"läfte, für, die im Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes die Gebüh
~enschuld schon entstanden, aber eine rechts: 
kräftige Gebührenbemessung noch nicht erfolgt 
ist, sind von den Stempel- und Rechtsgebuhren 
befreit, wenn die Rechtsgeschäfte abgeschlossen 
wurden 

a) ohne Förderung nach diesem Bundesgesetz 
mit Gebietskörperschaften oder gemein
nützigen Bauvereinigungen zu den in die
sem Bundesgesetz vorgesehenen Zwecken 
(§ 1. Abs. 1) und der begünstigte Zweck 
durch Vorlage des Finanzierungsplanes 
oder in sonst geeigneter Weise nachgewie
sen wird, oder 

b) für Bauvorhaben, für die der Bundes
Wohn- undSiedlungsfonds vor dem 1. Jän
ner 1968 Förderungsmaßnahmen zuge
siffiert hat. 

§ 39. (1) Dit der Vollziehung dieses Bundes
gesetzes sind hinsichtlich der Bestimmungen 

1. des § 5 Abs. 4 zweiter Satz, § 6 Abs. 3 zwei
ter und dritter Satz, des § 35 Abs. 1 und 2, 
des § 36 Abs. 1 lit. a hinsiffitlich des § 7 
Abs. 1 Z. 2 Et. aa des Wohnhaus-Wieder
aufbaugesetzes in der Fassung des Art. I 
Z. 27, Abs. 4 dritter und vierter Satz und 
des § 36 Abs. 6, 7 zweiter Satz und 8 der 
Bundesminister für Finanzen, 

2. des § 4, § 5 Abs. 1, 2, 3, 7 und 8 und des 
§ 6 Abs. 3 erster Satz der Bundesminister 
für Finanzen im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Bauten und Technik, 

3. des § 26 Abs. 2 erster Satz, des § 36 Abs. 2 
und 4 erster, zweiter und fünfter Satz der 
Bundesminister, für Bauten und Technik, 

4. des § 36 Abs. 5 und 7 erster Satz der Bun
desminister für Bauten und Tedmik im Ein
vernehmen mit dem Bundesminister für 
Finanzen, 
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5. des § 11 Abs. 4 zweiter und dritter Satz, 
des § 19 Abs. 2 bis' 8, des § 20, des § 22 
Abs. 1 und 2 erster Satz, des § 30 und des 
§ 32 das Bundesministerium für Justiz, 

6. des § 35 Abs.2' und 3 das Bundesministe
rium für Justiz im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Finanzen und 

7. soweit sich aus § 37 nichts anderes ergibt 
und, sofern es sich - unbeschadet der Be
stimmungen der §§ 2 Abs. 2, 11 Abs. 5 
letzter Satz und § 15 Abs. 6 - nicht um 
die Erlassung von Verordnungen handelt, 
im übrigen die Landesregierung 

betraut. 

(2) Die Vertretung des Bundes als Träger von 
Privatrechten zur Wahrung seiner Rechte gemäß 
§ 5 Abs. 4 erster Satz obliegt dem Bundesmini
sterium für Bauten und Technik. 

Wirksamkeitsbeginn und Vollziehung 

§ 37. (1) Die Bestimmungen des § 24 dieses 
Bundesgesetzes treten gegenüber den Ländern 
für' die Ausführungsgesetzgebung mit dem Tage 
der Kundmachung in Kraft. 

(2) Die Ausführungsgesetze der Länder zu den 
grundsatzgesetzlichen Bestimmungen sind binnen 
sechs, Monaten vom Tage der Kundmachung 
dieses Bundesgesetzes an gerechnet zu erlassen. 
Die Ausführungsgesetze der Länder treten frühe
stens am 1. Jänner 1968 in Kraft. 

§ 38. Dieses Bundesgesetz tritt, soweit im § 37 
nicht anders bestimmt ist, am 1. Jänner 1968 
in Kraft. 

Neuer T .. ext: 

5. des § ti Abs. 4 zweiter, dritter und vierter 
Satz, des § 19 Abs. 2 bis 8, des § 20, des 
§ . 22 Abs. 1 und 2 erster Satz, ,des § 30 
und § 32 der Bundesminister für Justiz, 

6. des § 35 Abs. 3 bis 5 der Bundesminister für 
Justiz im Einvernehmen mit dem Bundes
minister für Finanzen, 

7. des § 15 a Abs. 4 und 5 die Bundesregierung 
und, 

8. soweit sich aus § 37 nichts anderes ergibt, und 
sofern es sich - unbeschadet ·der Bestim
mungen der §§ 2 Abs. 2, 'lI Abs. 8 und 
§ 15 Abs. 8 - nicht um die Erlassung von 
Verordnungen handelt, im übrigen die Lan
desregierung 

betraut. 

(2) Die Vertretung des Bundes als Träger von 
Privatrechten zur Wahrung seiner Rechte gemäß 
§ 5 Abs. 4, 5 und 6 obliegt dem Bundesminister 
für Bauten und Technik. 

Artikel 11 

Die Ausführungsgesetze der Länder zu den 
grundsatzgesetzlichen Bestimmungen des § 24 des 
Wohnbauförderungsgesetzes 1968 in der Fassung 
des' Art. I Z. 20 dieses Bundesgesetzes sind bin
nen sedis Monaten vom Tage der Kundmachung 
dieses BUI].desgesetzes an gerechnet zu erlassen. 

Artikel III 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Jänner 
1973 in Kraft, soweit sich aus Art. II nichts 
anderes ergibt. 

(2) Die Zuständigk~it zur Vollziehung dieses 
Bundesgesetzes richtet sich nach § 39 des Wohn
bauförderungsgesetzes 1968 in der Fassung des 
Art. I Z. 28. 
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